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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinde Bersteland

Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
21.01.2019 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschluss-
nummer:

1-2019

Tenor: 1. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Bersteland und Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gemäß Baugesetzbuch (BauGB) 
und Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß BauGB zur 
1. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Bersteland - Bereich B-Plangebiet 
„Wohnbebauung Chausseestraße Freiwalde“

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  8
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschluss-
nummer:

2-2019

Tenor: Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des Bebau-
ungsplans „Wohnbebauung Chausseestraße 
im OT Freiwalde“ der Gemeinde Bersteland

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  8
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschluss-
nummer:

3-2019

Tenor: Abschluss eines Vertrages zur Sicherung von 
Leitungsrechten (Eintragung einer Grund-
dienstbarkeit) und Zustimmung zum Bauvor-
haben: Bau einer Kabeltrasse zum Windpark 
Freiwalde Nord zum Anschlusspunkt an die 
vorhandene Windkraftanlage WEA 13 in der 
Gemarkung Freiwalde, Flur 3 und Flur 2

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  8
Ja:  8
Nein: 0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschluss-
nummer:

49-2018

Tenor: 1. Nachtragsbestätigung für Planungsleis-
tungen zum Bauvorhaben: Energetische Sa-
nierung Wohnhaus, Dorfstraße 110 in 15910 
Bersteland OT Niewitz, Objektplanung und 
Technische Ausrüstung zum Umbau Woh-
nung EG rechts - Der Beschluss wurde vom 
Amtsdirektor beanstandet.

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  8
Ja:  0
Nein:  8
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschluss-
nummer:

53-2018

Tenor: Zahlung einer Zuwendung an die ev. Kir-
chengemeinde für die Sanierung der Kirche 
im OT Niewitz - Der Beschluss wurde vom 
Amtsdirektor beanstandet.

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  8
Ja:  0
Nein:  8
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Wahlen

- der Gemeindevertretung der Gemeinde Bersteland,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters der Gemeinde Bersteland,
- des Ortsbeirats des Ortsteils Freiwalde,
- des Ortsbeirats des Ortsteils Niewitz,
- des Ortsbeirats des Ortsteils Reichwalde,

am 26. Mai 2019 
Bekanntmachung des Wahlleiters vom 18.01.2019

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie 
die Wahlzeit
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die 
Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2019 vom 
15. August 2018 (GVBl. II Nr. 52) finden die Wahlen 
(Hauptwahlen)
- der Gemeindevertretung der Gemeinde Bersteland,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 

ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 
Bersteland,

- des Ortsbeirats des Ortsteils Freiwalde,
- des Ortsbeirats des Ortsteils Niewitz
- des Ortsbeirats des Ortsteils Reichwalde
am Sonntag, den 26. Mai 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr
sowie
die etwa notwendig werdenden Stichwahlen
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 

ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 
Bersteland,

am Sonntag, den 16. Juni 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales 
die Wahltermine für die vorgenannten Haupt- und Stich-
wahlen durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere 
ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die 
Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst frühzeitig 
einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes 
hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Berste-
land

1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter
Es sind insgesamt 10 Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter zu wählen.

2. Wahlkreise
Die Gemeindevertretung Bersteland hat durch Be-
schluss das Wahlgebiet (885 Einwohner) in einen Wahl-
kreis eingeteilt.
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3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Ver-

einigungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbe-
rinnen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Da-
neben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag 
als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich je-
doch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung 
beteiligen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung 
schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für die-
selbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis
zum Donnerstag, den 21. März 2019, 12:00 Uhr,
beim Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Un-
terspreewald Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 
Golßen
schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-
zuschließen, ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des 
Amtes Unterspreewald durch die für das Wahlgebiet 
zuständigen Organe aller am Zusammenschluss Betei-
ligten spätestens bis zum Donnerstag, den 21. März 
2019, 12:00 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung 
der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierun-
gen muss bei Parteien oder politischen Vereinigungen 
von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahl-
gebiet zuständigen Vorstands, darunter der oder dem 
Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Ver-
tretungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet 
sein.

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag oder mehreren wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen
Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung kann entweder einen wahlgebiets-
bezogenen Wahlvorschlag (Liste für alle Wahlkreise) 
oder mehrere wahlkreisbezogene Wahlvorschläge (je 
eine Liste für die einzelnen Wahlkreise) einreichen. Die 
Entscheidung über die Einreichung eines wahlgebiets-
bezogenen Wahlvorschlages oder von wahlkreisbezo-
genen Wahlvorschlägen trifft bei einer Partei oder poli-
tischen Vereinigung der für das Wahlgebiet zuständige 
Gebietsvorstand (oder wenn ein solcher Vorstand nicht 
besteht, der Vorstand der nächsthöheren Gliederung) 
und bei Wählergruppen die oder der Vertretungsbe-
rechtigte.
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber können nur 
einen wahlgebietsbezogenen oder einen wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlag einreichen, wobei sie nur mit 
einem wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag im ge-
samten Wahlgebiet zur Wahl stehen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anla-

ge 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht 
werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, 
die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer je-
den Bewerberin und eines jeden Bewerbers in er-
kennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen 
Vereinigung den vollständigen Namen der einrei-
chenden Partei oder politischen Vereinigung und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit 
dem Namen übereinstimmen, den diese im Lande 
führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den 
Namen der einreichenden Wählergruppe und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, 
dass es sich um eine Wählergruppe handelt; der 
Name und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen 
nicht den Namen von Parteien oder politischen 
Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung ent-
halten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den 
Namen der Listenvereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätz-
lich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch 
die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Par-
teien, politischen Vereinigungen und Wählergrup-
pen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes und bei wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlägen auch die Bezeichnung 
des Wahlkreises.

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e 
bezeichneten Angaben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-
rin oder einen Bewerber enthalten. Ein wahlgebietsbe-
zogener Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt 15 
Bewerberinnen und Bewerber enthalten.
Ein wahlkreisbezogener Wahlvorschlag darf höchstens 
insgesamt 15 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift 
und Telekommunikationsanschluss der Vertrauens-
person und der stellvertretenden Vertrauensper-
son enthalten. Als Vertrauensperson kann auch eine 
Bewerberin oder ein Bewerber benannt werden. So-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensperson und die stellvertretende Ver-
trauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche 
Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der 
oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder 
einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvor-
schlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Ver-
tretungsberechtigung ist auf mein Verlangen nachzu-
weisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 
muss von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Ver-
einigung und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin 
oder eines Einzelbewerbers muss von dieser oder 
diesem unterzeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der 
Gemeinde Bersteland benannt sein. Die Bewerberin 
oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei 
darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit ei-
nem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin 
oder Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf ei-
nem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an 
folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß 

§ 11 BbgKWahlG wählbar sein.
b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine 

Versammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen 
und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt 
worden sein (siehe Nummer 8).
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8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder 
politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen 
in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitglie-
derversammlung). Dies kann auch durch Delegierte 
geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer 
Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt wor-
den sind (Delegiertenversammlung).

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlge-
biet keine Organisation hat, können die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch durch die im 
gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegier-
te oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Land-
kreises Dahme-Spreewald wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei oder politischen Vereinigung oder deren De-
legierte bestimmt werden.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe so-
wie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet 
wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe (Mitglie-
derversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht 
mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung der 
zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahl-
gebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger 
(Anhängerinnen- und Anhängerversammlung) der Wäh-
lergruppe in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. 
Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von den 
Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) 
aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt 
worden sind (Delegiertenversammlung). Die Ausführungen 
zu Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte 
Wählergruppen entsprechend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen 
Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in geheimer Ab-
stimmung bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die 
Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten von dem zustän-
digen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wähler-
gruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist entwe-
der einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimm-
berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die ge-
heime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie 
der Delegierten für die Delegiertenversammlung vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewer-
bern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In 
der Versammlung müssen sich mindestens drei Mit-
glieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte 
an der Abstimmung beteiligen.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- 
oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift 
nach dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Num-
mer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag 
beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der 
Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einla-
dung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergeb-
nis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die 
Leiterin oder der Leiter der Versammlung und zwei 
von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen 
oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindest-anforderungen an eine demokrati-
sche Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten ge-
mäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der 
Benennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich 
zustimmen. Die Zustimmung ist nach dem Mus-
ter der Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 
BbgKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag 
von einer Partei eingereicht, hat die Bewerberin 
oder der Bewerber in der Zustimmungserklärung 
zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften an-
zugeben oder zu erklären, dass sie oder er par-
teilos ist.

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen 
gelten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbe-
werber.

7.2 Zur Wählbarkeit
7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 
Grundgesetzes, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 
2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
gern
Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch 
alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach 
§ 11 Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie 
oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet,

- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfall-
entscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wähl-
barkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und 
für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehör-
de nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 
Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorge-
schlagene Bewerberin oder der vorgeschlagene Bewer-
ber wählbar ist.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich 
ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen 
mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine 
Versicherung an Eides statt nach dem Muster der An-
lage 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über 
ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie 
in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber 
gemäß § 33 BbgKWahlG
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Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer eh-
renamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamt-
lichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder 
einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von 
Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die 
hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Unter-
schriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahlbe-
hörde (Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen 
oder Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schön-
walde) spätestens bis Mittwoch, den 20. März 2019, 
16:00 Uhr, vorzulegen.
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind 
auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen 
amtlichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach 
dem Muster der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 
BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu 
erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des 
Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, 
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen oder 
Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schönwalde in 
den Einwohnermeldeämtern aufgelegt.
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen so-
wie Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden 
Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Da-
neben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen 
Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung 
deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese, anzugeben.
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schrift-
liche Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 Bbg-
KWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin-
nen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. 
Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind fer-
ner auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurz-
bezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen 
anzugeben.
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder ei-
nes Einzelbewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahl-
vorschlag“ anzugeben.
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtli-
che Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvor-
schlags bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen zur 
Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigun-
gen, Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen 
erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und Be-
werber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstüt-
zungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der 
Gemeinde Bersteland unterzeichnen. Hat eine Person 
für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unter-
zeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl ge-
leisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6 Wahlkreisbezogene Wahlvorschläge dürfen nur von den 
in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigten Perso-
nen unterzeichnet werden. Hat eine Person einen wahl-
kreisbezogenen Wahlvorschlag unterzeichnet, der für 
einen Wahlkreis gilt, in dem sie nicht wahlberechtigt ist, 
so ist ihre Unterschriftsleistung ungültig.

9.2.7 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber 
selbst ist unzulässig.

9. Unterstützungsunterschriften
9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungs-

unterschriften
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Ver-

einigungen, die am 17. August 2018 aufgrund eines 
zurechenbaren Wahlvorschlags im 19. Deutschen 
Bundestag oder im 6. Landtag Brandenburg durch 
mindestens eine im Land Brandenburg gewählte Ab-
geordnete oder durch mindestens einen im Land Bran-
denburg gewählten Abgeordneten oder im Kreistag 
des Landkreises Dahme-Spreewald durch mindestens 
eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens 
einen Kreistagsabgeordneten oder in der Gemein-
devertretung Bersteland durch mindestens eine Ge-
meindevertreterin oder durch mindestens einen Ge-
meindevertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 
17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren 
Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Dah-
me-Spreewald durch mindestens eine Kreistags-
abgeordnete oder durch mindestens einen Kreis-
tagsabgeordneten oder in der Gemeindevertretung 
Bersteland durch mindestens eine Gemeindevertre-
terin oder durch mindestens einen Gemeindevertre-
ter seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten 
sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindes-
tens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigs-
tens eine der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Vo-
raussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis 
erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Ein-
zelbewerbern, die am 17. August 2018 aufgrund ei-
nes Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Dahme-Spreewald oder in der Gemeindevertretung 
Bersteland vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder 
der ehrenamtliche Bürgermeister der Wahl zur Ge-
meindevertretung Bersteland, so ist auch die Par-
tei, politische Vereinigung oder Wählergruppe, für 
die sie oder er bei der Wahl zur Gemeindevertretung 
Bersteland antritt, von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften befreit, wenn sie oder er 
aufgrund eines Wahlvorschlages dieser Partei, po-
litischen Vereinigung oder Wählergruppe zur ehren-
amtlichen Bürgermeisterin oder zum ehrenamtlichen 
Bürgermeister der Gemeinde Bersteland gewählt 
worden ist.

9.2 Wichtige Hinweise
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-

einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht be-
freit ist, sind
- im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvor-

schlags mindestens 5 Unterstützungsunterschrif-
ten von im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen 
beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunter-
schrift der wahlberechtigten Person ist spätestens 
bis zum Mittwoch, den 20. März 2019, 16:00 Uhr, bei 
der Wahlbehörde, Amt Unterspreewald, Einwohner-
meldeamt, Markt 1, 15938 Golßen oder Einwohner-
meldeamt, Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT 
Schönwalde zu leisten.
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3. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung 
oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften nach § 70 
Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind mindestens 
20 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 
bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

C. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Freiwalde
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 
6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Bersteland gelten 
für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Freiwalde mit 
folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Freiwalde ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlge-
biet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-

rin und einen Bewerber enthalten. Jeder Wahlvorschlag 
darf insgesamt höchstens 4 Bewerberinnen und Bewer-
ber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Freiwalde ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Gemeinde Bersteland wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die 
Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfol-
ge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Freiwalde 
bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Freiwal-
de wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, 
dass selbst die Anzahl der in der Gemeinde Bersteland 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Aus-
führungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen.
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen befreit, die am 17. August 2018 aufgrund 
eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des 
Ortsteils Freiwalde durch mindestens ein Mitglied seit der 
letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechen-
des gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, die 
aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Frei-
walde vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn 
mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die 
eingangs genannte Voraussetzung erfüllt.
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A 
Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 
9.2.10 sinngemäß.

D. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Niewitz
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 
6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Bersteland gelten 
für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Niewitz mit 
folgenden Maßgaben sinngemäß:

9.2.8 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, 
Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden 
Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung an-
zugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der 
Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme 
gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.9 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körper-
lichen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschrifts-
leistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens 
(Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschriftsleistung 
vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen ei-
ner Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde 
aufzusuchen, kann auf Antrag die Unterstützungsun-
terschrift durch Erklärung vor einer oder einem Beauf-
tragten der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis 
Montag, den 18. März 2019, 16:00 Uhr, schriftlich bei 
der Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.10 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstüt-
zungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder 
ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermer-
ken, dass sie im Wahlgebiet (im Falle eines wahlge-
bietsbezogenen Wahlvorschlags) oder im betreffenden 
Wahlkreis (im Falle eines wahlkreisbezogenen Wahlvor-
schlags) zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahl-
berechtigt sind.

10. Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 
12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und 
Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber bezie-
hen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungs-
unterschriften nicht mehr beigebracht werden. Das 
Gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so 
mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität 
nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entschei-
dung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Ab-
satz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am 25. März 2019 um 
13:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Gol-
ßen, Hauptstraße 41, 15938 Golßen in öffentlicher Sit-
zung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Üb-
rigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 
BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 
Bersteland
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Bersteland gelten für die Wahl der 
ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters der Gemeinde Bersteland mit fol-
genden Maßgaben sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der An-
lage 5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir 
eingereicht werden. Jeder Wahlvorschlag darf nur eine 
Bewerberin oder einen Bewerber enthalten.
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürger-
meisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters be-
nannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.
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wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Ver-
einigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, 
dass selbst die Anzahl der in der Gemeinde Bersteland 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Aus-
führungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften entfällt.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderli-
chen Vordrucke werden von mir beschafft und können 
bei mir angefordert werden.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Unterspreewald
Daniel Graßmann

Gemeinde Drahnsdorf

Wahlen

- der Gemeindevertretung der Gemeinde Drahnsdorf,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters der Gemeinde Drahnsdorf,
- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortstei-

les Drahnsdorf
- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortstei-

les Falkenhain

am 26. Mai 2019 
Bekanntmachung des Wahlleiters vom 18.01.2019

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
mache ich Folgendes bekannt:
I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie 

die Wahlzeit
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahl-
zeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2019 vom 15. Au-
gust 2018 (GVBl. II Nr. 52) finden die Wahlen (Hauptwahlen)
- der Gemeindevertretung der Gemeinde Drahnsdorf,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 

ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 
Drahnsdorf,

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Drahnsdorf,

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Falkenhain

am Sonntag, den 26. Mai 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr
sowie
die etwa notwendig werdenden Stichwahlen
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 

ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 
Drahnsdorf,

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Drahnsdorf

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Falkenhain

am Sonntag, den 16. Juni 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales 
die Wahltermine für die vorgenannten Haupt- und Stich-
wahlen durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich 
gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvor-
schläge für diese Wahlen möglichst frühzeitig einzurei-
chen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Niewitz ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet 
bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu 
wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-
rin und einen Bewerber enthalten. Jeder Wahlvorschlag 
darf insgesamt höchstens 4 Bewerberinnen und Bewer-
ber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Niewitz ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Gemeinde Bersteland wahlberechtigten Mit-
glieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wähler-
gruppe oder deren Delegierte können auch die Bewer-
berinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge für die 
Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Niewitz bestimmen, 
sofern die Anzahl der im Ortsteil Niewitz wahlberechtig-
ten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitglieder-
versammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst die 
Anzahl der in der Gemeinde Bersteland wahlberechtig-
ten Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitglie-
derversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu 
Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen.
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen befreit, die am 17. August 2018 auf-
grund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbei-
rat des Ortsteils Niewitz durch mindestens ein Mitglied 
seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
Entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Ein-
zelbewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags 
im Ortsbeirat Niewitz vertreten sind, sowie für Listenver-
einigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung 
erfüllt.
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A 
Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 
9.2.10 sinngemäß.

E. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Reichwalde
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 
6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Bersteland gelten 
für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Reichwalde 
mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Reichwalde ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahl-
gebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu 
wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-
rin und einen Bewerber enthalten. Jeder Wahlvorschlag 
darf insgesamt höchstens 4 Bewerberinnen und Bewer-
ber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Reichwalde ihren ständi-
gen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Gemeinde Bersteland wahlberechtigten Mit-
glieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wäh-
lergruppe oder deren Delegierte können auch die Be-
werberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge für 
die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Reichwalde be-
stimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Reichwalde
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b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen 
Vereinigung den vollständigen Namen der einrei-
chenden Partei oder politischen Vereinigung und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit 
dem Namen übereinstimmen, den diese im Lande 
führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Na-
men der einreichenden Wählergruppe und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; 
aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich 
um eine Wählergruppe handelt; der Name und die 
etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen 
von Parteien oder politischen Vereinigungen oder 
deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den 
Namen der Listenvereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätz-
lich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch 
die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Par-
teien, politischen Vereinigungen und Wählergrup-
pen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes und bei wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlägen auch die Bezeichnung 
des Wahlkreises.

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e 
bezeichneten Angaben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-
rin oder einen Bewerber enthalten. Ein wahlgebietsbe-
zogener Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt 12 
Bewerberinnen und Bewerber enthalten.
Ein wahlkreisbezogener Wahlvorschlag darf höchstens 
insgesamt 12 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und 
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson enthal-
ten. Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin 
oder ein Bewerber benannt werden. Soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensper-
son und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für 
sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der 
oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder 
einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvor-
schlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Ver-
tretungs berechtigung ist auf mein Verlangen nachzu-
weisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 
muss von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Ver-
einigung und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin 
oder eines Einzelbewerbers muss von dieser oder 
diesem unterzeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der 
Gemeinde Drahnsdorf benannt sein. Die Bewerberin 
oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei 
darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit ei-
nem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin 
oder Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf ei-
nem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an 
folgende Voraussetzungen geknüpft:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde 
Drahnsdorf

1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter
Es sind insgesamt 8 Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter zu wählen.

2. Wahlkreise
Die Gemeindevertretung Drahnsdorf hat durch Be-
schluss das Wahlgebiet (624 Einwohner) in einen Wahl-
kreis eingeteilt.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Ver-

einigungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbe-
rinnen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Da-
neben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag 
als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch 
bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; 
die Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen 
eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis
zum Donnerstag, den 21. März 2019, 12:00 Uhr,
beim Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Un-
terspreewald
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen
schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-
zuschließen, ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des 
Amtes Unterspreewald durch die für das Wahlgebiet 
zuständigen Organe aller am Zusammenschluss Betei-
ligten spätestens bis zum Donnerstag, den 21. März 
2019, 12:00 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung 
der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierun-
gen muss bei Parteien oder politischen Vereinigungen 
von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahl-
gebiet zuständigen Vorstands, darunter der oder dem 
Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Ver-
tretungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet 
sein.

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag oder mehreren wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen
Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung kann entweder einen wahlgebietsbe-
zogenen Wahlvorschlag (Liste für alle Wahlkreise) oder 
mehrere wahlkreisbezogene Wahlvorschläge (je eine 
Liste für die einzelnen Wahlkreise) einreichen. Die Ent-
scheidung über die Einreichung eines wahlgebietsbezo-
genen Wahlvorschlages oder von wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen trifft bei einer Partei oder politischen 
Vereinigung der für das Wahlgebiet zuständige Gebiets-
vorstand (oder wenn ein solcher Vorstand nicht besteht, 
der Vorstand der nächsthöheren Gliederung) und bei 
Wählergruppen die oder der Vertretungsberechtigte.
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber können nur 
einen wahlgebietsbezogenen oder einen wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlag einreichen, wobei sie nur mit 
einem wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag im ge-
samten Wahlgebiet zur Wahl stehen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anla-

ge 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht 
werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, 
die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer je-
den Bewerberin und eines jeden Bewerbers in er-
kennbarer Reihenfolge,
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8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber 
gemäß § 33 BbgKWahlG

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder 
politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen 
in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitglie-
derversammlung). Dies kann auch durch Delegierte 
geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer 
Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt wor-
den sind (Delegiertenversammlung).

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet 
keine Organisation hat, können die Bewerberinnen und Be-
werber sowie ihre Reihenfolge auch durch die im gesamten 
Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder po-
litischen Vereinigung oder deren Delegierte oder durch die 
für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Dahme-Spree-
wald wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politi-
schen Vereinigung oder deren Delegierte bestimmt werden.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe so-
wie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet 
wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe (Mitglie-
derversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht 
mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung der 
zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahl-
gebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger 
(Anhängerinnen- und Anhängerversammlung) der Wäh-
lergruppe in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. 
Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von den 
Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) 
aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt 
worden sind (Delegiertenversammlung). Die Ausführungen 
zu Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte 
Wählergruppen entsprechend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen 
Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in geheimer Ab-
stimmung bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die 
Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten von dem zustän-
digen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wähler-
gruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist entwe-
der einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmbe-
rechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime 
Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie der Dele-
gierten für die Delegiertenversammlung vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegen-
heit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung müs-
sen sich mindestens drei Mitglieder, Anhängerinnen und 
Anhänger oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- 
oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift 
nach dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Num-
mer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag 
beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der 
Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einla-
dung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergeb-
nis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die 
Leiterin oder der Leiter der Versammlung und zwei 
von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen 
oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokrati-
sche Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten ge-
mäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß 
§ 11 BbgKWahlG wählbar sein.

b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine 
Versammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen 
und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt 
worden sein (siehe Nummer 8).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustim-
men. Die Zustimmung ist nach dem Muster der An-
lage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV 
abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Par-
tei eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewer-
ber in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder 
seine Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu 
erklären, dass sie oder er parteilos ist.

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen 
gelten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbe-
werber.

7.2 Zur Wählbarkeit
7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 
Grundgesetzes, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 
2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fä-
higkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern
Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch 
alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 
Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet,

- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfall-
entscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wähl-
barkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und 
für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehör-
de nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 
Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorge-
schlagene Bewerberin oder der vorgeschlagene Bewer-
ber wählbar ist.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich 
ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen 
mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine 
Versicherung an Eides statt nach dem Muster der An-
lage 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über 
ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie 
in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sind.
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Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. 
Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Un-
terschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahl-
behörde (Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen 
oder Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schön-
walde) spätestens bis Mittwoch, den 20. März 2019, 
16:00 Uhr, vorzulegen.
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf 
den von mir aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen 
Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem Muster 
der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV un-
ter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des 
Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, 
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen oder 
Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schönwalde in 
den Einwohnermeldeämtern aufgelegt.
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen so-
wie Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden 
Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Da-
neben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen 
Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung 
deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese, anzugeben.
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schrift-
liche Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgK-
WahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. Beim 
Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch 
die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnun-
gen der an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben.
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder ei-
nes Einzelbewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahl-
vorschlag“ anzugeben.
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtli-
che Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvor-
schlags bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen zur 
Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigun-
gen, Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen 
erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und Be-
werber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstüt-
zungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der 
Gemeinde Drahnsdorf unterzeichnen. Hat eine Person 
für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unter-
zeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl ge-
leisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6 Wahlkreisbezogene Wahlvorschläge dürfen nur von den 
in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigten Perso-
nen unterzeichnet werden. Hat eine Person einen wahl-
kreisbezogenen Wahlvorschlag unterzeichnet, der für 
einen Wahlkreis gilt, in dem sie nicht wahlberechtigt ist, 
so ist ihre Unterschriftsleistung ungültig.

9.2.7 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber 
selbst ist unzulässig.

9.2.8 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, 
Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden 
Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung an-
zugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der 
Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme 
gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

9. Unterstützungsunterschriften
9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungs-

unterschriften
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Verei-

nigungen, die am 17. August 2018 aufgrund eines zure-
chenbaren Wahlvorschlags im 19. Deutschen Bundes-
tag oder im 6. Landtag Brandenburg durch mindestens 
eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder 
durch mindestens einen im Land Brandenburg gewähl-
ten Abgeordneten oder im Kreistag des Landkreises 
Dahme-Spreewald durch mindestens eine Kreistagsab-
geordnete oder durch mindestens einen Kreistagsabge-
ordneten oder in der Gemeindevertretung Drahnsdorf 
durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch 
mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 
17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahl-
vorschlags im Kreistag des Landkreises Dahme-Spree-
wald durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in 
der Gemeindevertretung Drahnsdorf durch mindestens 
eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens einen 
Gemeindevertreter seit der letzten Wahl ununterbro-
chen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Un-
terstützungsunterschriften befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindes-
tens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigs-
tens eine der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Vo-
raussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis 
erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Ein-
zelbewerbern, die am 17. August 2018 aufgrund eines 
Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Dah-
me-Spreewald oder in der Gemeindevertretung Drahns-
dorf vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften befreit.

9.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der 
ehrenamtliche Bürgermeister der Wahl zur Gemeinde-
vertretung Drahnsdorf, so ist auch die Partei, politische 
Vereinigung oder Wählergruppe, für die sie oder er bei 
der Wahl zur Gemeindevertretung Drahnsdorf antritt, 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
befreit, wenn sie oder er aufgrund eines Wahlvorschla-
ges dieser Partei, politischen Vereinigung oder Wähler-
gruppe zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder zum 
ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Drahns-
dorf gewählt worden ist.

9.2 Wichtige Hinweise
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-

einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, 
die oder der nach der vorstehenden Nummer 9.1 von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht 
befreit ist, sind im Falle eines wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlags mindestens 3 Unterstützungsunter-
schriften von im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen 
beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunter-
schrift der wahlberechtigten Person ist spätestens 
bis zum Mittwoch, den 20. März 2019, 16:00 Uhr, bei 
der Wahlbehörde, Amt Unterspreewald, Einwohner-
meldeamt, Markt 1, 15938 Golßen oder Einwohner-
meldeamt, Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT 
Schönwalde zu leisten.
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer eh-
renamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamt-
lichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder 
einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von
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5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung 
oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften nach § 70 
Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind mindestens 
16 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 
bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

C. Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
des Ortsteils Drahnsdorf
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 und 
6.4, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Gemeinde-
vertretung der Gemeinde Drahnsdorf gelten für die Wahl 
der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils 
Drahnsdorf mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des 
Ortsvorstehers des Ortsteils Drahnsdorf das Gebiet die-
ses Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Drahnsdorf ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 
5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir einge-
reicht werden.
Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder ei-
nen Bewerber enthalten. Jede Bewerberin und jeder Be-
werber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl der 
Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers benannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

4. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

5. Die in der Gemeinde Drahnsdorf wahlberechtigten Mit-
glieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wähler-
gruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerbe-
rin oder den Bewerber für die Wahl der Ortsvorsteherin 
oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Drahnsdorf be-
stimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Drahnsdorf 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Ver-
einigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung ei-
ner Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass 
selbst die Anzahl der in der Gemeinde Drahnsdorf wahl-
berechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung einer 
Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausführun-
gen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

7. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

8. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften nicht befreit ist, sind mindestens 6 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 
9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

D. Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
des Ortsteils Falkenhain
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 und 
6.4, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Gemeinde-
vertretung der Gemeinde Drahnsdorf gelten für die Wahl 
der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils 
Falkenhain mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

9.2.9 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer kör-
perlichen Behinderung einer Hilfe bei der Unter-
schriftsleistung bedarf, kann eine Person ihres 
Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die Unter-
schriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Per-
son, die wegen einer Behinderung nicht in der Lage 
ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann auf Antrag 
die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor 
einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde erset-
zen. Der Antrag kann bis Montag, den 18. März 2019, 
16:00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt 
werden.

9.2.10 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstüt-
zungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder 
ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermer-
ken, dass sie im Wahlgebiet (im Falle eines wahlge-
bietsbezogenen Wahlvorschlags) oder im betreffenden 
Wahlkreis (im Falle eines wahlkreisbezogenen Wahlvor-
schlags) zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahl-
berechtigt sind.

10. Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 
12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und 
Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber bezie-
hen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungs-
unterschriften nicht mehr beigebracht werden. Das 
Gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so 
mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität 
nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entschei-
dung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Ab-
satz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am 25. März 2019 um 
13:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Gol-
ßen, Hauptstraße 41, 15938 Golßen in öffentlicher Sit-
zung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Üb-
rigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 
BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 
Drahnsdorf
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Drahnsdorf gelten für die Wahl der 
ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters der Gemeinde Drahnsdorf mit fol-
genden Maßgaben sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der An-
lage 5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir 
eingereicht werden. Jeder Wahlvorschlag darf nur eine 
Bewerberin oder einen Bewerber enthalten.
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürger-
meisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters be-
nannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

3. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.
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Gemeinde Kasel-Golzig

Wahlen

- der Gemeindevertretung der Gemeinde Kasel-Golzig,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters der Gemeinde Kasel-Golzig,
- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortstei-

les Jetsch
- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortstei-

les Schiebsdorf

am 26. Mai 2019 
Bekanntmachung des Wahlleiters vom 18.01.2019

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
mache ich Folgendes bekannt:
I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie 

die Wahlzeit
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die 
Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2019 vom 
15. August 2018 (GVBl. II Nr. 52) finden die Wahlen 
(Hauptwahlen)
- der Gemeindevertretung der Gemeinde Kasel-Gol-

zig,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des eh-

renamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Kasel-
Golzig,

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Jetsch und

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Schiebsdorf

am Sonntag, den 26. Mai 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr
sowie
die etwa notwendig werdenden Stichwahlen
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des eh-

renamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Kasel-
Golzig,

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Jetsch und

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Schiebsdorf

am Sonntag, den 16. Juni 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales 
die Wahltermine für die vorgenannten Haupt- und Stich-
wahlen durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich 
gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvor-
schläge für diese Wahlen möglichst frühzeitig einzurei-
chen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Kasel-
Golzig

1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter
Es sind insgesamt 8 Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter zu wählen.

2. Wahlkreise
Die Gemeindevertretung Kasel-Golzig hat durch Be-
schluss das Wahlgebiet (690 Einwohner) in einen Wahl-
kreis eingeteilt.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Verei-

nigungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerberin-
nen und Einzelbewerbern eingereicht werden. 

1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des 
Ortsvorstehers des Ortsteils Falkenhain das Gebiet die-
ses Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Falkenhain ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 
5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir einge-
reicht werden.
Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder 
einen Bewerber enthalten. Jede Bewerberin und jeder 
Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die 
Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers be-
nannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

4. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

5. Die in der Gemeinde Drahnsdorf wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die 
Bewerberin oder den Bewerber für die Wahl der Orts-
vorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Fal-
kenhain bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil 
Falkenhain wahlberechtigten Mitglieder der Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. 
In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Gemein-
de Drahnsdorf wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend.

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

7. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunter-
schriften beizufügen.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderli-
chen Vordrucke werden von mir beschafft und können 
bei mir angefordert werden.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Unterspreewald
Daniel Graßmann

Amtliche Bekanntmachung

Amt Unterspreewald 
Wahlleiter

Frau Silke Meinicke, Gemeindevertreterin der Gemeinde 
Drahnsdorf für die „Wählergemeinschaft Drahnsdorf“ hat ihr 
Mandat auf der Grundlage des § 59 Abs. 1 Nr. 1 des Brandenbur-
gischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) zum 31.12.2018 
niedergelegt.

Die Ersatzpersonen der „Wählergemeinschaft Drahnsdorf“, Herr 
Klaus Simon und Frau Monika Lukaschewski nahmen die Wahl 
nicht an. Der Sitz bleibt dementsprechend gemäß § 60 Abs. 3 
Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) bis 
zum Ablauf der Wahlperiode unbesetzt.

Golßen, 17.01.2019

gez. Graßmann
Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Unterspreewald
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d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den 
Namen der Listenvereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätz-
lich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch 
die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Par-
teien, politischen Vereinigungen und Wählergrup-
pen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes und bei wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlägen auch die Bezeichnung 
des Wahlkreises.

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e 
bezeichneten Angaben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-
rin oder einen Bewerber enthalten. Ein wahlgebietsbe-
zogener Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt 12 
Bewerberinnen und Bewerber enthalten.
Ein wahlkreisbezogener Wahlvorschlag darf höchstens 
insgesamt 12 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift 
und Telekommunikationsanschluss der Vertrauens-
person und der stellvertretenden Vertrauensper-
son enthalten. Als Vertrauensperson kann auch eine 
Bewerberin oder ein Bewerber benannt werden. So-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensperson und die stellvertretende Ver-
trauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche 
Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der 
oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder 
einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvor-
schlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Ver-
tretungs-berechtigung ist auf mein Verlangen nachzu-
weisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 
muss von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Ver-
einigung und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin 
oder eines Einzelbewerbers muss von dieser oder 
diesem unterzeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der 
Gemeinde Kasel-Golzig benannt sein. Die Bewerberin 
oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei 
darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit ei-
nem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin 
oder Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf ei-
nem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an 
folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß 

§ 11 BbgKWahlG wählbar sein.
b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine 

Versammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen 
und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt 
worden sein (siehe Nummer 8).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustim-
men. Die Zustimmung ist nach dem Muster der An-
lage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV 
abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Par-
tei eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewer-
ber in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder 
seine Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu 
erklären, dass sie oder er parteilos ist.

Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag 
als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch 
bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; 
die Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen 
eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis
zum Donnerstag, den 21. März 2019, 12:00 Uhr,
beim Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Un-
terspreewald
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen
schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-
zuschließen, ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des 
Amtes Unterspreewald durch die für das Wahlgebiet zu-
ständigen Organe aller am Zusammenschluss Beteiligten 
spätestens bis zum Donnerstag, den 21. März 2019, 
12:00 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an 
dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss 
bei Parteien oder politischen Vereinigungen von mindes-
tens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständi-
gen Vorstands, darunter der oder dem Vorsitzenden oder 
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, bei Wäh-
lergruppen von der oder dem Vertretungsberechtigten 
der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag oder mehreren wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen
Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung kann entweder einen wahlgebietsbe-
zogenen Wahlvorschlag (Liste für alle Wahlkreise) oder 
mehrere wahlkreisbezogene Wahlvorschläge (je eine 
Liste für die einzelnen Wahlkreise) einreichen. Die Ent-
scheidung über die Einreichung eines wahlgebietsbezo-
genen Wahlvorschlages oder von wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen trifft bei einer Partei oder politischen 
Vereinigung der für das Wahlgebiet zuständige Gebiets-
vorstand (oder wenn ein solcher Vorstand nicht besteht, 
der Vorstand der nächsthöheren Gliederung) und bei 
Wählergruppen die oder der Vertretungsberechtigte.
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber können nur 
einen wahlgebietsbezogenen oder einen wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlag einreichen, wobei sie nur mit 
einem wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag im ge-
samten Wahlgebiet zur Wahl stehen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anla-

ge 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht 
werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, 
die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer je-
den Bewerberin und eines jeden Bewerbers in er-
kennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen 
Vereinigung den vollständigen Namen der einrei-
chenden Partei oder politischen Vereinigung und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name der 
Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem 
Namen übereinstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Na-
men der einreichenden Wählergruppe und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; 
aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich 
um eine Wählergruppe handelt; der Name und die 
etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen 
von Parteien oder politischen Vereinigungen oder 
deren Kurzbezeichnung enthalten,
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8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahl-
gebiet keine Organisation hat, können die Bewerbe-
rinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch 
durch die im gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung 
oder deren Delegierte oder durch die für die Wahl 
zum Kreistag des Landkreises Dahme-Spreewald 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politi-
schen Vereinigung oder deren Delegierte bestimmt 
werden.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergrup-
pe sowie ihre Reihenfolge müssen in einer Versamm-
lung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im ge-
samten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn 
die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert 
ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhän-
gerinnen- und Anhängerversammlung) der Wäh-
lergruppe in geheimer Abstimmung bestimmt worden 
sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, 
die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und 
Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl 
hierzu besonders gewählt worden sind (Delegierten-
versammlung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gel-
ten für mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen 
entsprechend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereini-
gung sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemein-
samen Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im Üb-
rigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG 
sinngemäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten von dem zustän-
digen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wäh-
lergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist ent-
weder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu 
laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder 
stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist 
für die geheime Wahl der Bewerberinnen und Be-
werber sowie der Delegierten für die Delegiertenver-
sammlung vorschlagsberechtigt. Den Bewerberin-
nen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich 
und ihr Programm der Versammlung in angemesse-
ner Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen 
sich mindestens drei Mitglieder, Anhängerinnen 
und Anhänger oder Delegierte an der Abstimmung 
beteiligen.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- 
oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift 
nach dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Num-
mer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag 
beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der 
Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einla-
dung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergeb-
nis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die 
Leiterin oder der Leiter der Versammlung und zwei 
von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen 
oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindest-anforderungen an eine demokra-
tische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 
gemäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden 
sind.

9. Unterstützungsunterschriften
9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungs-

unterschriften

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen 
gelten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbe-
werber.

7.2 Zur Wählbarkeit
7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 
Grundgesetzes, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 
2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nich 
besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern
Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch 
alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach 
§ 11 Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder 
er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet,

- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfall-
entscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wähl-
barkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und 
für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehör-
de nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 
Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorge-
schlagene Bewerberin oder der vorgeschlagene Bewer-
ber wählbar ist.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich 
ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen 
mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine 
Versicherung an Eides statt nach dem Muster der An-
lage 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über 
ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie 
in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber 
gemäß § 33 BbgKWahlG

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder 
politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen 
in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitglie-
derversammlung). Dies kann auch durch Delegierte 
geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer 
Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt wor-
den sind (Delegiertenversammlung).
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Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind 
auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen 
amtlichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach 
dem Muster der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 
BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu 
erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des 
Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, 
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen oder 
Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schönwalde in 
den Einwohnermeldeämtern aufgelegt.
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen so-
wie Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden 
Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Da-
neben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen 
Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung 
deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese, anzugeben.
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schrift-
liche Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 Bbg-
KWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin-
nen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. 
Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind fer-
ner auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurz-
bezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen 
anzugeben.
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder ei-
nes Einzelbewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahl-
vorschlag“ anzugeben.
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtli-
che Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvor-
schlags bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen zur 
Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigun-
gen, Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen 
erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und Be-
werber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstüt-
zungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung 
der Gemeinde Kasel-Golzig unterzeichnen. Hat eine 
Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag 
unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl 
geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6 Wahlkreisbezogene Wahlvorschläge dürfen nur von den 
in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigten Perso-
nen unterzeichnet werden. Hat eine Person einen wahl-
kreisbezogenen Wahlvorschlag unterzeichnet, der für 
einen Wahlkreis gilt, in dem sie nicht wahlberechtigt ist, 
so ist ihre Unterschriftsleistung ungültig.

9.2.7 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber 
selbst ist unzulässig.

9.2.8 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, 
Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden 
Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung an-
zugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der 
Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme 
gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.9 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körper-
lichen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschrifts-
leistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens 
(Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschriftsleistung 
vornimmt. 

9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Verei-
nigungen, die am 17. August 2018 aufgrund eines zure-
chenbaren Wahlvorschlags im 19. Deutschen Bundes-
tag oder im 6. Landtag Brandenburg durch mindestens 
eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder 
durch mindestens einen im Land Brandenburg gewähl-
ten Abgeordneten oder im Kreistag des Landkreises 
Dahme-Spreewald durch mindestens eine Kreistagsab-
geordnete oder durch mindestens einen Kreistagsabge-
ordneten oder in der Gemeindevertretung Kasel-Golzig 
durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch 
mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 
17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahl-
vorschlags im Kreistag des Landkreises Dahme-Spree-
wald durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in 
der Gemeindevertretung Kasel-Golzig durch mindes-
tens eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens 
einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl ununter-
brochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine 
der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzun-
gen für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Ein-
zelbewerbern, die am 17. August 2018 aufgrund ei-
nes Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Dahme-Spreewald oder in der Gemeindevertretung 
Kasel-Golzig vertreten sind, sind von dem Erfordernis 
von Unterstützungs-unterschriften befreit.

9.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der eh-
renamtliche Bürgermeister der Wahl zur Gemeindevertre-
tung Kasel-Golzig, so ist auch die Partei, politische Verei-
nigung oder Wählergruppe, für die sie oder er bei der Wahl 
zur Gemeindevertretung Kasel-Golzig antritt, von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit, wenn 
sie oder er aufgrund eines Wahlvorschlages dieser Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe zur ehrenamt-
lichen Bürgermeisterin oder zum ehrenamtlichen Bürger-
meister der Gemeinde Kasel-Golzig gewählt worden ist.

9.2 Wichtige Hinweise
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-

einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit 
ist, sind im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvor-
schlags mindestens 3 Unterstützungsunterschriften von 
im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunter-
schrift der wahlberechtigten Person ist spätestens 
bis zum Mittwoch, den 20. März 2019, 16:00 Uhr, bei 
der Wahlbehörde, Amt Unterspreewald, Einwohner-
meldeamt, Markt 1, 15938 Golßen oder Einwohner-
meldeamt, Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT 
Schönwalde zu leisten.
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer eh-
renamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem No-
tar oder einer anderen zur Beglaubigung von Unterschrif-
ten ermächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von 
mir auf Anforderung ausgegebenen Unterschriftenlisten 
(siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahlbehörde (Amt Unter-
spreewald, Markt 1, 15938 Golßen oder Hauptstraße 49, 
15910 Schönwald OT Schönwalde) spätestens bis Mitt-
woch, den 20. März 2019, 16:00 Uhr, vorzulegen.
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Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind mindestens 
16 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übri-
gen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 
9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinn-
gemäß.

C. Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
des Ortsteils Jetsch
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 und 
6.4, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Gemeinde-
vertretung der Gemeinde Kasel-Golzig gelten für die Wahl 
der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils 
Jetsch mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des 
Ortsvorstehers des Ortsteils Jetsch das Gebiet dieses 
Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Jetsch ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 
5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir einge-
reicht werden.
Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder 
einen Bewerber enthalten. Jede Bewerberin und jeder 
Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die 
Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers be-
nannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

4. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

5. Die in der Gemeinde Kasel-Golzig wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wäh-
lergruppe oder deren Delegierte können auch die Be-
werberin oder den Bewerber für die Wahl der Ortsvor-
steherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Jetsch 
bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Jetsch 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Ver-
einigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, 
dass selbst die Anzahl der in der Gemeinde Kasel-Gol-
zig wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchfüh-
rung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entspre-
chend.

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

7. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunter-
schriften beizufügen.

D. Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
des Ortsteils Schiebsdorf
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Ge-
meindevertretung der Gemeinde Kasel-Golzig gelten 
für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorste-
hers des Ortsteils Schiebsdorf mit folgenden Maßgaben 
sinngemäß:

1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des 
Ortsvorstehers des Ortsteils Schiebsdorf das Gebiet 
dieses Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Schiebsdorf ihren ständi-
gen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 
5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir einge-
reicht werden.

Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer Behin-
derung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzu-
suchen, kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift 
durch Erklärung vor einer oder einem Beauftragten der 
Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis Montag, 
den 18. März 2019, 16:00 Uhr, schriftlich bei der Wahl-
behörde gestellt werden.

9.2.10 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstüt-
zungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder 
ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermer-
ken, dass sie im Wahlgebiet (im Falle eines wahlge-
bietsbezogenen Wahlvorschlags) oder im betreffenden 
Wahlkreis (im Falle eines wahlkreisbezogenen Wahlvor-
schlags) zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahl-
berechtigt sind.

10. Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 
12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und 
Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber be-
ziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstüt-
zungsunterschriften nicht mehr beigebracht werden. 
Das Gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Be-
werber so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder 
seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die 
die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, kön-
nen bis zu der Entscheidung über die Zulassung der 
Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt 
werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am 25. März 2019 um 
13:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Gol-
ßen, Hauptstraße 41, 15938 Golßen in öffentlicher Sit-
zung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Üb-
rigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 
BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Ka-
sel-Golzig
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Kasel-Golzig gelten für die Wahl der 
ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-
lichen Bürgermeisters der Gemeinde Kasel-Golzig mit 
folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der An-
lage 5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir 
eingereicht werden. Jeder Wahlvorschlag darf nur eine 
Bewerberin oder einen Bewerber enthalten.
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürger-
meisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters be-
nannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

3. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung 
oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nach § 70
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des Steueränderungsgesetzes vom 01.11.2015 (BGBl. I S. 1834) 
i.V. m. den §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung für das Land 
Brandenburg vom 21.12.2007 (GVBl. I/19 S. 286), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Stärkung kommunaler 
Zusammenarbeit vom 10.07.2014 (GVBl. I/14) hat die Gemein-
devertretung der Gemeinde Kasel-Golzig am 10.12.2018 die 
nachstehende Satzung beschlossen:

§ 1

Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbesteu-
er werden für das Gebiet der Gemeinde Kasel-Golzig wie folgt 
festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betrie-

be (Grundsteuer A)
620 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 405 v.H.
2. für die Gewerbesteuer 320 v.H.

§ 2

Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 2019 
und Folgejahre.

§ 3

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.

Golßen, den 03.01.2019

gez. Henri Urchs
Amtsdirektor

Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg

Wahlen

- der Gemeindevertretung der Gemeinde Krausnick-Groß 
Wasserburg,

- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-
lichen Bürgermeisters der Gemeinde Krausnick-Groß 
Wasserburg,

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortstei-
les Krausnick

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortstei-
les Groß Wasserburg

am 26. Mai 2019 
Bekanntmachung des Wahlleiters vom 18.01.2019

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
mache ich Folgendes bekannt:
I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie 

die Wahlzeit
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahl-
zeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2019 vom 15. Au-
gust 2018 (GVBl. II Nr. 52) finden die Wahlen (Hauptwahlen)
- der Gemeindevertretung der Gemeinde Krausnick-

Groß Wasserburg,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des eh-

renamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Kraus-
nick-Groß Wasserburg,

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Krausnick,

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Groß Wasserburg

am Sonntag, den 26. Mai 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr
sowie
die etwa notwendig werdenden Stichwahlen
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des eh-

renamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Kraus-
nick-Groß Wasserburg,

Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder 
einen Bewerber enthalten. Jede Bewerberin und jeder 
Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die 
Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers be-
nannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

4. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

5. Die in der Gemeinde Kasel-Golzig wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe oder deren Delegierte können auch 
die Bewerberin oder den Bewerber für die Wahl der 
Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils 
Schiebsdorf bestimmen, sofern die Anzahl der im Orts-
teil Schiebsdorf wahlberechtigten Mitglieder der Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. 
In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Gemein-
de Kasel-Golzig wahlberechtigten Mitglieder nicht für 
die Durchführung einer Mitgliederversammlung aus-
reicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Num-
mer 8.2 entsprechend.

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

7. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunter-
schriften beizufügen.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderli-
chen Vordrucke werden von mir beschafft und können 
bei mir angefordert werden.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Unterspreewald
Daniel Graßmann

Amtliche Bekanntmachung
Amt Unterspreewald
Wahlleiter

Herr Fred Schade, Gemeindevertreter der Gemeinde Kasel-
Golzig, ist verstorben und verliert somit seine Rechtsstellung als 
Gemeindevertreter.

Da keine Ersatzperson mehr für den Wahlvorschlag der Freien 
Wählergemeinschaft Kasel-Golzig vorhanden ist, bleibt der Sitz 
gemäß § 60 Abs. 3 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz 
(BbgKWahlG) bis zum Ablauf der Wahlperiode unbesetzt.

Golßen, 16.01.2019

gez. Graßmann
Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Unterspreewald

Satzung über die Festsetzung  
der Steuersätze für die 

Grund- und Gewerbesteuer 
 in der Gemeinde Kasel-Golzig 

(Hebesatzung)
Auf der Grundlage der §§ 1, 2 und 25 des Grundsteuergesetzes 
vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 
38 des Jahressteuergesetzes 2009 vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 
2794) und der §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 
15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 5 
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Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber können nur 
einen wahlgebietsbezogenen oder einen wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlag einreichen, wobei sie nur mit 
einem wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag im ge-
samten Wahlgebiet zur Wahl stehen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anla-

ge 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht 
werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, 
die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer je-
den Bewerberin und eines jeden Bewerbers in er-
kennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen 
Vereinigung den vollständigen Namen der einrei-
chenden Partei oder politischen Vereinigung und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name der 
Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem 
Namen übereinstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Na-
men der einreichenden Wählergruppe und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; 
aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich 
um eine Wählergruppe handelt; der Name und die 
etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen 
von Parteien oder politischen Vereinigungen oder 
deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den 
Namen der Listenvereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätz-
lich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch 
die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Par-
teien, politischen Vereinigungen und Wählergrup-
pen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes und bei wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlägen auch die Bezeichnung 
des Wahlkreises.

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e 
bezeichneten Angaben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-
rin oder einen Bewerber enthalten. Ein wahlgebietsbe-
zogener Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt 12 
Bewerberinnen und Bewerber enthalten.
Ein wahlkreisbezogener Wahlvorschlag darf höchstens 
insgesamt 12 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und 
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson enthal-
ten. Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin 
oder ein Bewerber benannt werden. Soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensper-
son und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für 
sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der 
oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder 
einem Stellver treter, unterzeichnet sein. Der Wahlvor-
schlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unter zeichnet sein. Die Ver-
tretungsberechtigung ist auf mein Verlangen nachzu-
weisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 
muss von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Ver-
einigung und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin 
oder eines Einzelbewerbers muss von dieser oder 
diesem unterzeichnet sein.

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Krausnick und

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Groß Wasserburg

am Sonntag, den 16. Juni 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales 
die Wahltermine für die vorgenannten Haupt- und Stich-
wahlen durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich 
gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvor-
schläge für diese Wahlen möglichst frühzeitig einzurei-
chen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Kraus-
nick-Groß Wasserburg

1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter
Es sind insgesamt 8 Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter zu wählen.

2. Wahlkreise
Die Gemeindevertretung Krausnick-Groß Wasserburg 
hat durch Beschluss das Wahlgebiet (593 Einwohner) in 
einen Wahlkreis eingeteilt.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Ver-

einigungen und Wählergruppen sowie Einzelbewer-
berinnen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Da-
neben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag 
als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch 
bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; 
die Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen 
eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis zum Don-
nerstag, den 21. März 2019, 12:00 Uhr, beim Wahl-
leiter für die Gemeinden des Amtes Unterspreewald
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen
schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-
zuschließen, ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des 
Amtes Unterspreewald durch die für das Wahlgebiet 
zuständigen Organe aller am Zusammenschluss Betei-
ligten spätestens bis zum Donnerstag, den 21. März 
2019, 12:00 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung 
der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierun-
gen muss bei Parteien oder politischen Vereinigungen 
von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahl-
gebiet zuständigen Vorstands, darunter der oder dem 
Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Ver-
tretungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet 
sein.

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag oder mehreren wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen
Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung kann entweder einen wahlgebietsbe-
zogenen Wahlvorschlag (Liste für alle Wahlkreise) oder 
mehrere wahlkreisbezogene Wahlvorschläge (je eine 
Liste für die einzelnen Wahlkreise) einreichen. Die Ent-
scheidung über die Einreichung eines wahlgebietsbezo-
genen Wahlvorschlages oder von wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen trifft bei einer Partei oder politischen 
Vereinigung der für das Wahlgebiet zuständige Gebiets-
vorstand (oder wenn ein solcher Vorstand nicht besteht, 
der Vorstand der nächsthöheren Gliederung) und bei 
Wählergruppen die oder der Vertretungsberechtigte.
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7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und 
für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehör-
de nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 
Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorge-
schlagene Bewerberin oder der vorgeschlagene Be-
werber wählbar ist. Unionsbürgerinnen und Unions-
bürger, die schriftlich ihre Zustimmung zur Kandidatur 
erklärt haben, müssen mir mit der Be scheinigung nach 
Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides statt 
nach dem Muster der Anlage 8c zu § 32 Absatz 5 Num-
mer 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit und 
darüber vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitglied-
staat nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber 
gemäß § 33 BbgKWahlG

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder 
politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen 
in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitglie-
derversammlung). Dies kann auch durch Delegierte 
geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer 
Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt wor-
den sind (Delegiertenversammlung).

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlge-
biet keine Organisation hat, können die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch durch die im 
gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkrei-
ses Dahme-Spreewald wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
bestimmt werden.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe so-
wie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum 
Zeitpunkt ihres Zu sammentritts im gesamten Wahlgebiet 
wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe (Mitglie-
derversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht 
mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung der 
zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahl-
gebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger 
(Anhängerinnen- und Anhängerversammlung) der Wäh-
lergruppe in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. 
Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von den 
Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) 
aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt 
worden sind (Delegiertenversammlung). Die Ausführungen 
zu Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte 
Wählergruppen entsprechend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen 
Mitglieder- oder Delegierten versammlung in geheimer Ab-
stimmung bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die 
Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten von dem zustän-
digen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wähler-
gruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist entwe-
der einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimm-
berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die ge-
heime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie 
der Delegierten für die Delegiertenversammlung vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewerbern 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der 
Versammlung müssen sich mindestens drei Mitglieder, 
Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Ab-
stimmung beteiligen.

6.5 Wichtige Beschränkungen
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der 
Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg benannt sein. 
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin 
oder Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf ei-
nem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an 
folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß 

§ 11 BbgKWahlG wählbar sein.
b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine 

Versammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen 
und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt 
worden sein (siehe Nummer 8).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustim-
men. Die Zustimmung ist nach dem Muster der An-
lage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV 
abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Par-
tei eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewer-
ber in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder 
seine Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu 
erklären, dass sie oder er parteilos ist.

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen gel-
ten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.

7.2 Zur Wählbarkeit
7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 
Grundgesetzes, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren stän-

digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 
2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern
Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch 
alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 
Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet,

- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfall-
entscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wähl-
barkeit nicht besitzt.
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9.2 Wichtige Hinweise
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-

einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit 
ist, sind im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvor-
schlags mindestens 3 Unterstützungsunterschriften von 
im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunter-
schrift der wahlberechtigten Person ist spätestens 
bis zum Mittwoch, den 20. März 2019, 16:00 Uhr, bei 
der Wahlbehörde, Amt Unterspreewald, Einwohner-
meldeamt, Markt 1, 15938 Golßen oder Einwohner-
meldeamt, Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT 
Schönwalde zu leisten.
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer eh-
renamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamt-
lichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder 
einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von 
Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die 
hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Unter-
schriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahlbe-
hörde (Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen 
oder Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schön-
walde) spätestens bis Mittwoch, den 20. März 2019, 
16:00 Uhr, vorzulegen.
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind 
auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen 
amtlichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach 
dem Muster der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 
BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu 
erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des 
Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahl behörde, 
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen oder 
Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schönwalde in 
den Einwohnermeldeämtern aufgelegt.
Bei der Anforderung sind Fa milien- und Vornamen so-
wie Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden 
Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Da-
neben ist beim Wahlvor schlag einer Partei, politi schen 
Vereinigung, Wählergruppe oder Listenver einigung 
deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeich nung ver-
wendet, auch diese, anzuge ben.
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schrift-
liche Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 Bbg-
KWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin-
nen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. 
Beim Wahlvor schlag einer Listenver einigung sind fer-
ner auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurz-
bezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen 
anzuge ben.
Beim Wahl vorschlag einer Einzelbewerberin oder ei-
nes Einzelbewerbers ist die Be zeich nung „Einzel wahl-
vor schlag“ an zugeben.    
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtli-
che Formblätter für die Unterzeich nung des Wahlvor-
schlags bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen zur 
Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigun-
gen, Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen 
erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und Be-
werber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeich net werden. Vorher geleistete Unterstüt-
zungsunterschriften sind ungültig.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- 
oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift 
nach dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Num-
mer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag 
beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der 
Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einla-
dung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergeb-
nis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die 
Leiterin oder der Leiter der Versammlung und zwei 
von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen 
oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokra-
tische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 
gemäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden 
sind.

9. Unterstützungsunterschriften
9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungs-

unterschriften
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen 

Vereinigungen, die am 17. August 2018 aufgrund 
eines zurechenbaren Wahlvorschlags im 19. Deut-
schen Bundestag oder im 6. Landtag Brandenburg 
durch mindestens eine im Land Brandenburg ge-
wählte Abgeordnete oder durch mindestens einen im 
Land Brandenburg gewählten Abgeordneten oder im 
Kreistag des Landkreises Dahme-Spreewald durch 
mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder durch 
mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der 
Gemeindevertretung Krausnick-Groß Wasserburg 
durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder 
durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der 
letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 
17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahl-
vorschlags im Kreistag des Landkreises Dahme-Spree-
wald durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in 
der Gemeindevertretung Krausnick-Groß Wasserburg 
durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch 
mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindes-
tens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigs-
tens eine der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Vo-
raussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis 
erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Ein-
zelbewerbern, die am 17. August 2018 aufgrund ei-
nes Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Dahme-Spreewald oder in der Gemeindevertretung 
Krausnick-Groß Wasserburg vertreten sind, sind von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften be-
freit.

9.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder 
der ehrenamtliche Bürgermeister der Wahl zur Ge-
meindevertretung Krausnick-Groß Wasserburg, 
so ist auch die Partei, politische Vereinigung oder 
Wählergruppe, für die sie oder er bei der Wahl zur 
Gemeindevertretung Krausnick-Groß Wasserburg 
antritt, von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften befreit, wenn sie oder er aufgrund 
eines Wahlvorschlages dieser Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe zur ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder zum ehrenamtlichen Bürger-
meister der Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg 
gewählt worden ist.
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Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürger-
meisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters be-
nannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

3. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung 
oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften nach § 70 
Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind mindestens 
16 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übri-
gen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 
9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinn-
gemäß.

C. Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
des Ortsteils Krausnick
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Ge-
meindevertretung der Gemeinde Krausnick-Groß Was-
serburg gelten für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des 
Ortsvorstehers des Ortsteils Krausnick mit folgenden 
Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des 
Ortsvorstehers des Ortsteils Krausnick das Gebiet die-
ses Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Krausnick ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 
5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir einge-
reicht werden.
Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder 
einen Bewerber enthalten. Jede Bewerberin und jeder 
Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die 
Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers be-
nannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

4. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

5. Die in der Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg wahl-
berechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereini-
gung oder Wählergruppe oder deren Delegierte kön-
nen auch die Bewerberin oder den Bewerber für die 
Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteils Krausnick bestimmen, sofern die Anzahl der 
im Ortsteil Krausnick wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht 
zur Durchführung einer Mitgliederversammlung aus-
reicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der 
Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg wahlberechtig-
ten Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitglie-
derversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu 
Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der 
Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg unterzeichnen. 
Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvor-
schlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese 
Wahl geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6 Wahlkreisbezogene Wahlvorschläge dürfen nur von den 
in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigten Perso-
nen unterzeichnet werden. Hat eine Person einen wahl-
kreisbezogenen Wahlvorschlag unterzeichnet, der für 
einen Wahlkreis gilt, in dem sie nicht wahlberechtigt ist, 
so ist ihre Unterschriftsleistung ungültig.

9.2.7 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber 
selbst ist unzulässig.

9.2.8 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, 
Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden 
Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung an-
zugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der 
Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme 
gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.9 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen 
Behinderung einer Hilfe bei der Unter schrifts leistung bedarf, 
kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, 
die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtig-
te Person, die wegen einer Behinderung nicht in der Lage 
ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann auf Antrag die 
Unterstützungsunterschrift durch Erklärung vor einer oder 
einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag 
kann bis Montag, den 18. März 2019, 16:00 Uhr, schriftlich 
bei der Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.10 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstüt zungs-
unterschrift auf der von mir aufgelegten oder ausgegebe-
nen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im 
Wahlgebiet (im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahl-
vorschlags) oder im betreffenden Wahlkreis (im Falle ei-
nes wahlkreisbezogenen Wahlvorschlags) zum Zeitpunkt 
ihrer Unterschriftsleistung wahlberech tigt sind.

10. Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 
12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Rei-
henfolge der Bewerberinnen und Bewerber beziehen, nicht 
mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften 
nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die 
Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft bezeichnet 
ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige 
Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, kön-
nen bis zu der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am 25. März 2019 um 
13:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Gol-
ßen, Hauptstraße 41, 15938 Golßen in öffentlicher Sit-
zung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Üb-
rigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 
BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 
Krausnick-Groß Wasserburg
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg gelten für die 
Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des eh-
renamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Krausnick-
Groß Wasserburg mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der An-
lage 5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir 
eingereicht werden. Jeder Wahlvorschlag darf nur eine 
Bewerberin oder einen Bewerber enthalten.
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Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow

Wahlen

- der Gemeindevertretung der Gemeinde Rietzneuendorf-
Staakow,

- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen 
Bürgermeisters der Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow,

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortstei-
les Rietzneuendorf,

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortstei-
les Friedrichshof und

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortstei-
les Staakow

am 26. Mai 2019 
Bekanntmachung des Wahlleiters vom 18.01.2019

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie 
die Wahlzeit
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die 
Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2019 vom 
15. August 2018 (GVBl. II Nr. 52) finden die Wahlen 
(Hauptwahlen)
- der Gemeindevertretung der Gemeinde Rietzneu-

endorf-Staakow,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des eh-

renamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Rietz-
neuendorf-Staakow,

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Rietzneuendorf,

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Friedrichshof und

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Staakow

am Sonntag, den 26. Mai 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr
sowie
die etwa notwendig werdenden Stichwahlen
– der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des eh-

renamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Rietz-
neuendorf-Staakow,

– der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Rietzneuendorf

– der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Friedrichshof und

– der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Staakow

am Sonntag, den 16. Juni 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales 
die Wahltermine für die vorgenannten Haupt- und Stich-
wahlen durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich 
gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvor-
schläge für diese Wahlen möglichst frühzeitig einzurei-
chen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Rietz-
neuendorf-Staakow

1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter
Es sind insgesamt 8 Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter zu wählen.

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

7. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

8. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften nicht befreit ist, sind mindestens 6 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 
9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

D. Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
des Ortsteils Groß Wasserburg
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Ge-
meindevertretung der Gemeinde Krausnick-Groß Was-
serburg gelten für die Wahl der Ortsvorsteherin oder 
des Ortsvorstehers des Ortsteils Groß Wasserburg mit 
folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des 
Ortsvorstehers des Ortsteils Groß Wasserburg das Ge-
biet dieses Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Groß Wasserburg ihren stän-
digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 
5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir einge-
reicht werden.
Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder 
einen Bewerber enthalten. Jede Bewerberin und jeder 
Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die 
Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers be-
nannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

4. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

5. Die in der Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg wahl-
berechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereini-
gung oder Wählergruppe oder deren Delegierte können 
auch die Bewerberin oder den Bewerber für die Wahl der 
Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils 
Groß Wasserburg bestimmen, sofern die Anzahl der im 
Ortsteil Groß Wasserburg wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe 
nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der 
Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg wahlberechtig-
ten Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitglie-
derversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu 
Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

7. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunter-
schriften beizufügen.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderli-
chen Vordrucke werden von mir beschafft und können 
bei mir angefordert werden.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Unterspreewald
Daniel Graßmann
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c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Na-
men der einreichenden Wählergruppe und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; 
aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich 
um eine Wählergruppe handelt; der Name und die 
etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen 
von Parteien oder politischen Vereinigungen oder 
deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den 
Namen der Listenvereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätz-
lich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch 
die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Par-
teien, politischen Vereinigungen und Wählergrup-
pen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes und bei wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlägen auch die Bezeichnung 
des Wahlkreises.

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e 
bezeichneten Angaben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-
rin oder einen Bewerber enthalten. Ein wahlgebietsbe-
zogener Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt 12 
Bewerberinnen und Bewerber enthalten.
Ein wahlkreisbezogener Wahlvorschlag darf höchstens 
insgesamt 12 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift 
und Telekommunikationsanschluss der Vertrauens-
person und der stellvertretenden Vertrauensper-
son enthalten. Als Vertrauensperson kann auch eine 
Bewerberin oder ein Bewerber benannt werden. So-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensperson und die stellvertretende Ver-
trauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche 
Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der 
oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder 
einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvor-
schlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Ver-
tretungsberechtigung ist auf mein Verlangen nachzu-
weisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 
muss von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Ver-
einigung und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin 
oder eines Einzelbewerbers muss von dieser oder 
diesem unterzeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der 
Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow benannt sein. Die 
Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag 
einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei 
sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser 
Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin 
oder Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf ei-
nem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an 
folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß 

§ 11 BbgKWahlG wählbar sein.
b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine 

Versammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen 
und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt 
worden sein (siehe Nummer 8).

2. Wahlkreise
Die Gemeindevertretung Rietzneuendorf-Staakow hat 
durch Beschluss das Wahlgebiet (600 Einwohner) in ei-
nen Wahlkreis eingeteilt.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Ver-

einigungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbe-
rinnen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Da-
neben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag 
als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch 
bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; 
die Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen 
eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis
zum Donnerstag, den 21. März 2019, 12:00 Uhr,
beim Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Un-
terspreewald
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen
schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-
zuschließen, ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des 
Amtes Unterspreewald durch die für das Wahlgebiet zu-
ständigen Organe aller am Zusammenschluss Beteiligten 
spätestens bis zum Donnerstag, den 21. März 2019, 
12:00 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an 
dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss 
bei Parteien oder politischen Vereinigungen von mindes-
tens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständi-
gen Vorstands, darunter der oder dem Vorsitzenden oder 
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, bei Wäh-
lergruppen von der oder dem Vertretungsberechtigten 
der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag oder mehreren wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen
Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung kann entweder einen wahlgebietsbe-
zogenen Wahlvorschlag (Liste für alle Wahlkreise) oder 
mehrere wahlkreisbezogene Wahlvorschläge (je eine 
Liste für die einzelnen Wahlkreise) einreichen. Die Ent-
scheidung über die Einreichung eines wahlgebietsbezo-
genen Wahlvorschlages oder von wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen trifft bei einer Partei oder politischen 
Vereinigung der für das Wahlgebiet zuständige Gebiets-
vorstand (oder wenn ein solcher Vorstand nicht besteht, 
der Vorstand der nächsthöheren Gliederung) und bei 
Wählergruppen die oder der Vertretungsberechtigte.
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber können nur 
einen wahlgebietsbezogenen oder einen wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlag einreichen, wobei sie nur mit 
einem wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag im ge-
samten Wahlgebiet zur Wahl stehen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anla-

ge 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht 
werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, 
die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer je-
den Bewerberin und eines jeden Bewerbers in er-
kennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung den vollständigen Namen der einreichen-
den Partei oder politischen Vereinigung und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; 
der im Wahlvorschlag angegebene Name der Partei 
oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen 
übereinstimmen, den diese im Lande führt,
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Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitglie-
derversammlung). Dies kann auch durch Delegierte 
geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer 
Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt wor-
den sind (Delegiertenversammlung).

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlge-
biet keine Organisation hat, können die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch durch die im 
gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegier-
te oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Land-
kreises Dahme-Spreewald wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei oder politischen Vereinigung oder deren De-
legierte bestimmt werden.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten 
Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wähler-
gruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wäh-
lergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer 
Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhän-
gerinnen und Anhänger (Anhängerinnen- und An-
hängerversammlung) der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch 
durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern 
oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer 
Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt wor-
den sind (Delegiertenversammlung). Die Ausführungen 
zu Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte 
Wählergruppen entsprechend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereini-
gung sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemein-
samen Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im Üb-
rigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG 
sinngemäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten von dem zustän-
digen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wäh-
lergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist ent-
weder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu 
laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimm-
berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die ge-
heime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie 
der Delegierten für die Delegiertenversammlung vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewer-
bern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In 
der Versammlung müssen sich mindestens drei Mit-
glieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte 
an der Abstimmung beteiligen.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- 
oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift 
nach dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Num-
mer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag 
beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der 
Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einla-
dung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergeb-
nis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die 
Leiterin oder der Leiter der Versammlung und zwei 
von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen 
oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindest-anforderungen an eine demokra-
tische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 
gemäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden 
sind.

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustim-
men. Die Zustimmung ist nach dem Muster der An-
lage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV 
abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Par-
tei eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewer-
ber in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder 
seine Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu 
erklären, dass sie oder er parteilos ist.

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen gel-
ten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.

7.2 Zur Wählbarkeit
7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 
Grundgesetzes, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 
2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern
Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch 
alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 
Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet,

- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfall-
entscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wähl-
barkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und 
für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehör-
de nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 
Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorge-
schlagene Bewerberin oder der vorgeschlagene Bewer-
ber wählbar ist.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich 
ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen 
mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine 
Versicherung an Eides statt nach dem Muster der An-
lage 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über 
ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie 
in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber 
gemäß § 33 BbgKWahlG

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder 
politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen 
in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten
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Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer eh-
renamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamt-
lichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder 
einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von 
Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die 
hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Unter-
schriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahlbe-
hörde (Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen 
oder Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schön-
walde) spätestens bis Mittwoch, den 20. März 2019, 
16:00 Uhr, vorzulegen.
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind 
auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen 
amtlichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach 
dem Muster der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 
BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu 
erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des 
Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, 
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen oder 
Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schönwalde in 
den Einwohnermeldeämtern aufgelegt.
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen so-
wie Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden 
Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Da-
neben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen 
Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung 
deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese, anzugeben.
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schrift-
liche Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 Bbg-
KWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin-
nen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. 
Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind fer-
ner auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurz-
bezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen 
anzugeben.
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder ei-
nes Einzelbewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahl-
vorschlag“ anzugeben.
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtli-
che Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvor-
schlags bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen zur 
Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigun-
gen, Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen 
erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und Be-
werber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstüt-
zungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung 
der Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow unterzeichnen. 
Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvor-
schlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese 
Wahl geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6 Wahlkreisbezogene Wahlvorschläge dürfen nur von den 
in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigten Perso-
nen unterzeichnet werden. Hat eine Person einen wahl-
kreisbezogenen Wahlvorschlag unterzeichnet, der für 
einen Wahlkreis gilt, in dem sie nicht wahlberechtigt ist, 
so ist ihre Unterschriftsleistung ungültig.

9.2.7 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber 
selbst ist unzulässig.

9. Unterstützungsunterschriften
9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungs-

unterschriften
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Ver-

einigungen, die am 17. August 2018 aufgrund eines 
zurechenbaren Wahlvorschlags im 19. Deutschen Bun-
destag oder im 6. Landtag Brandenburg durch mindes-
tens eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete 
oder durch mindestens einen im Land Brandenburg 
gewählten Abgeordneten oder im Kreistag des Land-
kreises Dahme-Spreewald durch mindestens eine 
Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen 
Kreistagsabge-ordneten oder in der Gemeindevertre-
tung Rietzneuendorf-Staakow durch mindestens eine 
Gemeindevertreterin oder durch mindestens einen Ge-
meindevertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 
17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahl-
vorschlags im Kreistag des Landkreises Dahme-Spree-
wald durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete 
oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordne-
ten oder in der Gemeindevertretung Rietzneuendorf-
Staakow durch mindestens eine Gemeindevertreterin 
oder durch mindestens einen Gemeindevertreter seit 
der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindes-
tens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigs-
tens eine der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Vo-
raussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis 
erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und 
Einzelbewerbern, die am 17. August 2018 aufgrund 
eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Land-
kreises Dahme-Spreewald oder in der Gemeindever-
tretung Rietzneuendorf-Staakow vertreten sind, sind 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-
ten befreit.

9.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der 
ehrenamtliche Bürgermeister der Wahl zur Gemeinde-
vertretung Rietzneuendorf-Staakow, so ist auch die 
Partei, politische Vereinigung oder Wählergruppe, für 
die sie oder er bei der Wahl zur Gemeindevertretung 
Rietzneuendorf-Staakow antritt, von dem Erforder-
nis von Unterstützungsunterschriften befreit, wenn sie 
oder er aufgrund eines Wahlvorschlages dieser Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe zur ehren-
amtlichen Bürgermeisterin oder zum ehrenamtlichen 
Bürgermeister der Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow 
gewählt worden ist.

9.2 Wichtige Hinweise
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-

einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, 
die oder der nach der vorstehenden Nummer 9.1 von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht 
befreit ist, sind im Falle eines wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlags mindestens 3 Unterstützungsunter-
schriften von im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen 
beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunter-
schrift der wahlberechtigten Person ist spätestens 
bis zum Mittwoch, den 20. März 2019, 16:00 Uhr, bei 
der Wahlbehörde, Amt Unterspreewald, Einwohner-
meldeamt, Markt 1, 15938 Golßen oder Einwohner-
meldeamt, Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT 
Schönwalde zu leisten.
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3. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung 
oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften nach § 70 
Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind mindestens 
16 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 
bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

C. Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
des Ortsteils Rietzneuendorf
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Ge-
meindevertretung der Gemeinde Rietzneuendorf-Staa-
kow gelten für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des 
Ortsvorstehers des Ortsteils Rietzneuendorf mit folgen-
den Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des 
Ortsvorstehers des Ortsteils Rietzneuendorf das Gebiet 
dieses Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Rietzneuendorf ihren stän-
digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 
5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir einge-
reicht werden.
Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder 
einen Bewerber enthalten. Jede Bewerberin und jeder 
Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die 
Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers be-
nannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

4. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

5. Die in der Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow wahl-
berechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereini-
gung oder Wählergruppe oder deren Delegierte können 
auch die Bewerberin oder den Bewerber für die Wahl 
der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Orts-
teils Rietzneuendorf bestimmen, sofern die Anzahl der 
im Ortsteil Rietzneuendorf wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe 
nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow wahlberechtig-
ten Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitglie-
derversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu 
Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

7. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

8. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften nicht befreit ist, sind mindestens 6 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 
9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

9.2.8 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, 
Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden 
Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung an-
zugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der 
Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme 
gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.9 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körper-
lichen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschrifts-
leistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens 
(Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschriftsleistung 
vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen ei-
ner Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde 
aufzusuchen, kann auf Antrag die Unterstützungsun-
terschrift durch Erklärung vor einer oder einem Beauf-
tragten der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis 
Montag, den 18. März 2019, 16:00 Uhr, schriftlich bei 
der Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.10 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstüt-
zungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder 
ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermer-
ken, dass sie im Wahlgebiet (im Falle eines wahlge-
bietsbezogenen Wahlvorschlags) oder im betreffenden 
Wahlkreis (im Falle eines wahlkreisbezogenen Wahlvor-
schlags) zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahl-
berechtigt sind.

10. Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 
12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und 
Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber bezie-
hen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungs-
unterschriften nicht mehr beigebracht werden. Das 
Gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so 
mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität 
nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entschei-
dung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Ab-
satz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am 25. März 2019 um 
13:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Gol-
ßen, Hauptstraße 41, 15938 Golßen in öffentlicher Sit-
zung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Üb-
rigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 
BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 
Rietzneuendorf-Staakow
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow gelten für 
die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Rietzneu-
endorf-Staakow mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der An-
lage 5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir 
eingereicht werden. Jeder Wahlvorschlag darf nur eine 
Bewerberin oder einen Bewerber enthalten.
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürger-
meisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters be-
nannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.
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Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

4. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

5. Die in der Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe oder deren Delegierte können auch 
die Bewerberin oder den Bewerber für die Wahl der Orts-
vorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Staa-
kow bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Staakow 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereini-
gung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mit-
gliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst 
die Anzahl der in der Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung ei-
ner Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Ausfüh-
rungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

7. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

8. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften nicht befreit ist, sind mindestens 6 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen gelten die 
Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 
9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderli-
chen Vordrucke werden von mir beschafft und können 
bei mir angefordert werden.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Unterspreewald
Daniel Graßmann

Gemeinde Schlepzig

Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
18.12.2018 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschluss-
nummer:

44-2018

Tenor: Abschluss eines Kooperationsvertrages zur 
Erarbeitung eines Museumskonzeptes für 
das Bauernmuseum in Schlepzig/Slopišca

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
Davon anwesend:  4
Ja:  4
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschluss-
nummer:

45-2018

Tenor: Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange, sowie der Nachbar-
gemeinden zum Vorentwurf des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans „Wohnen an 
der Lübbener Straße“ der Gemeinde Märki-
sche Heide für den OT Dürrenhofe

D. Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
des Ortsteils Friedrichshof
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Ge-
meindevertretung der Gemeinde Rietzneuendorf-Staa-
kow gelten für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des 
Ortsvorstehers des Ortsteils Friedrichshof mit folgen-
den Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des 
Ortsvorstehers des Ortsteils Friedrichshof das Gebiet 
dieses Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Friedrichshof ihren ständi-
gen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 
5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir einge-
reicht werden.
Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder ei-
nen Bewerber enthalten. Jede Bewerberin und jeder Be-
werber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl der 
Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers benannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

4. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

5. Die in der Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow wahl-
berechtigten Mitglieder der Partei, politischen Vereini-
gung oder Wählergruppe oder deren Delegierte können 
auch die Bewerberin oder den Bewerber für die Wahl 
der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Orts-
teils Friedrichshof bestimmen, sofern die Anzahl der 
im Ortsteil Friedrichshof wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe 
nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow wahlberechtig-
ten Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitglie-
derversammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu 
Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

7. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunter-
schriften beizufügen.

E. Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
des Ortsteils Staakow
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Rietzneuendorf-
Staakow gelten für die Wahl der Ortsvorsteherin oder 
des Ortsvorstehers des Ortsteils Staakow mit folgenden 
Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des 
Ortsvorstehers des Ortsteils Staakow das Gebiet dieses 
Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Staakow ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 
5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir einge-
reicht werden.
Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder 
einen Bewerber enthalten. Jede Bewerberin und jeder 
Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die 
Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers be-
nannt sein.
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I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie 
die Wahlzeit
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die 
Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2019 vom 
15. August 2018 (GVBl. II Nr. 52) finden die Wahlen 
(Hauptwahlen)
- der Gemeindevertretung der Gemeinde Schlepzig,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 

ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 
Schlepzig

am Sonntag, den 26. Mai 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr
sowie
die etwa notwendig werdenden Stichwahlen
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 

ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 
Schlepzig,

am Sonntag, den 16. Juni 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales 
die Wahltermine für die vorgenannten Haupt- und Stich-
wahlen durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere 
ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die 
Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst frühzeitig 
einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes 
hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde 
Schlepzig

1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter
Es sind insgesamt 8 Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter zu wählen.

2. Wahlkreise
Die Gemeindevertretung Schlepzig hat durch Beschluss 
das Wahlgebiet (612 Einwohner) in einen Wahlkreis ein-
geteilt.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Ver-

einigungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbe-
rinnen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Da-
neben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag 
als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich je-
doch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung 
beteiligen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung 
schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für die-
selbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis
zum Donnerstag, den 21. März 2019, 12:00 Uhr,
beim Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Un-
terspreewald
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen
schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-
zuschließen, ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des 
Amtes Unterspreewald durch die für das Wahlgebiet 
zuständigen Organe aller am Zusammenschluss Betei-
ligten spätestens bis zum Donnerstag, den 21. März 
2019, 12:00 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung 
der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierun-
gen muss bei Parteien oder politischen Vereinigungen 
von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahl-
gebiet zuständigen Vorstands, darunter der oder dem 
Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Ver-
tretungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet 
sein.

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
Davon anwesend:  4
Ja:  4
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschluss-
nummer:

46-2018

Tenor: Auftragsvergabe: Austausch Brückenbelag 
an der Brücke am Freifließ in Schlepzig an 
die Tischlerei Jens Steinmüller, Hauptstr. 35, 
15910 Unterspreewald

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
Davon anwesend:  4
Ja:  4
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschluss-
nummer:

47-2018

Tenor: Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung 
der Behörden und Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 73 Abs. 2 Verwaltungsver-
fahrensgesetz (VwVfG) zum Vorhaben: Her-
stellung der ökologischen Durchgängigkeit 
am Oberen Puhlstromwehr - Gemarkung 
Schlepzig, Flur 17, Flurstücke 14, 82 und 31 
(Ablehnung)

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
Davon anwesend:  4
Ja:  0
Nein:  3
Enthaltung:  1
Befangen:  0

Beschluss-
nummer:

50-2018

Tenor: Abschluss eines Durchführungs- und Er-
schließungsvertrages zum Bebauungsplan 
„Wohnbebauung Bergstraße“

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
Davon anwesend:  4
Ja:  4
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschluss-
nummer:

48-2018

Tenor: Verkauf eines kommunalen Anhängers
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
Davon anwesend:  4
Ja:  4
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Wahlen

- der Gemeindevertretung der Gemeinde Schlepzig,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehren-

amtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Schlepzig

am 26. Mai 2019 
Bekanntmachung des Wahlleiters vom 18.01.2019

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
mache ich Folgendes bekannt:
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6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der 
oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder 
einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvor-
schlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Ver-
tretungs berechtigung ist auf mein Verlangen nachzu-
weisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 
muss von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Ver-
einigung und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin 
oder eines Einzelbewerbers muss von dieser oder 
diesem unterzeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der 
Gemeinde Schlepzig benannt sein. Die Bewerberin oder 
der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf 
nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem 
eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin 
oder Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf ei-
nem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an 
folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß 

§ 11 BbgKWahlG wählbar sein.
b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine 

Versammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen 
und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt 
worden sein (siehe Nummer 8).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustim-
men. Die Zustimmung ist nach dem Muster der An-
lage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV 
abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Par-
tei eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewer-
ber in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder 
seine Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu 
erklären, dass sie oder er parteilos ist.

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen 
gelten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbe-
werber.

7.2 Zur Wählbarkeit
7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 
Grundgesetzes, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 
2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
gern
Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch 
alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag oder mehreren wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen
Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung kann entweder einen wahlgebietsbe-
zogenen Wahlvorschlag (Liste für alle Wahlkreise) oder 
mehrere wahlkreisbezogene Wahlvorschläge (je eine 
Liste für die einzelnen Wahlkreise) einreichen. Die Ent-
scheidung über die Einreichung eines wahlgebietsbezo-
genen Wahlvorschlages oder von wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen trifft bei einer Partei oder politischen 
Vereinigung der für das Wahlgebiet zuständige Gebiets-
vorstand (oder wenn ein solcher Vorstand nicht besteht, 
der Vorstand der nächsthöheren Gliederung) und bei 
Wählergruppen die oder der Vertretungsberechtigte.
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber können nur 
einen wahlgebietsbezogenen oder einen wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlag einreichen, wobei sie nur mit 
einem wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag im ge-
samten Wahlgebiet zur Wahl stehen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anla-

ge 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht 
werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, 
die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer je-
den Bewerberin und eines jeden Bewerbers in er-
kennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen 
Vereinigung den vollständigen Namen der einrei-
chenden Partei oder politischen Vereinigung und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name der 
Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem 
Namen übereinstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Na-
men der einreichenden Wählergruppe und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; 
aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich 
um eine Wählergruppe handelt; der Name und die 
etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen 
von Parteien oder politischen Vereinigungen oder 
deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Na-
men der Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich sind 
die Namen und, sofern vorhanden, auch die Kurzbe-
zeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes und bei wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlägen auch die Bezeichnung 
des Wahlkreises.

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e 
bezeichneten Angaben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-
rin oder einen Bewerber enthalten. Ein wahlgebietsbe-
zogener Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt 12 
Bewerberinnen und Bewerber enthalten.
Ein wahlkreisbezogener Wahlvorschlag darf höchstens 
insgesamt 12 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und 
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.
Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin oder 
ein Bewerber benannt werden. Soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson 
und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen.
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8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten von dem zustän-
digen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wäh-
lergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist ent-
weder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu 
laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimm-
berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die ge-
heime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie 
der Delegierten für die Delegiertenversammlung vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewer-
bern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In 
der Versammlung müssen sich mindestens drei Mit-
glieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte 
an der Abstimmung beteiligen.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- 
oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift 
nach dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Num-
mer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag 
beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der 
Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einla-
dung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergeb-
nis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die 
Leiterin oder der Leiter der Versammlung und zwei 
von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen 
oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindest-anforderungen an eine demokra-
tische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 
gemäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden 
sind.

9. Unterstützungsunterschriften
9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungs-

unterschriften
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Verei-

nigungen, die am 17. August 2018 aufgrund eines zure-
chenbaren Wahlvorschlags im 19. Deutschen Bundes-
tag oder im 6. Landtag Brandenburg durch mindestens 
eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder 
durch mindestens einen im Land Brandenburg gewähl-
ten Abgeordneten oder im Kreistag des Landkreises 
Dahme-Spreewald durch mindestens eine Kreistagsab-
geordnete oder durch mindestens einen Kreistagsabge 
ordneten oder in der Gemeindevertretung Schlepzig 
durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch 
mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 
17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahl-
vorschlags im Kreistag des Landkreises Dahme-Spree-
wald durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete 
oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten 
oder in der Gemeindevertretung Schlepzig durch min-
destens eine Gemeindevertreterin oder durch mindes-
tens einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl un-
unterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis 
von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine 
der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzun-
gen für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Ein-
zelbewerbern, die am 17. August 2018 aufgrund ei-
nes Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Dahme-Spreewald oder in der Gemeindevertretung 
Schlepzig vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit.

- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 
ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 
Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet,

- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfall-
entscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wähl-
barkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und 
für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehörde 
nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 
2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorgeschlagene Be-
werberin oder der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich 
ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen 
mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine 
Versicherung an Eides statt nach dem Muster der An-
lage 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über 
ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie 
in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber 
gemäß § 33 BbgKWahlG

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder 
politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen 
in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitglie-
derversammlung). Dies kann auch durch Delegierte 
geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer 
Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt wor-
den sind (Delegiertenversammlung).

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlge-
biet keine Organisation hat, können die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch durch die im 
gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegier-
te oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Land-
kreises Dahme-Spreewald wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei oder politischen Vereinigung oder deren De-
legierte bestimmt werden.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten 
Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wähler-
gruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wäh-
lergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer 
Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhän-
gerinnen und Anhänger (Anhängerinnen- und An-
hängerversammlung) der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch 
durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern 
oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer 
Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt wor-
den sind (Delegiertenversammlung). Die Ausführungen 
zu Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte 
Wählergruppen entsprechend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen 
Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in geheimer Ab-
stimmung bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die 
Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.
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Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtli-
che Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvor-
schlags bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen zur 
Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigun-
gen, Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen 
erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und Be-
werber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstüt-
zungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der 
Gemeinde Schlepzig unterzeichnen. Hat eine Person für 
diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeich-
net, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleisteten 
Unterstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6 Wahlkreisbezogene Wahlvorschläge dürfen nur von den 
in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigten Perso-
nen unterzeichnet werden. Hat eine Person einen wahl-
kreisbezogenen Wahlvorschlag unterzeichnet, der für 
einen Wahlkreis gilt, in dem sie nicht wahlberechtigt ist, 
so ist ihre Unterschriftsleistung ungültig.

9.2.7 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber 
selbst ist unzulässig.

9.2.8 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, 
Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden 
Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung an-
zugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der 
Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme 
gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.9 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperli-
chen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung 
bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) 
bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine 
wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung 
vor einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde er-
setzen. Der Antrag kann bis Montag, den 18. März 2019, 
16:00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.10 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstützungs-
unterschrift auf der von mir aufgelegten oder ausgegebe-
nen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im 
Wahlgebiet (im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahl-
vorschlags) oder im betreffenden Wahlkreis (im Falle ei-
nes wahlkreisbezogenen Wahlvorschlags) zum Zeitpunkt 
ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.

10. Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 
12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und 
Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber bezie-
hen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungs-
unterschriften nicht mehr beigebracht werden. Das 
Gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so 
mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität 
nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entschei-
dung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Ab-
satz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am 25. März 2019 um 
13:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Golßen, 
Hauptstraße 41, 15938 Golßen in öffentlicher Sitzung über 
die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 
BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

9.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der 
ehrenamtliche Bürgermeister der Wahl zur Gemeinde-
vertretung Schlepzig, so ist auch die Partei, politische 
Vereinigung oder Wählergruppe, für die sie oder er bei 
der Wahl zur Gemeindevertretung Schlepzig antritt, von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften be-
freit, wenn sie oder er aufgrund eines Wahlvorschlages 
dieser Partei, politischen Vereinigung oder Wählergrup-
pe zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder zum eh-
renamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Schlepzig 
gewählt worden ist.

9.2 Wichtige Hinweise
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-

einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht be-
freit ist, sind
- im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvor-

schlags mindestens 3 Unterstützungsunterschrif-
ten von im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen 
beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunter-
schrift der wahlberechtigten Person ist spätestens 
bis zum Mittwoch, den 20. März 2019, 16:00 Uhr, bei 
der Wahlbehörde, Amt Unterspreewald, Einwohner-
meldeamt, Markt 1, 15938 Golßen oder Einwohner-
meldeamt, Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT 
Schönwalde zu leisten.
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer eh-
renamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamt-
lichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder 
einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von 
Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die 
hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Unter-
schriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahlbe-
hörde (Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen 
oder Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schön-
walde) spätestens bis Mittwoch, den 20. März 2019, 
16:00 Uhr, vorzulegen.
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind 
auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen 
amtlichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach 
dem Muster der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 
BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu 
erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des 
Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, 
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen oder 
Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schönwalde in 
den Einwohnermeldeämtern aufgelegt.
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen so-
wie Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden 
Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Da-
neben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen 
Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung 
deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese, anzugeben.
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schrift-
liche Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 Bbg-
KWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin-
nen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. 
Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind fer-
ner auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurz-
bezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen 
anzugeben.
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder ei-
nes Einzelbewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahl-
vorschlag“ anzugeben.
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- der Gemeindevertretung der Gemeinde Schönwald,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 

ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 
Schönwald,

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Schönwalde,

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Waldow/Brand

am Sonntag, dem 26. Mai 2019, in der Zeit von 8:00 
bis 18:00 Uhr
sowie
die etwa notwendig werdenden Stichwahlen
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 

ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 
Schönwald,

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Schönwalde und

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Waldow/Brand

am Sonntag, dem 16. Juni 2019, in der Zeit von 8:00 
bis 18:00 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Nachdem der Minister des Innern und für Kommuna-
les die Wahltermine für die vorgenannten Haupt- und 
Stichwahlen durch Rechtsverordnung bestimmt hat, 
fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV 
auf, die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst 
frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich 
auf Folgendes hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Schönwald
1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen 

und Gemeindevertreter
Es sind insgesamt 10 Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter zu wählen.

2. Wahlkreise
Die Gemeindevertretung Schönwald hat durch Be-
schluss das Wahlgebiet (1.161 Einwohner) in einen 
Wahlkreis eingeteilt.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Verei-

nigungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerberin-
nen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Daneben 
können Parteien, politische Vereinigungen und Wäh-
lergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als 
Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei 
jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die 
Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen ei-
genständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis
zum Donnerstag, den 21. März 2019, 12:00 Uhr,
beim Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Un-
terspreewald
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen,
schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-
zuschließen, ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des 
Amtes Unterspreewald durch die für das Wahlgebiet 
zuständigen Organe aller am Zusammenschluss Betei-
ligten spätestens bis zum Donnerstag, den 21. März 
2019, 12:00 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung 
der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierun-
gen muss bei Parteien oder politischen Vereinigungen 
von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet 
zuständigen Vorstands, darunter der oder dem Vorsit-
zenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertre-
ter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsbe-
rechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des eh-
renamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Schlepzig
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Schlepzig gelten für die Wahl der 
ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters der Gemeinde Schlepzig mit fol-
genden Maßgaben sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der An-
lage 5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir 
eingereicht werden. Jeder Wahlvorschlag darf nur eine 
Bewerberin oder einen Bewerber enthalten.
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeis-
terin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters benannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

3. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung 
oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften nach § 70 
Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind mindestens 
16 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 
bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderli-
chen Vordrucke werden von mir beschafft und können 
bei mir angefordert werden.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Unterspreewald
Daniel Graßmann

Gemeinde Schönwald

Wahlen

- der Gemeindevertretung der Gemeinde Schönwald,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters der Gemeinde Schönwald,
- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Orts-

teiles Schönwalde,
- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Orts-

teiles Waldow/Brand

am 26. Mai 2019 
Bekanntmachung des Wahlleiters vom 18.01.2019

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie 
die Wahlzeit
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die 
Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2019 vom 
15. August 2018 (GVBl. II Nr. 52) finden die Wahlen 
(Hauptwahlen)
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6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen 
Vereinigung muss von mindestens zwei Mitgliedern 
des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, dar-
unter der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertre-
terin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der 
Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der 
oder dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. 
Die Vertretungsberechtigung ist auf mein Verlangen 
nachzuweisen. Der Wahlvorschlag einer Listenver-
einigung muss von jeder an ihr beteiligten Partei, po-
litischen Vereinigung und Wählergruppe entsprechend 
unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Einzel-
bewerberin oder eines Einzelbewerbers muss von 
dieser oder diesem unterzeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der 
Gemeinde Schönwald benannt sein. Die Bewerberin 
oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei 
darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit ei-
nem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerbe-
rin oder Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf ei-
nem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an 
folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß 

§ 11 BbgKWahlG wählbar sein.
b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch 

eine Versammlung zur Aufstellung der Bewerbe-
rinnen und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG be-
stimmt worden sein (siehe Nummer 8).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zu-
stimmen. Die Zustimmung ist nach dem Muster 
der Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgK-
WahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von ei-
ner Partei eingereicht, hat die Bewerberin oder der 
Bewerber in der Zustimmungserklärung zudem 
ihre oder seine Parteimitgliedschaften anzugeben 
oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen 
gelten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbe-
werber.

7.2 Zur Wählbarkeit
7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 
Grundgesetzes, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 
2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
gern
Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch 
alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag oder mehreren wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen
Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung kann entweder einen wahlgebietsbe-
zogenen Wahlvorschlag (Liste für alle Wahlkreise) oder 
mehrere wahlkreisbezogene Wahlvorschläge (je eine 
Liste für die einzelnen Wahlkreise) einreichen. Die Ent-
scheidung über die Einreichung eines wahlgebietsbezo-
genen Wahlvorschlages oder von wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen trifft bei einer Partei oder politischen 
Vereinigung der für das Wahlgebiet zuständige Gebiets-
vorstand (oder wenn ein solcher Vorstand nicht besteht, 
der Vorstand der nächsthöheren Gliederung) und bei 
Wählergruppen die oder der Vertretungsberechtigte.
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber können nur 
einen wahlgebietsbezogenen oder einen wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlag einreichen, wobei sie nur mit 
einem wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag im ge-
samten Wahlgebiet zur Wahl stehen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anla-

ge 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht 
werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, 
die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer je-
den Bewerberin und eines jeden Bewerbers in er-
kennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen 
Vereinigung den vollständigen Namen der einrei-
chenden Partei oder politischen Vereinigung und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name der 
Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem 
Namen übereinstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Na-
men der einreichenden Wählergruppe und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; 
aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich 
um eine Wählergruppe handelt; der Name und die 
etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen 
von Parteien oder politischen Vereinigungen oder 
deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Na-
men der Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich sind 
die Namen und, sofern vorhanden, auch die Kurz-
bezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, politi-
schen Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes und bei wahlkreis-
bezogenen Wahlvorschlägen auch die Bezeich-
nung des Wahlkreises.

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e 
bezeichneten Angaben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-
rin oder einen Bewerber enthalten. Ein wahlgebietsbe-
zogener Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt 15 
Bewerberinnen und Bewerber enthalten.
Ein wahlkreisbezogener Wahlvorschlag darf höchstens 
insgesamt 15 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und 
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson enthal-
ten. Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin 
oder ein Bewerber benannt werden. Soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauens-
person und die stellvertretende Vertrauensperson, 
jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen.
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8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten von dem zustän-
digen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wähler-
gruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist entwe-
der einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimm-
berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die ge-
heime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie 
der Delegierten für die Delegiertenversammlung vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewer-
bern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In 
der Versammlung müssen sich mindestens drei Mit-
glieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte 
an der Abstimmung beteiligen.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- 
oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift 
nach dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 
Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvor-
schlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die 
Art, der Ort und die Zeit der Versammlung, die Form 
der Einladung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, 
Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten sowie 
das Ergebnis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei 
haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung 
und zwei von der Versammlung bestimmte Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versi-
chern, dass die gesetzlichen Mindest-anforderungen 
an eine demokratische Aufstellung der Kandidatinnen 
und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG be-
achtet worden sind.

9. Unterstützungsunterschriften
9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungs-

unterschriften
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Verei-

nigungen, die am 17. August 2018 aufgrund eines zure-
chenbaren Wahlvorschlags im 19. Deutschen Bundes-
tag oder im 6. Landtag Brandenburg durch mindestens 
eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder 
durch mindestens einen im Land Brandenburg gewähl-
ten Abgeordneten oder im Kreistag des Landkreises 
Dahme-Spreewald durch mindestens eine Kreistagsab-
geordnete oder durch mindestens einen Kreistagsab-
geordneten oder in der Gemeindevertretung Schönwald 
durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch 
mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 
17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahl-
vorschlags im Kreistag des Landkreises Dahme-Spree-
wald durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete 
oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten 
oder in der Gemeindevertretung Schönwald durch 
mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch min-
destens einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl 
ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erforder-
nis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindes-
tens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigs-
tens eine der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten 
Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Erfor-
dernis erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Ein-
zelbewerbern, die am 17. August 2018 aufgrund ei-
nes Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Dahme-Spreewald oder in der Gemeindevertretung 
Schönwald vertreten sind, sind von dem Erfordernis 
von Unterstützungsunterschriften befreit.

- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 
ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 
11 Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet,

- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfall-
entscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wähl-
barkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und 
für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbe-
hörde nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Ab-
satz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die 
vorgeschlagene Bewerberin oder der vorgeschlagene 
Bewerber wählbar ist.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich 
ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen 
mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine 
Versicherung an Eides statt nach dem Muster der 
Anlage 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV 
über ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, 
dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der 
Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber 
gemäß § 33 BbgKWahlG

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder 
politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen 
in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mit-
gliederversammlung). Dies kann auch durch Dele-
gierte geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus 
ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt 
worden sind (Delegiertenversammlung).

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlge-
biet keine Organisation hat, können die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch durch die 
im gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei oder politischen Vereinigung oder deren De-
legierte oder durch die für die Wahl zum Kreistag des 
Landkreises Dahme-Spreewald wahlberechtigten Mit-
glieder der Partei oder politischen Vereinigung oder 
deren Delegierte bestimmt werden.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der 
zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahl-
gebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe 
(Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wählergruppe 
nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versamm-
lung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesam-
ten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und 
Anhänger (Anhängerinnen- und Anhängerversamm-
lung) der Wählergruppe in geheimer Abstimmung be-
stimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte ge-
schehen, die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und 
Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegiertenversamm-
lung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für mit-
gliedschaftlich organisierte Wählergruppen entsprechend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen 
Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein; im Übrigen gelten 
die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.
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Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtli-
che Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvor-
schlags bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor ei-
ner Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen 
zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigun-
gen, Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen 
erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und Be-
werber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstüt-
zungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung 
der Gemeinde Schönwald unterzeichnen. Hat eine 
Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag 
unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl 
geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6 Wahlkreisbezogene Wahlvorschläge dürfen nur von 
den in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigten 
Personen unterzeichnet werden. Hat eine Person einen 
wahlkreisbezogenen Wahlvorschlag unterzeichnet, der 
für einen Wahlkreis gilt, in dem sie nicht wahlberechtigt 
ist, so ist ihre Unterschriftsleistung ungültig.

9.2.7 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Un-
terzeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des 
Wahlvorschlags durch die Bewerberinnen und Bewer-
ber selbst ist unzulässig.

9.2.8 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, 
Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden 
Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung an-
zugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der 
Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme 
gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.9 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperli-
chen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung 
bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) 
bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine 
wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung 
vor einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde er-
setzen. Der Antrag kann bis Montag, den 18. März 2019, 
16:00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.10 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstützungs-
unterschrift auf der von mir aufgelegten oder ausgegebe-
nen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im 
Wahlgebiet (im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahl-
vorschlags) oder im betreffenden Wahlkreis (im Falle ei-
nes wahlkreisbezogenen Wahlvorschlags) zum Zeitpunkt 
ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.

10. Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 
12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Rei-
henfolge der Bewerberinnen und Bewerber beziehen, nicht 
mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften 
nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die 
Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft bezeichnet 
ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige 
Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, kön-
nen bis zu der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am 25. März 2019 um 
13:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Gol-
ßen, Hauptstraße 41, 15938 Golßen in öffentlicher Sit-
zung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Üb-
rigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 
BbgKWahlV verwiesen.

9.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der 
ehrenamtliche Bürgermeister der Wahl zur Gemeinde-
vertretung Schönwald, so ist auch die Partei, politische 
Vereinigung oder Wählergruppe, für die sie oder er bei 
der Wahl zur Gemeindevertretung Schönwald antritt, 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
befreit, wenn sie oder er aufgrund eines Wahlvorschla-
ges dieser Partei, politischen Vereinigung oder Wähler-
gruppe zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder zum 
ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Schön-
wald gewählt worden ist.

9.2 Wichtige Hinweise
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-

einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht 
befreit ist, sind im Falle eines wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlags mindestens 5 Unterstützungsunter-
schriften von im Wahlgebiet wahlberechtigten Perso-
nen beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunter-
schrift der wahlberechtigten Person ist spätestens 
bis zum Mittwoch, den 20. März 2019, 16:00 Uhr, bei 
der Wahlbehörde, Amt Unterspreewald, Einwohner-
meldeamt, Markt 1, 15938 Golßen oder Einwohner-
meldeamt, Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT 
Schönwalde zu leisten.
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer 
ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamt-
lichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder 
einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von 
Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. 
Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Un-
terschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahl-
behörde (Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen 
oder Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schön-
walde) spätestens bis Mittwoch, den 20. März 2019, 
16:00 Uhr, vorzulegen.
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind 
auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen 
amtlichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach 
dem Muster der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 
BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu 
erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des 
Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, 
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen oder 
Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schönwalde in 
den Einwohnermeldeämtern aufgelegt.
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen 
sowie Anschrift einer jeden Bewerberin und eines 
jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzu-
geben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Par-
tei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung deren Name und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzuge-
ben.
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schrift-
liche Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 Bbg-
KWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerbe-
rinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzu-
legen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 
sind ferner auch die Namen, und, sofern vorhanden, 
die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppie-
rungen anzugeben.
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder ei-
nes Einzelbewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahl-
vorschlag“ anzugeben.
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5. Die in der Gemeinde Schönwald wahlberechtigten Mit-
glieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wähler-
gruppe oder deren Delegierte können auch die Bewerbe-
rin oder den Bewerber für die Wahl der Ortsvorsteherin 
oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Schönwalde be-
stimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Schönwal-
de wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, 
dass selbst die Anzahl der in der Gemeinde Schönwald 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Aus-
führungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

7. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

8. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsun-
terschriften nicht befreit ist, sind mindestens 6 Unter-
stützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen gelten 
die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 
9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

D. Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
des Ortsteils Waldow/Brand
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Ge-
meindevertretung der Gemeinde Schönwald gelten für 
die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
des Ortsteils Waldow/Brand mit folgenden Maßgaben 
sinngemäß:

1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder 
des Ortsvorstehers des Ortsteils Waldow/Brand das 
Gebiet dieses Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Waldow/Brand ihren stän-
digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der An-
lage 5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir 
eingereicht werden.
Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder 
einen Bewerber enthalten. Jede Bewerberin und jeder 
Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die 
Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers be-
nannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

4. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

5. Die in der Gemeinde Schönwald wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe oder deren Delegierte können auch 
die Bewerberin oder den Bewerber für die Wahl der 
Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils 
Waldow/Brand bestimmen, sofern die Anzahl der im 
Ortsteil Waldow/Brand wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe 
nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in 
der Gemeinde Schönwald wahlberechtigten Mitglieder 
nicht für die Durchführung einer Mitgliederversamm-
lung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe 
A Nummer 8.2 entsprechend.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 
Schönwald
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Schönwald gelten für die Wahl der 
ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters der Gemeinde Schönwald mit fol-
genden Maßgaben sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der An-
lage 5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir 
eingereicht werden. Jeder Wahlvorschlag darf nur eine 
Bewerberin oder einen Bewerber enthalten.
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf ei-
nem Wahlvorschlag für die Wahl der ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeis-
ters benannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

3. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung 
oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften nach § 70 
Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind mindestens 
20 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übri-
gen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 
9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinn-
gemäß.

C. Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
des Ortsteils Schönwalde
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Ge-
meindevertretung der Gemeinde Schönwald gelten für 
die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
des Ortsteils Schönwalde mit folgenden Maßgaben 
sinngemäß:

1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder 
des Ortsvorstehers des Ortsteils Schönwalde das Ge-
biet dieses Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgK-
WahlG wählbar sind und im Ortsteil Schönwalde ih-
ren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der An-
lage 5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir 
eingereicht werden.
Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder 
einen Bewerber enthalten. Jede Bewerberin und jeder 
Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die 
Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers be-
nannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

4. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.
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Gemeinde Steinreich

Wahlen

- der Gemeindevertretung der Gemeinde Steinreich,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters der Gemeinde Steinreich,
- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortstei-

les Glienig und
- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortstei-

les Sellendorf

am 26. Mai 2019 
Bekanntmachung des Wahlleiters vom 18.01.2019

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
mache ich Folgendes bekannt:
I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie 

die Wahlzeit
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die 
Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2019 vom 
15. August 2018 (GVBl. II Nr. 52) finden die Wahlen 
(Hauptwahlen)
- der Gemeindevertretung der Gemeinde Steinreich,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des eh-

renamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Stein-
reich,

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Glienig und

- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteiles Sellendorf

am Sonntag, den 26. Mai 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr
sowie
die etwa notwendig werdenden Stichwahlen
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehren-

amtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Steinreich,
- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 

Ortsteiles Glienig und
- der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 

Ortsteiles Sellendorf
am Sonntag, den 16. Juni 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales 
die Wahltermine für die vorgenannten Haupt- und Stich-
wahlen durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich 
gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvor-
schläge für diese Wahlen möglichst frühzeitig einzurei-
chen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Stein-
reich

1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter
Es sind insgesamt 8 Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter zu wählen.

2. Wahlkreise
Die Gemeinde Steinreich bildet für das Wahlgebiet (489 
Einwohner) einen Wahlkreis.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Verei-

nigungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerberin-
nen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Daneben 
können Parteien, politische Vereinigungen und Wähler-
gruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Lis-
tenvereinigung einreichen. 

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

7. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

8. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsun-
terschriften nicht befreit ist, sind mindestens 6 Unter-
stützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen gelten 
die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 
9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderli-
chen Vordrucke werden von mir beschafft und können 
bei mir angefordert werden.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Unterspreewald
Daniel Graßmann

________________________________________________________

Gemeinde Schönwald   OT Schönwald, 16.01.2019
– Ehrenamtlicher Bürgermeister –

Bekanntmachung

Einwohnerversammlung
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
hiermit lade ich Sie zu einer Einwohnerversammlung am

Montag, dem 11. März 2019, um 18:00 Uhr

in den Speiseraum der Grundschule, Hauptstr. 50, OT Schön-
walde, 15910 Schönwald, herzlich ein.

Tagesordnung:

TOP 1 Erweiterung Grundschule
TOP 2 Erweiterung Kita
TOP 3 Erweiterung Amtsverwaltung
TOP 4 Kommunalwahlen am 26.05.2019
TOP 5 Verschiedenes

Freundliche Grüße

gez. Roland Gefreiter
Ehrenamtlicher Bürgermeister
________________________________________________________

Gemeinde Schönwald   OT Schönwald, 16.01.2019
– Ehrenamtlicher Bürgermeister –

Bekanntmachung

Einwohnerversammlung
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
hiermit lade ich Sie zu einer Einwohnerversammlung am

Montag, dem 4. März 2019, um 18:00 Uhr

in das Dorfgemeinschaftshaus im OT Waldow, Dorfstr. 60, 15910 
Schönwald, herzlich ein.

Tagesordnung:

TOP 1 Repowering Windpark Waldow
TOP 2 Straßenbaumaßnahme Rietzneuendorfer Straße
TOP 3 Perspektive bei der Trinkwasserversorgung und Ab-

wasserbeseitigung
TOP 4 Kommunalwahlen am 26.05.2019
TOP 5 Verschiedenes

Freundliche Grüße

gez. Roland Gefreiter
Ehrenamtlicher Bürgermeister
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d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den 
Namen der Listenvereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätz-
lich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch 
die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Par-
teien, politischen Vereinigungen und Wählergrup-
pen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes und bei wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlägen auch die Bezeichnung 
des Wahlkreises.

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e 
bezeichneten Angaben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-
rin oder einen Bewerber enthalten. Ein wahlgebietsbe-
zogener Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt 12 
Bewerberinnen und Bewerber enthalten.
Ein wahlkreisbezogener Wahlvorschlag darf höchstens 
insgesamt 12 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift 
und Telekommunikationsanschluss der Vertrauens-
person und der stellvertretenden Vertrauensper-
son enthalten. Als Vertrauensperson kann auch eine 
Bewerberin oder ein Bewerber benannt werden. So-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensperson und die stellvertretende Ver-
trauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche 
Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der 
oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder 
einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvor-
schlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Ver-
tretungs-berechtigung ist auf mein Verlangen nachzu-
weisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 
muss von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Ver-
einigung und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin 
oder eines Einzelbewerbers muss von dieser oder 
diesem unterzeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung 
der Gemeinde Steinreich benannt sein. Die Bewerberin 
oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei 
darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit ei-
nem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin 
oder Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf ei-
nem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an 
folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß 

§ 11 BbgKWahlG wählbar sein.
b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine 

Versammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen 
und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt 
worden sein (siehe Nummer 8).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustim-
men. Die Zustimmung ist nach dem Muster der An-
lage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV 
abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Par-
tei eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewer-
ber in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder 
seine Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu 
erklären, dass sie oder er parteilos ist.

Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer Lis-
tenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer Lis-
tenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis
zum Donnerstag, den 21. März 2019, 12:00 Uhr,
beim Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Un-
terspreewald
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen
schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-
zuschließen, ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des 
Amtes Unterspreewald durch die für das Wahlgebiet zu-
ständigen Organe aller am Zusammenschluss Beteiligten 
spätestens bis zum Donnerstag, den 21. März 2019, 
12:00 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der 
an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen 
muss bei Parteien oder politischen Vereinigungen von 
mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zu-
ständigen Vorstands, darunter der oder dem Vorsitzen-
den oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, 
bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsbe-
rechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag oder mehreren wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen
Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung kann entweder einen wahlgebiets-
bezogenen Wahlvorschlag (Liste für alle Wahlkreise) 
oder mehrere wahlkreisbezogene Wahlvorschläge (je 
eine Liste für die einzelnen Wahlkreise) einreichen. Die 
Entscheidung über die Einreichung eines wahlgebiets-
bezogenen Wahlvorschlages oder von wahlkreisbezo-
genen Wahlvorschlägen trifft bei einer Partei oder poli-
tischen Vereinigung der für das Wahlgebiet zuständige 
Gebietsvorstand (oder wenn ein solcher Vorstand nicht 
besteht, der Vorstand der nächsthöheren Gliederung) 
und bei Wählergruppen die oder der Vertretungsbe-
rechtigte.
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber können nur 
einen wahlgebietsbezogenen oder einen wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlag einreichen, wobei sie nur mit 
einem wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag im ge-
samten Wahlgebiet zur Wahl stehen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anla-

ge 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht 
werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, 
die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer je-
den Bewerberin und eines jeden Bewerbers in er-
kennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen 
Vereinigung den vollständigen Namen der einrei-
chenden Partei oder politischen Vereinigung und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit 
dem Namen übereinstimmen, den diese im Lande 
führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Na-
men der einreichenden Wählergruppe und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; 
aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich 
um eine Wählergruppe handelt; der Name und die 
etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen 
von Parteien oder politischen Vereinigungen oder 
deren Kurzbezeichnung enthalten,
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8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlge-
biet keine Organisation hat, können die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch durch die im 
gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegier-
te oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Land-
kreises Dahme-Spreewald wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei oder politischen Vereinigung oder deren De-
legierte bestimmt werden.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten 
Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wähler-
gruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wäh-
lergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer 
Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhän-
gerinnen und Anhänger (Anhängerinnen- und An-
hängerversammlung) der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch 
durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern 
oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer 
Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt wor-
den sind (Delegiertenversammlung). Die Ausführungen 
zu Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte 
Wählergruppen entsprechend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen 
Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in geheimer Ab-
stimmung bestimmt worden sein; im Übrigen gelten die 
Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten von dem zustän-
digen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wähler-
gruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist entwe-
der einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimm-
berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die ge-
heime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie 
der Delegierten für die Delegiertenversammlung vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewer-
bern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In 
der Versammlung müssen sich mindestens drei Mit-
glieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte 
an der Abstimmung beteiligen.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- 
oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift 
nach dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Num-
mer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag 
beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der 
Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einla-
dung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergeb-
nis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die 
Leiterin oder der Leiter der Versammlung und zwei 
von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen 
oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindest-anforderungen an eine demokrati-
sche Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten ge-
mäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

9. Unterstützungsunterschriften
9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungs-

unterschriften
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Verei-

nigungen, die am 17. August 2018 aufgrund eines zure-
chenbaren Wahlvorschlags im 19. Deutschen Bundes-
tag oder im 6. Landtag Brandenburg durch mindestens 
eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder 
durch mindestens einen im Land Brandenburg gewählten

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen 
gelten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbe-
werber.

7.2 Zur Wählbarkeit
7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 
Grundgesetzes, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 
2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
gern
Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch 
alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach 
§ 11 Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder 
er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet,

- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfall-
entscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wähl-
barkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und 
für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehör-
de nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 
Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorge-
schlagene Bewerberin oder der vorgeschlagene Bewer-
ber wählbar ist.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich 
ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen 
mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine 
Versicherung an Eides statt nach dem Muster der An-
lage 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über 
ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie 
in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber 
gemäß § 33 BbgKWahlG

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder 
politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen 
in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusam-
mentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mitglie-
derversammlung). Dies kann auch durch Delegierte 
geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer 
Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt wor-
den sind (Delegiertenversammlung).
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9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des 
Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, 
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen oder 
Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schönwalde in 
den Einwohnermeldeämtern aufgelegt.
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen so-
wie Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden 
Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Da-
neben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen 
Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung 
deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese, anzugeben.
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schrift-
liche Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 Bbg-
KWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin-
nen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. 
Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind fer-
ner auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurz-
bezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen 
anzugeben.
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder ei-
nes Einzelbewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahl-
vorschlag“ anzugeben.
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtli-
che Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvor-
schlags bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen zur 
Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigun-
gen, Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen 
erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und Be-
werber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstüt-
zungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung der 
Gemeinde Steinreich unterzeichnen. Hat eine Person für 
diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeich-
net, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleisteten 
Unterstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6 Wahlkreisbezogene Wahlvorschläge dürfen nur von den 
in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigten Perso-
nen unterzeichnet werden. Hat eine Person einen wahl-
kreisbezogenen Wahlvorschlag unterzeichnet, der für 
einen Wahlkreis gilt, in dem sie nicht wahlberechtigt ist, 
so ist ihre Unterschriftsleistung ungültig.

9.2.7 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber 
selbst ist unzulässig.

9.2.8 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, 
Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden 
Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung an-
zugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der 
Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme 
gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.9 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körper-
lichen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschrifts-
leistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens 
(Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschriftsleistung 
vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen ei-
ner Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde 
aufzusuchen, kann auf Antrag die Unterstützungsun-
terschrift durch Erklärung vor einer oder einem Beauf-
tragten der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis 
Montag, den 18. März 2019, 16:00 Uhr, schriftlich bei 
der Wahlbehörde gestellt werden.

Abgeordneten oder im Kreistag des Landkreises Dah-
me-Spreewald durch mindestens eine Kreistagsabge-
ordnete oder durch mindestens einen Kreistagsabge-
ordneten oder in der Gemeindevertretung Steinreich 
durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch 
mindestens einen Gemeindevertreter seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 
17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahl-
vorschlags im Kreistag des Landkreises Dahme-Spree-
wald durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in 
der Gemeindevertretung Steinreich durch mindestens 
eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens einen 
Gemeindevertreter seit der letzten Wahl ununterbro-
chen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Un-
terstützungsunterschriften befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine 
der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzun-
gen für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Ein-
zelbewerbern, die am 17. August 2018 aufgrund ei-
nes Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises 
Dahme-Spreewald oder in der Gemeindevertretung 
Steinreich vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der 
ehrenamtliche Bürgermeister der Wahl zur Gemeinde-
vertretung Steinreich, so ist auch die Partei, politische 
Vereinigung oder Wählergruppe, für die sie oder er bei 
der Wahl zur Gemeindevertretung Steinreich antritt, von 
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften be-
freit, wenn sie oder er aufgrund eines Wahlvorschlages 
dieser Partei, politischen Vereinigung oder Wählergrup-
pe zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder zum eh-
renamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Steinreich 
gewählt worden ist.

9.2 Wichtige Hinweise
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-

einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit 
ist, sind im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvor-
schlags mindestens 3 Unterstützungsunterschriften von 
im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunter-
schrift der wahlberechtigten Person ist spätestens 
bis zum Mittwoch, den 20. März 2019, 16:00 Uhr, bei 
der Wahlbehörde, Amt Unterspreewald, Einwohner-
meldeamt, Markt 1, 15938 Golßen oder Einwohner-
meldeamt, Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT 
Schönwalde zu leisten.
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer eh-
renamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem No-
tar oder einer anderen zur Beglaubigung von Unterschrif-
ten ermächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von 
mir auf Anforderung ausgegebenen Unterschriftenlisten 
(siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahlbehörde (Amt Unter-
spreewald, Markt 1, 15938 Golßen oder Hauptstraße 49, 
15910 Schönwald OT Schönwalde) spätestens bis Mitt-
woch, den 20. März 2019, 16:00 Uhr, vorzulegen.
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf 
den von mir aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen 
Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem Muster 
der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV un-
ter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:
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1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des 
Ortsvorstehers des Ortsteils Glienig das Gebiet dieses 
Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Glienig ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 
5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir einge-
reicht werden.
Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder 
einen Bewerber enthalten. Jede Bewerberin und jeder 
Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die 
Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers be-
nannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

4. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

5. Die in der Gemeinde Steinreich wahlberechtigten Mit-
glieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wäh-
lergruppe oder deren Delegierte können auch die 
Bewerberin oder den Bewerber für die Wahl der Orts-
vorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils Gli-
enig bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Gli-
enig wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, 
dass selbst die Anzahl der in der Gemeinde Steinreich 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Aus-
führungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

7. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunter-
schriften beizufügen.

D. Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
des Ortsteils Sellendorf
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Ge-
meindevertretung der Gemeinde Steinreich gelten für 
die Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
des Ortsteils Sellendorf mit folgenden Maßgaben sinn-
gemäß:

1. Wahlgebiet ist für die Wahl der Ortsvorsteherin oder des 
Ortsvorstehers des Ortsteils Sellendorf das Gebiet die-
ses Ortsteils.

2. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Sellendorf ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

3. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 
5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir einge-
reicht werden.
Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder 
einen Bewerber enthalten. Jede Bewerberin und jeder 
Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die 
Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers be-
nannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

4. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

9.2.10 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstützungs-
unterschrift auf der von mir aufgelegten oder ausgegebe-
nen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im 
Wahlgebiet (im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahl-
vorschlags) oder im betreffenden Wahlkreis (im Falle ei-
nes wahlkreisbezogenen Wahlvorschlags) zum Zeitpunkt 
ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.

10. Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 
12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Rei-
henfolge der Bewerberinnen und Bewerber beziehen, nicht 
mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften 
nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die 
Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft bezeichnet 
ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige 
Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, kön-
nen bis zu der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am 25. März 2019 um 
13:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Gol-
ßen, Hauptstraße 41, 15938 Golßen in öffentlicher Sit-
zung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Üb-
rigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 
BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des eh-
renamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Steinreich
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Steinreich gelten für die Wahl der 
ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters der Gemeinde Steinreich mit fol-
genden Maßgaben sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der An-
lage 5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir 
eingereicht werden. Jeder Wahlvorschlag darf nur eine 
Bewerberin oder einen Bewerber enthalten.
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeis-
terin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters benannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

3. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung 
oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften nach § 70 
Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind mindestens 
16 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 
bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

C. Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers 
des Ortsteils Glienig
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Ge-
meindevertretung der Gemeinde Steinreich gelten für die 
Wahl der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers des 
Ortsteils Glienig mit folgenden Maßgaben sinngemäß:
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II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales 
die Wahltermine für die vorgenannten Haupt- und Stich-
wahlen durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere 
ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die 
Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst frühzeitig 
einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes 
hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Unter-
spreewald

1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter
Es sind insgesamt 10 Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertreter zu wählen.

2. Wahlkreise
Die Gemeindevertretung Unterspreewald hat durch Be-
schluss das Wahlgebiet (815 Einwohner) in einen Wahl-
kreis eingeteilt.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Ver-

einigungen und Wählergruppen sowie Einzelbewer-
berinnen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Da-
neben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag 
als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch 
bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; 
die Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen 
eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis
zum Donnerstag, den 21. März 2019, 12:00 Uhr,
beim Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Un-
terspreewald
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen schrift-
lich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-
zuschließen, ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des 
Amtes Unterspreewald durch die für das Wahlgebiet zu-
ständigen Organe aller am Zusammenschluss Beteiligten 
spätestens bis zum Donnerstag, den 21. März 2019, 
12:00 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an 
dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss 
bei Parteien oder politischen Vereinigungen von mindes-
tens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständi-
gen Vorstands, darunter der oder dem Vorsitzenden oder 
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, bei Wäh-
lergruppen von der oder dem Vertretungsberechtigten 
der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag oder mehreren wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen
Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung kann entweder einen wahlgebietsbe-
zogenen Wahlvorschlag (Liste für alle Wahlkreise) oder 
mehrere wahlkreisbezogene Wahlvorschläge (je eine 
Liste für die einzelnen Wahlkreise) einreichen. Die Ent-
scheidung über die Einreichung eines wahlgebietsbezo-
genen Wahlvorschlages oder von wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen trifft bei einer Partei oder politischen 
Vereinigung der für das Wahlgebiet zuständige Gebiets-
vorstand (oder wenn ein solcher Vorstand nicht besteht, 
der Vorstand der nächsthöheren Gliederung) und bei 
Wählergruppen die oder der Vertretungsberechtigte.
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber können nur 
einen wahlgebietsbezogenen oder einen wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlag einreichen, wobei sie nur mit 
einem wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag im ge-
samten Wahlgebiet zur Wahl stehen.

5. Die in der Gemeinde Steinreich wahlberechtigten Mit-
glieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wäh-
lergruppe oder deren Delegierte können auch die 
Bewerberin oder den Bewerber für die Wahl der Orts-
vorsteherin oder des Ortsvorstehers des Ortsteils 
Sellendorf bestimmen, sofern die Anzahl der im Orts-
teil Sellendorf wahlberechtigten Mitglieder der Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht. 
In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Gemein-
de Steinreich wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend.

6. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

7. Dem Wahlvorschlag sind keine Unterstützungsunter-
schriften beizufügen.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderli-
chen Vordrucke werden von mir beschafft und können 
bei mir angefordert werden.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Unterspreewald
Daniel Graßmann

Gemeinde Unterspreewald

Wahlen

- der Gemeindevertretung der Gemeinde Unterspreewald,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters der Gemeinde Unterspreewald,
- des Ortsbeirats des Ortsteils Neu Lübbenau,
- des Ortsbeirats des Ortsteils Neuendorf am See,
- des Ortsbeirats des Ortsteils Leibsch

am 26. Mai 2019 
Bekanntmachung des Wahlleiters vom 18.01.2019

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie 
die Wahlzeit
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die 
Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2019 vom 
15. August 2018 (GVBl. II Nr. 52) finden die Wahlen 
(Hauptwahlen)
- der Gemeindevertretung der Gemeinde Unter-

spreewald,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des eh-

renamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Unter-
spreewald,

- des Ortsbeirats des Ortsteils Neu Lübbenau
- des Ortsbeirats des Ortsteils Neuendorf am See
- des Ortsbeirats des Ortsteils Leibsch
am Sonntag, den 26. Mai 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr
sowie
die etwa notwendig werdenden Stichwahlen
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des eh-

renamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Unter-
spreewald,

am Sonntag, den 16. Juni 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr statt.
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7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin 
oder Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf ei-
nem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an 
folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß 

§ 11 BbgKWahlG wählbar sein.
b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine 

Versammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen 
und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt 
worden sein (siehe Nummer 8).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustim-
men. Die Zustimmung ist nach dem Muster der An-
lage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV 
abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Par-
tei eingereicht, hat die Bewerberin oder der Bewer-
ber in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder 
seine Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu 
erklären, dass sie oder er parteilos ist.

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen 
gelten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbe-
werber.

7.2 Zur Wählbarkeit
7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen Gemäß § 11 Absatz 1 Bbg-

KWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne des Arti-
kels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 
2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
gern Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG 
auch alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach 
§ 11 Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder 
er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet,

- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfall-
entscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wähl-
barkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und 
für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehör-
de nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 
Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorge-
schlagene Bewerberin oder der vorgeschlagene Bewer-
ber wählbar ist.

6. Inhalt der Wahlvorschläge
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anla-

ge 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht 
werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, 
die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer je-
den Bewerberin und eines jeden Bewerbers in er-
kennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen 
Vereinigung den vollständigen Namen der einrei-
chenden Partei oder politischen Vereinigung und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name der 
Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem 
Namen übereinstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Na-
men der einreichenden Wählergruppe und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; 
aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich 
um eine Wählergruppe handelt; der Name und die 
etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen 
von Parteien oder politischen Vereinigungen oder 
deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Na-
men der Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich sind 
die Namen und, sofern vorhanden, auch die Kurzbe-
zeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes und bei wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlägen auch die Bezeichnung 
des Wahlkreises. Der Wahlvorschlag einer Einzel-
bewerberin oder eines Einzelbewerbers darf nur 
die unter Buchstabe a und e bezeichneten Anga-
ben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-
rin oder einen Bewerber enthalten. Ein wahlgebietsbe-
zogener Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt 15 
Bewerberinnen und Bewerber enthalten. Ein wahlkreis-
bezogener Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt 15 
Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und 
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson enthal-
ten. Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin 
oder ein Bewerber benannt werden. Soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensper-
son und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für 
sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der 
oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder ei-
nem Stellver treter, unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag 
einer Wählergruppe muss von der oder dem Vertre-
tungsberechtigten unter zeichnet sein. Die Vertretungs-
berechtigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der 
Wahlvorschlag einer Listenvereinigung muss von jeder 
an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung und Wäh-
lergruppe entsprechend unterzeichnet sein. Der Wahlvor-
schlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbe-
werbers muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen Jede Bewerberin und jeder 
Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl 
zur Gemeindevertretung der Gemeinde Unterspreewald 
benannt sein. Die Bewerberin oder der Bewerber auf 
dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied ei-
ner anderen Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvor-
schlag zu dieser Wahl antritt.
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8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- 
oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift 
nach dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Num-
mer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag 
beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der 
Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einla-
dung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergeb-
nis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die 
Leiterin oder der Leiter der Versammlung und zwei 
von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen 
oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokrati-
sche Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten ge-
mäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

9. Unterstützungsunterschriften
9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungs-

unterschriften
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Verei-

nigungen, die am 17. August 2018 aufgrund eines zure-
chenbaren Wahlvorschlags im 19. Deutschen Bundestag 
oder im 6. Landtag Brandenburg durch mindestens eine 
im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder durch 
mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Ab-
geordneten oder im Kreistag des Landkreises Dahme-
Spreewald durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete 
oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten 
oder in der Gemeindevertretung Unterspreewald durch 
mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch min-
destens einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl 
ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis 
von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 
17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahl-
vorschlags im Kreistag des Landkreises Dahme-Spree-
wald durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete 
oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten 
oder in der Gemeindevertretung Unterspreewald durch 
mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch min-
destens einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl 
ununter brochen vertreten sind, sind von dem Erforder-
nis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine 
der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzun-
gen für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Ein-
zelbewerbern, die am 17. August 2018 aufgrund eines 
Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Dah-
me-Spreewald oder in der Gemeindevertretung Unter-
spreewald vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungs-unterschriften befreit.

9.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der 
ehrenamtliche Bürgermeister der Wahl zur Gemeinde-
vertretung Unterspreewald, so ist auch die Partei, politi-
sche Vereinigung oder Wählergruppe, für die sie oder er 
bei der Wahl zur Gemeindevertretung Unterspreewald 
antritt, von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften befreit, wenn sie oder er aufgrund eines Wahl-
vorschlages dieser Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Un-
terspreewald gewählt worden ist.

9.2 Wichtige Hinweise
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-

einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht be-
freit ist, sind

Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich 
ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen 
mir mit der Be scheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine 
Versicherung an Eides statt nach dem Muster der An-
lage 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über 
ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie 
in ihrem Herkunftsmitglied staat nicht von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber 
gemäß § 33 BbgKWahlG

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei 
oder politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge 
müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ih-
res Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahl-
berechtigten Mitglieder der Partei oder politischen 
Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt 
worden sein (Mitgliederversammlung). Dies kann 
auch durch Delegierte geschehen, die von den Mit-
gliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl 
hierzu besonders gewählt worden sind (Delegierten-
versammlung).

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlge-
biet keine Organisation hat, können die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch durch die im 
gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegier-
te oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Land-
kreises Dahme-Spreewald wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei oder politischen Vereinigung oder deren De-
legierte bestimmt werden.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergrup-
pe sowie ihre Reihenfolge müssen in einer Versamm-
lung der zum Zeitpunkt ihres Zu sammentritts im ge-
samten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn 
die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert 
ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlbe-
rechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhän-
gerinnen- und Anhängerversammlung) der Wäh-
lergruppe in geheimer Abstimmung bestimmt worden 
sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, 
die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und 
Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl 
hierzu besonders gewählt worden sind (Delegierten-
versammlung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gel-
ten für mitgliedschaftlich organisierte Wählergruppen 
entsprechend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereini-
gung sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemein-
samen Mitglieder- oder Delegierten versammlung in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im Üb-
rigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG 
sinngemäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten von dem zustän-
digen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wäh-
lergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist ent-
weder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu 
laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimm-
berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die ge-
heime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie 
der Delegierten für die Delegiertenversammlung vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewer-
bern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In 
der Versammlung müssen sich mindestens drei Mit-
glieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte 
an der Abstimmung beteiligen.
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9.2.6 Wahlkreisbezogene Wahlvorschläge dürfen nur von den 
in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigten Perso-
nen unterzeichnet werden. Hat eine Person einen wahl-
kreisbezogenen Wahlvorschlag unterzeichnet, der für 
einen Wahlkreis gilt, in dem sie nicht wahlberechtigt ist, 
so ist ihre Unterschriftsleistung ungültig.

9.2.7 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber 
selbst ist unzulässig.

9.2.8 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, 
Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden 
Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung an-
zugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der 
Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme 
gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.9 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körper-
lichen Behinderung einer Hilfe bei der Unter schrifts-
leistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens 
(Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschrifts leistung 
vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen ei-
ner Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde 
aufzusuchen, kann auf Antrag die Unterstützungsun-
terschrift durch Erklärung vor einer oder einem Beauf-
tragten der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis 
Montag, den 18. März 2019, 16:00 Uhr, schriftlich bei 
der Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.10 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstüt zungs-
unterschrift auf der von mir aufgelegten oder ausgegebe-
nen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im 
Wahlgebiet (im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahl-
vorschlags) oder im betreffenden Wahlkreis (im Falle ei-
nes wahlkreisbezogenen Wahlvorschlags) zum Zeitpunkt 
ihrer Unterschriftsleistung wahlberech tigt sind.

10. Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 
12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und Rei-
henfolge der Bewerberinnen und Bewerber beziehen, nicht 
mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften 
nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die 
Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft bezeichnet ist, 
dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Män-
gel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können 
bis zu der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am 25. März 2019 um 
13:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Gol-
ßen, Hauptstraße 41, 15938 Golßen in öffentlicher Sit-
zung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Üb-
rigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 
BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Un-
terspreewald
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Unterspreewald gelten für die Wahl 
der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehren-
amtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Unterspree-
wald mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der An-
lage 5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir 
eingereicht werden. Jeder Wahlvorschlag darf nur eine 
Bewerberin oder einen Bewerber enthalten.
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl der ehrenamtlichen Bürger-
meisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeisters be-
nannt sein.

- im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvor-
schlags mindestens 5 Unterstützungsunterschrif-
ten von im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen 
beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunter-
schrift der wahlberechtigten Person ist spätestens 
bis zum Mittwoch, den 20. März 2019, 16:00 Uhr, bei 
der Wahlbehörde, Amt Unterspreewald, Einwohner-
meldeamt, Markt 1, 15938 Golßen oder Einwohner-
meldeamt, Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT 
Schönwalde zu leisten.
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer eh-
renamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamt-
lichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder 
einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von 
Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die 
hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Unter-
schriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahlbe-
hörde (Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen 
oder Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schön-
walde) spätestens bis Mittwoch, den 20. März 2019, 
16:00 Uhr, vorzulegen.
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind 
auf den von mir aufgelegten oder ausgegebenen 
amtlichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach 
dem Muster der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 
BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu 
erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des 
Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahl behörde, 
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen oder 
Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schönwalde in 
den Einwohnermeldeämtern aufgelegt.
Bei der Anforderung sind Fa milien- und Vornamen so-
wie Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden 
Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Da-
neben ist beim Wahlvor schlag einer Partei, politi schen 
Vereinigung, Wählergruppe oder Listenver einigung 
deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeich nung ver-
wendet, auch diese, anzuge ben.
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schrift-
liche Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgK-
WahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. Beim 
Wahlvor schlag einer Listenver einigung sind ferner auch 
die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnun-
gen der an ihr beteiligten Gruppierungen anzuge ben.
Beim Wahl vorschlag einer Einzelbewerberin oder ei-
nes Einzelbewerbers ist die Be zeich nung „Einzel wahl-
vor schlag“ an zugeben.    
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtli-
che Formblätter für die Unterzeich nung des Wahlvor-
schlags bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen zur 
Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigun-
gen, Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen 
erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und Be-
werber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeich net werden. Vorher geleistete Unterstüt-
zungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertretung 
der Gemeinde Unterspreewald unterzeichnen. Hat eine 
Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag 
unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl 
geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.
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D. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Neuendorf am 
See Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 
6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Bersteland gel-
ten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Neuendorf 
am See mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Neuendorf am See ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das 
Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu 
wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-
rin und einen Bewerber enthalten. Jeder Wahlvorschlag 
darf insgesamt höchstens 4 Bewerberinnen und Bewer-
ber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Neuendorf am See ihren 
ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ha-
ben.

5. Die in der Gemeinde Unterspreewald wahlberech-
tigten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe oder deren Delegierte können 
auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre 
Reihenfolge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Neuendorf am See bestimmen, sofern die Anzahl 
der im Ortsteil Neuendorf am See wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mitglie-
derversammlung ausreicht. In dem Falle, dass selbst 
die Anzahl der in der Gemeinde Unterspreewald 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchfüh-
rung einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten 
die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 ent-
sprechend.

6. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften ent-
fällt.

E. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Leibsch Die Aus-
führungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 
6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Gemein-
devertretung der Gemeinde Unterspreewald gelten für 
die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Leibsch mit fol-
genden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Leibsch ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet 
bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu 
wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-
rin und einen Bewerber enthalten. Jeder Wahlvorschlag 
darf insgesamt höchstens 4 Bewerberinnen und Bewer-
ber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Leibsch ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Gemeinde Unterspreewald wahlberechtig-
ten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe oder deren Delegierte können auch die 
Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfol-
ge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Leibsch 
bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Leibsch 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen 
Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durchfüh-
rung einer Mitgliederversammlung ausreicht. In dem 
Falle, dass selbst die Anzahl der in der Gemeinde Un-
terspreewald wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend.

6. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften ent-
fällt.

Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvorschlag 
ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 Absatz 2 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

3. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung 
oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften nach § 70 
Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind mindestens 
20 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Übrigen 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 
bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

C. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Neu Lübbenau
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 
6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Unterspreewald 
gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Neu 
Lübbenau mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Neu Lübbenau ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das 
Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu wählen.
3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin und 

einen Bewerber enthalten. Jeder Wahlvorschlag darf insge-
samt höchstens 4 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Neu Lübbenau ihren stän-
digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Gemeinde Unterspreewald wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung oder Wäh-
lergruppe oder deren Delegierte können auch die Be-
werberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge für 
die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Neu Lübbenau be-
stimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Neu Lübbenau 
wahlberechtigten Mitglieder der Partei, politischen Ver-
einigung oder Wählergruppe nicht zur Durchführung ei-
ner Mitgliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass 
selbst die Anzahl der in der Gemeinde Unterspreewald 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ausreicht, gelten die Aus-
führungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen.
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen befreit, die am 17. August 2018 aufgrund 
eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbeirat des 
Ortsteils Neu Lübbenau durch mindestens ein Mitglied seit 
der letzten Wahl ununter brochen vertreten sind; Entspre-
chendes gilt für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber, 
die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat 
Neu Lübbenau vertreten sind, sowie für Listenvereinigun-
gen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppie-
rungen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt.
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A 
Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 
9.2.10 sinngemäß.
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Beschlussnummer: 87-2018
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens gemäß Baugesetzbuch (BauGB) 
zum Vorhaben: Nutzungsänderung einer 
Ausstellungsfläche der Fensterbau-Mon-
tagehalle zum Kiosk mit Frühstücksan-
gebot in der Gemarkung Zützen, Flur 2, 
Flurstück 661

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  16
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 88-2018
Tenor: Abschluss einer Vereinbarung zur Errich-

tung von 2 neuen Grundstückszufahrten 
zum Grundstück der Gemarkung Golßen 
Flur 5, Flurstück 325/1, Lübbener Straße 
5

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  16
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 89-2018
Tenor: 2. Nachtrag zum Planungsvertrag mit 

dem Planungsbüro HTR - Architekten und 
Ingenieure GmbH aus Cottbus zum Bau-
vorhaben: Energetische Sanierung Turn-
halle und Eingangsbereich der Grund-
schule Golßen

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  16
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 90-2018
Tenor: 2. Nachtrag zum Planungsvertrag mit 

dem Planungsbüro Architektur und Bau-
planung Hunger zum Bauvorhaben: Her-
stellung eines barrierefreien Zugangs zur 
Grundschule Golßen

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  16
Davon anwesend:  10
Ja:  9
Nein:  0
Enthaltung:  1
Befangen:  0

Beschlussnummer: 91-2018
Tenor: Durchführungsbeschluss Neubau Funkti-

onsgebäude Sportplatz, Luckauer Straße 
21A in 15938 Golßen

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  16
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderli-
chen Vordrucke werden von mir beschafft und können 
bei mir angefordert werden.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Unterspreewald

Daniel Graßmann

Stadt Golßen

Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung vom 17.12.2018 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in 
ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 81-2018
Tenor: Durchführung des Spreewälder Gurken-

tages in Golßen und gebührenfreie Über-
lassung städtischen Flächen zur Vorbe-
reitung und Durchführung des jährlichen 
Spreewälder Gurkentages durch die Ver-
anstalter

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  16
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 92-2018
Tenor: Außerplanmäßige Ausgaben nach § 70 

Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg - Planungsleistungen zum 
Baumaßnahme: Los 3 - Ausbau des 
ländlichen Weges von Kreuzung Eich-
buschweg nach Mahlsdorf inklusive des 
Eichbuschweges bis zum Forsthaus in 
15938 Steinreich

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  16
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 83-2018
Tenor: Auftragsvergabe Planungsleistungen zum 

Bauvorhaben: Los 3 - Ausbau des länd-
lichen Weges von Kreuzung Eichbusch-
weg nach Mahlsdorf inklusive des Eich-
buschweges bis zum Forsthaus in 15938 
Steinreich an das Planungsbüro VOIGT 
Ingenieure GmbH Luckau, Am Damm 8, 
15926 Luckau

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  16
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 86-2018
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens gemäß Baugesetzbuch (BauGB) 
zum Vorhaben: Errichtung einer Einfrie-
dung in der Gemarkung Golßen, Flur 9, 
Flurstück 590 (Landwehr 25)

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  16
Davon anwesend:  10
Ja:  9
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  1
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Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammen-
zuschließen, ist dem Wahlleiter für die Gemeinden des 
Amtes Unterspreewald durch die für das Wahlgebiet zu-
ständigen Organe aller am Zusammenschluss Beteiligten 
spätestens bis zum Donnerstag, den 21. März 2019, 
12:00 Uhr, schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an 
dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss 
bei Parteien oder politischen Vereinigungen von mindes-
tens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständi-
gen Vorstands, darunter der oder dem Vorsitzenden oder 
einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, bei Wäh-
lergruppen von der oder dem Vertretungsberechtigten 
der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen 
Wahlvorschlag oder mehreren wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen
Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung kann entweder einen wahlgebietsbe-
zogenen Wahlvorschlag (Liste für alle Wahlkreise) oder 
mehrere wahlkreisbezogene Wahlvorschläge (je eine 
Liste für die einzelnen Wahlkreise) einreichen. Die Ent-
scheidung über die Einreichung eines wahlgebietsbezo-
genen Wahlvorschlages oder von wahlkreisbezogenen 
Wahlvorschlägen trifft bei einer Partei oder politischen 
Vereinigung der für das Wahlgebiet zuständige Gebiets-
vorstand (oder wenn ein solcher Vorstand nicht besteht, 
der Vorstand der nächsthöheren Gliederung) und bei 
Wählergruppen die oder der Vertretungsberechtigte.
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber können nur 
einen wahlgebietsbezogenen oder einen wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlag einreichen, wobei sie nur mit 
einem wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag im ge-
samten Wahlgebiet zur Wahl stehen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anla-

ge 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht 
werden. Sie müssen enthalten
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder 

die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den Geburtsort, 
die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer je-
den Bewerberin und eines jeden Bewerbers in er-
kennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen 
Vereinigung den vollständigen Namen der einrei-
chenden Partei oder politischen Vereinigung und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung muss mit 
dem Namen übereinstimmen, den diese im Lande 
führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Na-
men der einreichenden Wählergruppe und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; 
aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich 
um eine Wählergruppe handelt; der Name und die 
etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen 
von Parteien oder politischen Vereinigungen oder 
deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den 
Namen der Listenvereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätz-
lich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch 
die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Par-
teien, politischen Vereinigungen und Wählergrup-
pen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes und bei wahlkreisbe-
zogenen Wahlvorschlägen auch die Bezeichnung 
des Wahlkreises.

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers darf nur die unter Buchstabe a und e 
bezeichneten Angaben enthalten.

Wahlen

- der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Golßen,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters der Stadt Golßen,
- des Ortsbeirats des Ortsteils Zützen

am 26. Mai 2019 
Bekanntmachung des Wahlleiters vom 18.01.2019

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) 
mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermine für die Haupt- und Stichwahlen sowie 
die Wahlzeit
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die 
Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2019 vom 
15. August 2018 (GVBl. II Nr. 52) finden die Wahlen 
(Hauptwahlen)
- der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gol-

ßen,
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des eh-

renamtlichen Bürgermeisters der Stadt Golßen,
- des Ortsbeirats des Ortsteils Zützen
am Sonntag, den 26. Mai 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr
sowie
die etwa notwendig werdenden Stichwahlen
- der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des eh-

renamtlichen Bürgermeisters der Stadt Golßen
am Sonntag, den 16. Juni 2019 in der Zeit von 8:00 bis 
18:00 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales 
die Wahltermine für die vorgenannten Haupt- und Stich-
wahlen durch Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere 
ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die 
Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst frühzeitig 
einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes 
hin:

A. Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Golßen

1. Anzahl der zu wählenden Stadtverordneten
Es sind insgesamt 16 Stadtverordnete zu wählen.

2. Wahlkreise
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Golßen 
hat durch Beschluss das Wahlgebiet (2.543 Einwohner) 
in einen Wahlkreis eingeteilt.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Ver-

einigungen und Wählergruppen sowie Einzelbewerbe-
rinnen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Da-
neben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag 
als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich je-
doch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereinigung 
beteiligen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung 
schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für die-
selbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig einge-
reicht werden. Sie müssen spätestens bis
zum Donnerstag, den 21. März 2019, 12:00 Uhr,
beim Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Un-
terspreewald
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen
schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen
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Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 
2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
gern
Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch 
alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach 
§ 11 Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder 
er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Ver-

bindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in einem 
psychiatrischen Krankenhaus befindet,

- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfall-
entscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die Wähl-
barkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und 
für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehör-
de nach dem Muster der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 
Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorge-
schlagene Bewerberin oder der vorgeschlagene Bewer-
ber wählbar ist.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich 
ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, müssen 
mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine 
Versicherung an Eides statt nach dem Muster der An-
lage 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über 
ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie 
in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber 
gemäß § 33 BbgKWahlG

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei 
oder politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge 
müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ih-
res Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahl-
berechtigten Mitglieder der Partei oder politischen 
Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt 
worden sein (Mitgliederversammlung). Dies kann 
auch durch Delegierte geschehen, die von den Mit-
gliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl 
hierzu besonders gewählt worden sind (Delegierten-
versammlung).

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlge-
biet keine Organisation hat, können die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge auch durch die im 
gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegier-
te oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Land-
kreises Dahme-Spreewald wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei oder politischen Vereinigung oder deren De-
legierte bestimmt werden.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung 
der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-
rin oder einen Bewerber enthalten. Ein wahlgebietsbe-
zogener Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt 24 
Bewerberinnen und Bewerber enthalten.
Ein wahlkreisbezogener Wahlvorschlag darf höchstens 
insgesamt 24 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und 
Telekommunikationsanschluss der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson enthal-
ten. Als Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin 
oder ein Bewerber benannt werden. Soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensper-
son und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für 
sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Ver-
einigung muss von mindestens zwei Mitgliedern des für 
das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der 
oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder 
einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvor-
schlag einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Ver-
tretungsberechtigung ist auf mein Verlangen nachzu-
weisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 
muss von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Ver-
einigung und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin 
oder eines Einzelbewerbers muss von dieser oder 
diesem unterzeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Golßen benannt sein. Die Bewer-
berin oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer 
Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die 
mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin 
oder Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf ei-
nem Wahlvorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an 
folgende Voraussetzungen geknüpft:
a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß 

§ 11 BbgKWahlG wählbar sein.
b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine 

Versammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen 
und Bewerber gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt 
worden sein (siehe Nummer 8).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der 
Benennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich 
zustimmen. Die Zustimmung ist nach dem Mus-
ter der Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 
BbgKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag 
von einer Partei eingereicht, hat die Bewerberin 
oder der Bewerber in der Zustimmungserklärung 
zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften an-
zugeben oder zu erklären, dass sie oder er par-
teilos ist.

Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen 
gelten ferner für Einzelbewerberinnen und Einzelbe-
werber.

7.2 Zur Wählbarkeit
7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 
Grundgesetzes, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren 

ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthal 
haben.
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9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 
17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahl-
vorschlags im Kreistag des Landkreises Dahme-Spree-
wald durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in 
der Stadtverordneten-versammlung Golßen durch min-
destens eine Stadtverordnete oder durch mindestens 
einen Stadtverordneten seit der letzten Wahl ununter-
brochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens 
eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine 
der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten Voraussetzun-
gen für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Ein-
zelbewerbern, die am 17. August 2018 aufgrund eines 
Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Dah-
me-Spreewald oder in der Stadtverordnetenversamm-
lung Golßen vertreten sind, sind von dem Erfordernis 
von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.5 Stellt sich die ehrenamtliche Bürgermeisterin oder der 
ehrenamtliche Bürgermeister der Wahl zur Stadtverord-
netenversammlung Golßen, so ist auch die Partei, politi-
sche Vereinigung oder Wählergruppe, für die sie oder er 
bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung Golßen 
antritt, von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften befreit, wenn sie oder er aufgrund eines Wahl-
vorschlages dieser Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Stadt Golßen 
gewählt worden ist.

9.2 Wichtige Hinweise
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-

einigung, einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der nach der vorstehenden Nummer 9.1 von dem 
Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht be-
freit ist, sind
- im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvor-

schlags mindestens 10 Unterstützungsunterschrif-
ten von im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen 
beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunter-
schrift der wahlberechtigten Person ist spätestens 
bis zum Mittwoch, den 20. März 2019, 16:00 Uhr, bei 
der Wahlbehörde, Amt Unterspreewald, Einwohner-
meldeamt, Markt 1, 15938 Golßen oder Einwohner-
meldeamt, Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT 
Schönwalde zu leisten.
Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer eh-
renamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamt-
lichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder 
einem Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von 
Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die 
hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Unter-
schriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahlbe-
hörde (Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen 
oder Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schön-
walde) spätestens bis Mittwoch, den 20. März 2019, 
16:00 Uhr, vorzulegen.
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf 
den von mir aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen 
Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem Muster 
der Anlage 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV un-
ter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des 
Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, 
Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen oder 
Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schönwalde in 
den Einwohnermeldeämtern aufgelegt.

Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der Wähler-
gruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wäh-
lergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer 
Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhän-
gerinnen und Anhänger (Anhängerinnen- und An-
hängerversammlung) der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch 
durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern 
oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer 
Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt wor-
den sind (Delegiertenversammlung). Die Ausführungen 
zu Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich organisierte 
Wählergruppen entsprechend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereini-
gung sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemein-
samen Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im Üb-
rigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG 
sinngemäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten von dem zustän-
digen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung 
oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wäh-
lergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist ent-
weder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu 
laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimm-
berechtigte Teilnehmer der Versammlung ist für die ge-
heime Wahl der Bewerberinnen und Bewerber sowie 
der Delegierten für die Delegiertenversammlung vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewer-
bern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In 
der Versammlung müssen sich mindestens drei Mit-
glieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte 
an der Abstimmung beteiligen.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- 
oder Delegiertenversammlung ist eine Niederschrift 
nach dem Muster der Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Num-
mer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag 
beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der 
Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einla-
dung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhänge-
rinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergeb-
nis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die 
Leiterin oder der Leiter der Versammlung und zwei 
von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen 
oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindest-anforderungen an eine demokra-
tische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 
gemäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden 
sind.

9. Unterstützungsunterschriften
9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungs-

unterschriften
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Ver-

einigungen, die am 17. August 2018 aufgrund eines 
zurechenbaren Wahlvorschlags im 19. Deutschen 
Bundestag oder im 6. Landtag Brandenburg durch 
mindestens eine im Land Brandenburg gewählte Ab-
geordnete oder durch mindestens einen im Land Bran-
denburg gewählten Abgeordneten oder im Kreistag 
des Landkreises Dahme-Spreewald durch mindestens 
eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens 
einen Kreistagsabge-ordneten oder in der Stadtver-
ordnetenversammlung Golßen durch mindestens eine 
Stadtverordnete oder durch mindestens einen Stadt-
verordneten seit der letzten Wahl ununterbrochen ver-
treten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften befreit.
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10. Mängelbeseitigung
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 
12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und 
Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber be-
ziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstüt-
zungsunterschriften nicht mehr beigebracht werden. 
Das Gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Be-
werber so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder 
seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die 
die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können 
bis zu der Entscheidung über die Zulassung der Wahl-
vorschläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt wer-
den.

11. Zulassung der Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss beschließt am 25. März 2019 
um 13:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus der Stadt 
Golßen, Hauptstraße 41, 15938 Golßen in öffentlicher 
Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im 
Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 
BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters der Stadt Golßen
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 6.1, 6.3 
und 6.4, 7, 8, 10 und 11 zur Wahl der Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt Golßen gelten für die Wahl 
der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder des ehren-
amtlichen Bürgermeisters der Stadt Golßen mit folgen-
den Maßgaben sinngemäß:

1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der An-
lage 5b zu § 33 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV bei mir 
eingereicht werden. Jeder Wahlvorschlag darf nur eine 
Bewerberin oder einen Bewerber enthalten.
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf ei-
nem Wahlvorschlag für die Wahl der ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder des ehrenamtlichen Bürgermeis-
ters benannt sein.
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvor-
schlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen 
Partei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

2. Die Zustimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu ihrer oder seiner Benennung auf dem Wahlvor-
schlag ist nach dem Muster der Anlage 7b zu § 33 
Absatz 2 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.

3. Die Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberin 
oder des Bewerbers ist nach dem Muster der Anlage 
9b zu § 33 Absatz 2 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen.

4. Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt 
nicht für die Amtsinhaberin oder den Amtsinhaber.

5. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung 
oder eines Einzelbewerbers, die oder der von dem Er-
fordernis von Unterstützungsunterschriften nach § 70 
Absatz 5 BbgKWahlG nicht befreit ist, sind mindestens 
32 Unterstützungsunterschriften beizufügen. Im Üb-
rigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Num-
mer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 
sinngemäß.

C. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Zützen
Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 
6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl 
der Stadtverordnetenversammmlung der Stadt Golßen 
gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Zützen 
mit folgenden Maßgaben sinngemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Zützen ist das Gebiet dieses Ortsteils. Das Wahlgebiet 
bildet einen Wahlkreis.

2. Es sind insgesamt drei Mitglieder des Ortsbeirats zu 
wählen.

Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie An-
schrift einer jeden Bewerberin und eines jeden Bewerbers in 
erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahl-
vorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wähler-
gruppe oder Listenvereinigung deren Name und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben.
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schrift-
liche Erklärung zu bestätigen, dass die Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgK-
WahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die Bestimmung der Bewerberinnen 
und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen. Beim 
Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch 
die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnun-
gen der an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben.
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder ei-
nes Einzelbewerbers ist die Bezeichnung „Einzelwahl-
vorschlag“ anzugeben.
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich 
unter den vorgenannten Voraussetzungen auch amtli-
che Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvor-
schlags bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen zur 
Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigun-
gen, Wählergruppen oder Listenvereinigungen dürfen 
erst nach der Bestimmung der Bewerberinnen und Be-
werber sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstüt-
zungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Golßen unterzeichnen. Hat eine 
Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag 
unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl 
geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6 Wahlkreisbezogene Wahlvorschläge dürfen nur von den 
in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigten Perso-
nen unterzeichnet werden. Hat eine Person einen wahl-
kreisbezogenen Wahlvorschlag unterzeichnet, der für 
einen Wahlkreis gilt, in dem sie nicht wahlberechtigt ist, 
so ist ihre Unterschriftsleistung ungültig.

9.2.7 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahl-
vorschlags durch die Bewerberinnen und Bewerber 
selbst ist unzulässig.

9.2.8 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, 
Tag der Geburt und Anschrift der unterzeichnenden 
Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung an-
zugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor der 
Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme 
gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.9 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperli-
chen Behinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung 
bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) 
bestimmen, die die Unterschriftsleistung vornimmt. Eine 
wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklärung 
vor einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde er-
setzen. Der Antrag kann bis Montag, den 18. März 2019, 
16:00 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.10 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unterstützungs-
unterschrift auf der von mir aufgelegten oder ausgegebe-
nen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass sie im 
Wahlgebiet (im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahl-
vorschlags) oder im betreffenden Wahlkreis (im Falle ei-
nes wahlkreisbezogenen Wahlvorschlags) zum Zeitpunkt 
ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.
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Sonstige amtliche Bekanntmachungen

Amt Unterspreewald

Amtliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Bersteland

Öffentliche Auslegung des Entwurfes  
des Bebauungsplanes „Wohnbebauung  

Chausseestraße im OT Freiwalde“ der Gemeinde 
Bersteland nach § 3 Abs. 2 BauGB

Die Gemeindevertreterversammlung hat am 21.01.2019 in öf-
fentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplanes „Wohnbe-
bauung Chausseestraße im OT Freiwalde“ in der Fassung vom 
Dezember 2018 sowie die zugehörige Begründung gebilligt und 
deren öffentliche Auslegung beschlossen.
Die Lage des Plangebietes und die Abgrenzung des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes „Wohnbebauung Chaus-
seestraße im OT Freiwalde“ sind den als Anlage beigefügten 
Übersichtskarten zu entnehmen, die Bestandteil der Bekannt-
machung sind.
Dieser Entwurf des Bebauungsplanes sowie die zugehörige Be-
gründung (einschließlich Umweltbericht) und die nachfolgend 
aufgeführten bereits vorliegenden, nach Einschätzung der Ge-
meinde wesentlichen Arten umweltbezogener Informationen, 
liegen zu jedermanns Einsicht
vom 11.02.2019 bis einschließlich den 15.03.2019

Montag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
im Amt Unterspreewald, Hauptsitz Golßen, Markt 1 ,Sekretariat, 
2. OG, in 15938 Golßen sowie in der Nebenstelle Schönwald, 
Hauptstraße 49, Bauamt, Zimmer S006, 15910 Schönwald OT 
Schönwalde öffentlich aus.
Während dieser Auslegefrist können von jedermann bei der Ver-
waltung Stellungnahmen zu dem ausgelegten Entwurf schrift-
lich oder während der Dienstzeiten zur Niederschrift abgegeben 
werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. 
§ 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde Bersteland 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von 
Bedeutung ist.
Ergänzend werden die Unterlagen, die Gegenstand der öffent-
lichen Auslegung sind, während der Auslegungsfrist zusätzlich 
unter den nachfolgenden Internetadressen bereit gestellt:
http://unterspreewald.de/amt/verwaltung/bekanntmachun-
gen/ bitte Link der Gemeinde eintragen
Zusätzlich stehen diese Unterlagen während der Auslegungs-
frist im zentralen Landesportal unter den nachfolgenden Inter-
netadressen zur Verfügung:
http://blp.brandenburg.de
http://bauleitplanung.brandenburg.de
Öffentlich ausgelegt werden, neben dem Umweltbericht als Teil 
der Begründung, folgende wesentlichen Arten umweltbezogene 
Informationen:

· Landschaftsplan des Amtes Unterspreewald
· Stellungnahme des Landkreises Dahme Spreewald vom 

16.10.2018
· Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt vom 25.09.2018
· Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege und Ar-

chäologisches Landesmuseum vom 14.09.2018
· Stellungnahme des Wasser- und Bodenverbandes „Nördli-

cher Spreewald“ vom 06.11.2018

3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerbe-
rin und einen Bewerber enthalten. Jeder Wahlvorschlag 
darf insgesamt höchstens 4 Bewerberinnen und Bewer-
ber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG 
wählbar sind und im Ortsteil Zützen ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

5. Die in der Stadt Golßen wahlberechtigten Mitglieder der 
Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder 
deren Delegierte können auch die Bewerberinnen und 
Bewerber sowie ihre Reihenfolge für die Wahl zum Orts-
beirat des Ortsteils Zützen bestimmen, sofern die An-
zahl der im Ortsteil Zützen wahlberechtigten Mitglieder 
der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe 
nicht zur Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der 
Stadt Golßen wahlberechtigten Mitglieder nicht für die 
Durchführung einer Mitgliederversammlung ausreicht, 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 8.2 
entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Ver-
einigung, einer Wählergruppe, einer Listen-vereinigung, 
einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die 
oder der von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften nicht befreit ist, sind mindestens 3 Unterstüt-
zungsunterschriften beizufügen.
Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
sind auch die Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen befreit, die am 17. August 2018 auf-
grund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbei-
rat des Ortsteils Zützen durch mindestens ein Mitglied 
seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; 
Entsprechendes gilt für Einzelbewerberinnen und Ein-
zelbewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags 
im Ortsbeirat Zützen vertreten sind, sowie für Listenver-
einigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten 
Gruppierungen die eingangs genannte Voraussetzung 
erfüllt.
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe A 
Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 
9.2.10 sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderli-
chen Vordrucke werden von mir beschafft und können 
bei mir angefordert werden.

Der Wahlleiter für die Gemeinden des Amtes Unterspreewald

Daniel Graßmann
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Anlage: Übersichtskarten Geltungsbereich Plangebiet

Amtliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Bersteland

Öffentliche Auslegung der 1. Änderung  
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde  

Bersteland „Wohnbebauung Chausseestraße  
Freiwalde“ nach § 3 Abs. 2 BauGB

Die Gemeindevertreterversammlung hat am 21.01.2019 in öf-
fentlicher Sitzung den Entwurf der 1. Änderung des Flächennut-
zungsplanes „Wohnbebauung Chausseestraße Freiwalde“ in der 
Fassung vom Januar 2019 sowie den zugehörigen Erläuterungs-
bericht gebilligt und deren öffentliche Auslegung beschlossen.
Die Lage des Änderungsgebietes der 1. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes „Wohnbebauung Chausseestraße Freiwalde“ 
sind den als Anlage beigefügten Übersichtskarte zu entnehmen, 
die Bestandteil der Bekanntmachung sind.
Dieser Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 
sowie der zugehörige Erläuterungsbericht und die nachfolgend 
aufgeführten bereits vorliegenden, nach Einschätzung der Ge-

· Schalltechnische Beratungsunterlage in der Fassung Januar 
2019

· Vorprüfung zum Artenschutz (Relevanzprüfung) mit Anhang 
in der Fassung November 2018

Die nachfolgenden Arten umweltbezogener Informationen sind 
im Umweltbericht, den fachbehördlichen sowie sonstigen Stel-
lungnahmen vorhanden.
Im Umweltbericht ist auf der Grundlage der vorliegenden um-
weltbezogenen Informationen, die Ausgangslage sowie deren 
Wirkung durch die Planung hinsichtlich der einzelnen Schutz-
güter beschrieben und bewertet. Ferner sind mögliche Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen dargelegt. Für die erheb-
lich beeinträchtigten Schutzgüter sind im Umweltbericht die 
erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen herausgearbeitet.
Dem Landschaftsplan sind Aussagen über die geplante Sied-
lungsflächenentwicklung des Ortsteils sowie deren Einbindung 
in die Landschaft und über sonstige landschaftspflegerische 
Maßnahmen zu entnehmen.
Die Stellungnahme des Landkreises Dahme-Spreewald ent-
hält die Stellungnahmen folgender einzelnen Fachbehörden: 
Untere Naturschutzbehörde, Untere Wasserbehörde, Untere Ab-
fallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde, Untere Bauaufsichts-
behörde, Brandschutzdienststelle, Untere Denkmalschutzbe-
hörde, Kataster- und Vermessungsamt sowie die des Amtes für 
Kreisentwicklung.
Den einzelnen Stellungnahmen sind unter anderem Aussagen 
zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltbe-
richts, zu den geplanten Ausgleichs- und Kompensationsmaß-
nahmen, zum Bestand der Umweltausstattung, zur Forderung 
eines Artenschutzfachbeitrags, zu Belangen der Oberflächen-
gewässer und der Einhaltung eines Uferstreifens, zum Nieder-
schlagswasser, zum Vorhandensein von Bodendenkmalen so-
wie zum Immissionsschutz zu entnehmen.
Die Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt enthält 
Aussagen und Hinweise zum Immissionsschutz. Es wird auf 
den Einwirkungsbereich von Verkehrsimmissionen der angren-
zenden Chausseestraße sowie die des östlich befindlichen 
Gewerbegebietes hingewiesen. Die Stellungnahme benennt 
vorhandene nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
genehmigungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige 
Anlagen, die sich im Umfeld befinden. Ferner gibt die Stellung-
nahme Hinweise zu möglichen passiven Schallschutzmaßnah-
men zur Konfliktvermeidung.
Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologisches Landesmuseum gibt Auskunft über die Lage 
von Bodendenkmalen.
Der Wasser- und Bodenverbandes „Nördlicher Spreewald“ 
gibt Hinweise zum Vorhandensein von Oberflächengewässer.
Die schalltechnische Beratungsunterlage ermittelt die Ge-
räuschimmissionen des Straßenverkehrs und des Gewerbege-
bietes und beurteilt diese nach DIN 18005 (5) Schallschutzes 
im Städtebau und gibt Empfehlungen zu notwendigen passiven 
Lärmschutzmaßnahmen.
In der Vorprüfung zum Artenschutz (Relevanzprüfung) wer-
den anhand der vorkommenden Biotope, die grundsätzlich vor-
kommenden Arten, die vom konkreten Vorhaben betroffen sein 
können, ermittelt. Betroffen können Reptilien und Vogelarten 
sein.
Hinweise zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e 
DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. So-
fern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: „In-
formationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“, wel-
ches mit ausliegt.

gez. Henri Urchs
Amtsdirektor
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Bekanntmachung über das Inkrafttreten  
des Bebauungsplanes

„Ortsmitte Schlepzig – Zur Sicherung  
der Bestandsnutzungen und zur Steuerung  

von Ferienwohnungen und Fremdenbeherbergung“ 
 der Gemeinde Schlepzig

Die Gemeindevertreterversammlung Schlepzig hat in ihrer Sit-
zung am 04.10.2018 den Bebauungsplan „Ortsmitte Schlepzig 
– Zur Sicherung der Bestandsnutzungen und zur Steuerung von 
Ferienwohnungen und Fremdenbeherbergung“ der Gemeinde 
Schlepzig als Satzung beschlossen.

Der Geltungsbereich umfasst Grundstücke (Flurstücke) der 
Gemarkung Schlepzig, Flur 9, welche im angefügten Planaus-
schnitt (Anlage 1) dargestellt sind.

Der Satzungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht. Mit 
dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan „Ortsmit-
te Schlepzig – Zur Sicherung der Bestandsnutzungen und zur 
Steuerung von Ferienwohnungen und Frem
denbeherbergung“ der Gemeinde Schlepzig rechtsverbindlich.
Jedermann kann den Bebauungsplan mit Begründung im Amt 
Unterspreewald, in der Nebenstelle Schönwald, Hauptstraße 
49, Bauamt, Zimmer S 006, 15910 Schönwald, OT Schönwalde 
während folgender Dienststunden einsehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangen:
Montag: 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag: 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch: 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 09.00 bis 12.00 Uhr

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften.

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes zum Flächennutzungsplanes

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Anlage: Planzeichnung Bebauungsplan

Golßen, den 17.01.2019

gez. Henri Urchs
Amtsdirektor           

meinde wesentlichen Arten umweltbezogener Informationen, 
liegen zu jedermanns Einsicht
vom 11.02.2019 bis einschließlich den 15.03.2019
Montag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
im Amt Unterspreewald, Hauptsitz Golßen, Markt 1.Sekretariat, 
2. OG, in 15938 Golßen sowie in der Nebenstelle Schönwald, 
Hauptstraße 49, Bauamt, Zimmer S006, 15910 Schönwald 
OT Schönwalde öffentlich aus.
Während dieser Auslegefrist können von jedermann bei der Ver-
waltung Stellungnahmen zu dem ausgelegten Entwurf schrift-
lich oder während der Dienstzeiten zur Niederschrift abgegeben 
werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gem. 
§ 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde Bersteland 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von 
Bedeutung ist.
Ergänzend werden die Unterlagen, die Gegenstand der öffent-
lichen Auslegung sind, während der Auslegungsfrist zusätzlich 
unter den nachfolgenden Internetadressen bereit gestellt:
http://unterspreewald.de/amt/verwaltung/bekanntmachun-
gen/ bitte Link der Gemeinde eintragen
Zusätzlich stehen diese Unterlagen während der Auslegungs-
frist im zentralen Landesportal unter den nachfolgenden Inter-
netadressen zur Verfügung:
http://blp.brandenburg.de
http://bauleitplanung.brandenburg.de
Hinweise zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e 
DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. So-
fern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: „In-
formationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“, wel-
ches mit ausliegt.

gez. Henri Urchs
Amtsdirektor

Anlage: Übersichtskarte Geltungsbereich Plangebiet
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Öffentliche Ausschreibung

Ortsteil Staakow

Die Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow vermietet im OT Staa-
kow, Dorfstr. 13 eine Wohnung.
Die Wohnung befindet sich im Obergeschoss eines Mehrfamili-
enwohnhauses und verfügt über 3 Zimmer, Küche und Dusch-
bad mit einer Gesamtwohnfläche von 64,20 m², sie wurde in 
vergangenen Jahr teilsaniert.
Das Bad ist mit Wand- und Fußbodenfliesen ausgestattet, in der 
Küche ist ein Fliesenspiegel verlegt. In den Wohnräumen und im 
Flur wurde Textilbelag sowie PVC-Belag verlegt.
Die monatliche Warmmiete beträgt 406,76 €. Diese setzt sich 
aus der Kaltmiete in Höhe von 276,06 € sowie den Betriebs- 
und Heizkostenvorauszahlungen von insgesamt 130,70 € zu-
sammen.
Für die Wohnung ist eine Kaution in Höhe von 550,00 € zu hin-
terlegen.
Energieverbrauchsausweis: 184 kWh/(m² a), Erdgas

Ihre Bewerbung reichen Sie bitte bis zum 11.02.2019 ein.
Ansprechpartner:
Amt Unterspreewald, Bauamt, Frau Paul
Nebenstelle Schönwalde, Hauptstr. 49, 15910 Schönwald
Tel. 035474 206227,
bauamt@unterspreewald.de

– Öffentliche Ausschreibung –
Die Gemeinde Steinreich vermietet ab sofort im Gemeinde-
teil Schenkendorf, im Gutshaus Schenkendorf 3 in 15938 
Steinreich, eine komplett sanierte barrierefreie Wohnung. 
Die Wohnung befindet sich EG und verfügt über 2 Zimmer 
inkl. Küche und Duschbad mit einer Gesamtwohnfläche von 
54,92 m².
Der Fußboden und die Wände im Bad sind gefliest. Ein Fliesen-
spiegel in der Küche ist vorhanden. Alle anderen Fußböden sind 
mit einem hochwertigen und pflegeleichten PVC-Design-Belag 
ausgestattet. Die Wände sind mit Raufasertapete versehen.
Die Warmmiete beträgt 428,00 €. Diese setzt sich aus der Kalt-
miete in Höhe von 308,00 €/mtl. sowie den Betriebs- und Heiz-
kostenvorauszahlungen von insgesamt 120,00 €/mtl. zusam-
men.
Für die Mietwohnung ist eine Kaution fällig in Höhe von 616,00 €.

Besichtigungstermine vereinbaren Sie bitte mit Frau Waldschock 
unter der nachfolgend genannten Telefonnummer:
Amt Unterspreewald
Bauamt/Wohnungsverwaltung
Frau Waldschock
Markt 1
15938 Golßen
Tel. 035452 384-124
bauamt@unterspreewald.de

– Öffentliche Ausschreibung –
Die Gemeinde Steinreich vermietet ab sofort im Gemeindeteil 
Schenkendorf, im Gutshaus Schenkendorf 3 in 15938 Stein-
reich, eine komplett sanierte Wohnung. Die Wohnung befindet 
sich im 1. OG und verfügt über 2,5 Zimmer inkl. Küche und 
Duschbad mit einer Gesamtwohnfläche von 67,61 m².
Der Fußboden und die Wände im Bad sind gefliest. Ein Fliesen-
spiegel in der Küche ist vorhanden. Alle anderen Fußböden sind 
mit einem hochwertigen und pflegeleichten PVC-Design-Belag 
ausgestattet. Die Wände sind mit Raufasertapete versehen.
Die Warmmiete beträgt 539,00 €. Diese setzt sich aus der Kalt-
miete in Höhe von 379,00 €/mtl. sowie den Betriebs- und Heiz-
kostenvorauszahlungen von insgesamt 160,00 €/mtl. zusam-
men.
Für die Mietwohnung ist eine Kaution fällig in Höhe von 758,00 €.

Ausschreibungen Amt Unterspreewald

Öffentliche Ausschreibung
Die Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow schreibt das bebaute 
Grundstück im Ortsteil Rietzneuendorf, Am Bahnhof 1 in 15910 
Rietzneuendorf-Staakow öffentlich zum Verkauf aus.
Das Grundstück ist bebaut mit einem Vierfamilienwohnhaus aus 
dem Jahre 1970 und zwei Nebengebäuden. Das Grundstück be-
findet sich im Außenbereich und ist ein Inselgrundstück. Die Zuwe-
gung wurde durch Dienstbarkeiten im Grundbuch gesichert. Das 
Grundstück ist nicht trink-und schmutzwasserseitig erschlossen. 
Die Trinkwasserversorgung erfolgt über einen Hausbrunnen mit 
Aufbereitungsanlage. Für die Schmutzwasserentsorgung wurde 
im Jahr 2008 eine abflusslose Sammelgrube errichtet. Die Heizung 
erfolgt zum Teil über Elektro-Nachtspeicheröfen, tlw. Ofenheizung 
und eine Wohnung ist mit einer Forsterheizung mit Heizungsinstal-
lation im Kellerraum ausgestattet. Das Wohnhaus ist nicht moder-
nisiert. Im Jahr 2000 wurden die Fenster im Wohnbereich erneuert. 
Seit September 2017 steht das Gebäude leer.
Katasterangaben: Grundbuch von Rietzneuendorf, Blatt 573

Gemarkung Rietzneuendorf
Flur 10
Flurstück 79/7
Größe 2.405 m²

Für das Objekt liegen ein Verkehrswertgutachten sowie ein Ener-
giepass vor. Zum Stichtag 28.01.2010 wurde der Verkehrswert 
mit 70.000,00 € festgelegt.
Zuzüglich zum Kaufpreis kommen alle mit dem Verkauf anfallen-
den Kosten, wie Notar- und Grundbuchkosten sowie die Gebüh-
ren zur Erstellung eines Energieausweises in Höhe von 297,50 €, 
des Verkehrswertgutachtens in Höhe von 1.124,55 €, die Kosten 
für die Eintragung der Dienstbarkeiten in Höhe von 3.305,23 € 
und die Ausschreibungskosten für das Objekt.
Die Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow ist nicht verpflichtet, dem 
höchsten oder irgendeinem Gebot den Zuschlag zu erteilen.
Das Gutachten, sowie die Katasterunterlagen können zu den 
Sprechzeiten
Dienstag: 9 – 12 und 13 – 19 Uhr
Donnerstag: 9 – 12 und 13 – 16 Uhr
in der Verwaltung des Amtes Unterspreewald, Nebensitz Schön-
walde, Zimmer S 005 Liegenschaften, eingesehen werden.
Bei Anfragen zu den Verkaufsmodalitäten wenden Sie sich bitte 
an Frau Knoppan unter der Telefonnummer 035474 206-231.
Ihr Gebot mit einem aussagefähigen Nutzungskonzept richten 
Sie bitte in einem verschlossenen Umschlag mit dem Kennwort:

Angebot Am Bahnhof 1
an das Amt Unterspreewald

Bauamt/Liegenschaften

Markt 1
15938 Golßen

Als Abgabetermin ist der 04.03.2019, 8:00 Uhr vorgesehen.
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Trink- und Abwasserverbände
Besichtigungstermine vereinbaren Sie bitte mit Frau Waldschock 
unter der nachfolgend genannten Telefonnummer:
Amt Unterspreewald
Bauamt/Wohnungsverwaltung
Frau Waldschock
Markt 1
15938 Golßen
Tel. 035452 384-124
bauamt@unterspreewald.de

– Öffentliche Ausschreibung –
Die Stadt Golßen vermietet ca. 01.04.2019 in der Bahnhofstraße 
15b in 15938 Golßen eine komplett sanierte Wohnung. Die Woh-
nung befindet sich 1. OG und verfügt über 2 ²/² Zimmer inkl. Kü-
che und Wannenbad mit einer Gesamtwohnfläche von 71,71 m².
Der Fußboden und die Wände im Bad sind gefliest. Ein Flie-
senspiegel in der Küche ist vorhanden. Alle anderen Fußböden 
sind mit Designfußbodenbelag ausgestattet. Die Wände sind mit 
Raufasertapete versehen.
Die Warmmiete beträgt 531,00 €. Diese setzt sich aus der Kalt-
miete in Höhe von 386,00 €/mtl. sowie den Betriebs- und Heiz-
kostenvorauszahlungen von insgesamt 145,00 €/mtl. zusam-
men.
Für die Mietwohnung ist eine Kaution fällig in Höhe von 772,00 €.
Energieverbrauchsausweis: 102 kWh/(m²a), Erdgas, Baujahr 
1969.

Besichtigungstermine vereinbaren Sie bitte mit Frau Waldschock 
unter der nachfolgend genannten Telefonnummer:
Amt Unterspreewald
Bauamt/Wohnungsverwaltung
Frau Waldschock
Markt 1
15938 Golßen
Tel. 035452 384-124
bauamt@unterspreewald.de

– Öffentliche Ausschreibung –
Die Stadt Golßen vermietet ab sofort in der Bahnhofstraße 16 in 
15938 Golßen eine Wohnung. Die Wohnung befindet sich 3. OG 
und verfügt über 1 Zimmer inkl. Küche und Wannenbad mit einer 
Gesamtwohnfläche von 35,53 m².
Der Fußboden und die Wände im Bad sind gefliest. Ein Fliesen-
spiegel in der Küche ist vorhanden. Alle anderen Fußböden sind 
mit Laminatbodenbelag ausgestattet. Die Wände sind mit Rau-
fasertapete versehen.
Die Warmmiete beträgt 260,00 €. Diese setzt sich aus der Kalt-
miete in Höhe von 180,00 €/mtl. sowie den Betriebs- und Heiz-
kostenvorauszahlungen von insgesamt 80,00 €/mtl. zusammen.
Für die Mietwohnung ist eine Kaution fällig in Höhe von 360,00 €.
Energieverbrauchsausweis: 111 kWh/(m²a), Erdgas, Baujahr 
1969.

Besichtigungstermine vereinbaren Sie bitte mit Frau Waldschock 
unter der nachfolgend genannten Telefonnummer:
Amt Unterspreewald
Bauamt/Wohnungsverwaltung
Frau Waldschock
Markt 1
15938 Golßen
Tel. 035452 384-124
bauamt@unterspreewald.de

Der Trink- und Abwasserzweckverband Dürrenhofe/Kru-
gau sucht zur Stärkung seines technischen Teams zum 
01.04.2019 einen

Technischen Mitarbeiter/in

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet umfasst die Erledigung 
folgender Tätigkeiten, wie beispielsweise:
- die Pflege und Wartung von Anlagen im Trink- und Ab-

wasserbereich
- Unterstützung der technischen Mitarbeiter bei Arbeiten an 

Pumpwerken und Messeinrichtungen
- selbstständiger Wechsel von Wasserzählern im Verbands-

gebiet
- Pflege von Grünanlagen u. die Instandhaltung von Gebäu-

den, Zäunen u. sonstigen Gegenständen
Unsere Erwartungen an Sie:
- mind. Führerschein Klasse B, BE wünschenswert
- Aufgeschlossenheit für die vielfältigen Aufgaben unseres 

Verbandes
- vielseitiges technisches sowie handwerkliches Geschick 

und Interesse, sichere und fundierte Kenntnisse im Umgang 
mit Installationsarbeiten, Maschinen, Werkzeugen usw.

- wünschenswert ist eine abgeschlossene Ausbildung als 
Wasserinstallateur sowie Kenntnisse im Abwasserbereich

- Teamfähigkeit, aber auch ein hohes Maß an eigenverant-
wortlicher und selbstständiger Arbeitsweise, Flexibilität, 
körperliche Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Engagement 
und Leistungsbereitschaft

- Bereitschaft zur Übernahme von Tätigkeiten auch au-
ßerhalb üblicher Arbeitszeiten (z. B. an Wochenenden, 
Feiertagen, nachts) sowie zur Ableistung von Ruf-/Bereit-
schaftsdiensten

Wir bieten Ihnen:
- ein vielseitiges, interessantes und abwechslungsreiches 

Aufgabengebiet
- die Mitarbeit in einem engagierten und motivierten Team

Es handelt sich um eine unbefristete Beschäftigung für 30 
Stunden/Woche.
Die Vergütung erfolgt nach Vereinbarung.
Ihre aussagefähigen und vollständigen Bewerbungsunterla-
gen senden Sie bitte bis zum 08.03.2019 an den
Trink- und Abwasserzweckverband Dürrenhofe/Krugau
z. H. Frau Lehmann – Bewerbung TAZ
Schlossstr. 13a
15913 Märkische Heide – OT Groß Leuthen

Hinweis:
Eventuelle Rückfragen zur Stellenausschreibung beantwortet 
Ihnen Frau Wolf unter der Rufnummer 035471 808020. Es wird 
die Vorlage eines einfachen polizeilichen Führungszeugnisses 
zum Vorstellungsgespräch, spätestens bei Einstellung erbeten.
Bewerbungen per E-Mail können unter der E-Mailadresse 
wolf@taz-dk.de lediglich zur Fristwahrung berücksichtigt 
werden. Die Unterlagen sind in Papierform nachzureichen. 
Wir bitten um Verständnis, dass aus Kostengründen Bewer-
bungsunterlagen nur zurückgeschickt werden können, wenn 
ein adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag 
beigefügt ist. Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass von 
Seiten des TAZ im Zusammenhang mit der Bewerbung ent-
stehende Kosten (z. B. Fahrt- und Bewerbungskosten) nicht 
übernommen werden.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung 
und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Zur Geltendma-
chung der Rechte für schwerbehinderte bzw. gleichgestellte 
behinderte Menschen ist mit Einreichung der Bewerbungs-
unterlagen die Vorlage der entsprechenden amtlichen Nach-
weise erforderlich.
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JagdgenossenschaftenAmtsgericht

Amtsgericht Lübben (Spreewald)
52 K 18/17   Lübben (Spreewald), den 08.01.2019

ZWANGSVERSTEIGERUNG
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Montag, dem 18.02.2019, 13.00 Uhr,
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Lübben (Spreewald), 
Gerichtsstr. 2 – 3, Erdgeschoss, Saal II,
das in Krossen liegende im Grundbuch von Drahnsdorf, Blatt 
20209 eingetragene, nachstehend beschriebene Grundstück

Bestandsverzeichnis Nr. 2

Gemarkung Krossen
Flur 1 Flurstück 37 Gebäude- und 

Freifläche
Hauptstraße 22

groß 963 m²

versteigert werden.

Bebauung:
Um 1900 erbautes und in den 1980er-Jahren saniertes und mo-
dernisiertes Wohnhaus mit ausgebautem Dachgeschoss mit 
zwei abgeschlossenen Wohnbereichen und Nebengebäude.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
16.08.2017 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Abs. 5 ZVG festgesetzt 
auf:
55.000,00 Euro

Im Versteigerungstermin am 07.05.2018 ist der Zuschlag ver-
sagt worden, weil das abgegebene Meistgebot einschließlich 
des Kapitalwertes der nach den Versteigerungsbedingungen 
bestehen gebliebenen Rechte

- die Hälfte
des Grundstückswertes nicht erreicht hat.

Wichtige Hinweise:
Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt 
oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk ein-
getragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens 
im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von 
Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, 
wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der 
Feststellung des geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und 
bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch 
des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit 
die Anmeldung über die erforderliche Glaubhaftmachung ei-
nes Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin 
erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unbe-
rücksichtigt.
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine ge-
naue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus 
dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfol-
gung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. 
Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle abgeben.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungs-
gegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstwei-
lige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht 
den Zuschlag erteilt. Geschieht das nicht, tritt für das Recht der 
Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstan-
des.

Wilde, Rechtspflegerin

Bekanntmachung der Jagdgenossen-
schaft Krossen

EINLADUNG

zu der Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft 
Krossen

am 25.02.2019 um 19.00 Uhr
im Gemeindezentrum Krossen,
Hauptstraße, 15938 Krossen.

Eingeladen sind alle Eigentümer von Grundflächen, die zum 
gemeinschaftlichen Jagdbezirk der Jagdgenossenschaft 
Krossen gehören, auf denen die Jagd ausgeübt werden 
darf. Gemäß Satzung kann sich ein Grundeigentümer mittels 
schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.
Miteigentümer und Gesamthandseigentümer können ihr 
Stimmrecht nur einheitlich ausüben, eine Bevollmächtigung 
ist nachzuweisen. Für juristische Personen handeln ihre ver-
fassungsmäßig berufenen Organe oder deren Beauftragte, 
diese Befugnis ist nachzuweisen.

Zur Feststellung der Berechtigung als Jagdgenosse 
ist der Nachweis durch Vorlage eines unbeglaubigten 
Grundbuchauszuges zu Beginn der Versammlung zwin-
gend notwendig.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung
2. Bericht des Vorstandes zur Nichtigkeit des bisherigen 

Pachtvertrages sowie des vor dem Amtsgericht Lübben 
dazu geführten Zivilverfahrens sowie Genehmigung der 
diesbezüglich durch den Vorstand gefassten Dringlich-
keitsbeschlüsse

3. Diskussion und Beschluss zur Art der Verpachtung (§ 8 II 
d der Satzung) sowie zum Verfahren und die Bedingun-
gen eines Pachtvertrages (§ 8 II e der Satzung)

4. Diskussion und Entscheidung zum Zuschlag der Jagd-
verpachtung

5. Informationen und Anfragen/Verschiedenes

Der Jagdvorsteher
Siegfried Wegener

Krossen, 16.01.2019

Nichtamtlicher Teil

Mitteilungen des Amtes Unterspreewald

Stadt Golßen

Terminerinnerung

Bis zum 31.03.2019 müssen die formlosen Anträge für die 
Förderung der Vereine durch die Stadt Golßen beim Amt Un-
terspreewald, Markt 1 in 15938 Golßen, eingegangen sein.

Zuwendungsempfänger sind alle eingetragenen Vereine der 
Stadt Golßen. Es wird ein Zuschuss gewährt für Investitionen.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Luplow, Tel. 035452 384-
130, zur Verfügung.
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bild des Städtchens aufzuhübschen. So sorgte der Verein zum 
Beispiel dafür, dass 1898 der bis dahin völlig leere Marktplatz 
mit Linden umsäumt wurde. Eine andere Idee, die der Verein 
gemeinsam mit dem Golßener Kriegerverein schon 1897 ausge-
brütet hatte, wurde zum Glück nie verwirklicht. Durch Umarbei-
tung der Preußischen Distanzmeilensäule am Lindenplatz sollte 
die Stadt nämlich ein Kriegerdenkmal erhalten und wollte da-
mit der einheimischen Toten gedenken, die zwischen 1864 und 
1871 in den Preußischen Kriegen gegen Dänemark, Österreich 
und Frankreich gefallen waren. Die Meilensäule, ein Unikat aus 
dem Jahr 1843, sollte deshalb aus Sparsamkeitsgründen umge-
widmet werden.
Ein Jahr später scheiterte auch ein zweiter Versuch, aus dem fast 
fünf Meter hohen Meilenstein ein Kriegsdenkmal zu machen. Die 
Granitstele, so der Vorschlag im Verschönerungsverein, sollte 
jetzt mit „Eisenfarbe“ angestrichen und an ihr eine Gedenktafel 
mit den Namen der Toten angebracht werden. Der heftigste Wi-
derspruch kam, wohl nicht uneigennützig, vom Steinmetzbild-
hauer Franzke. Der bezifferte die Kosten für die Umarbeitung auf 
500 Reichsmark. Einen Neubau veranschlagte er dagegen auf 
die vergleichsweise geringe Summe von 1.000 Reichsmark. Er 
setzte durch, dass das Projekt vertagt wurde, erlebte aber den 
Neubau nicht mehr selbst.
Den realisierte sein Nachfolger Landes. 1903 wurde das Krieger-
denkmal mit großem Pomp in der Marktplatzmitte eingeweiht. 
Heute steht es, wenn auch leider nicht mehr im Originalzustand, 
im Schlosspark.
Die Preußische Meilensäule blieb so zum Glück unbeschadet. 
2003 wurde sie im Zuge der Sanierung des Lindenplatzes vom 
Steinmetzbetrieb Landes aufgearbeitet. Seither ist sie, gemein-
sam mit dem in Platzmitte befindlichen Golßener Wappentier, 
wieder ein Blickfang für Einheimische und Besucher.

Lars Rose

Sonstige Informationen

Elternbrief 29: 4 Jahre, 3 Monate –  
Kinder allein zu Haus?

Vierjährige sind manchmal schon so vernünftig, dass man ver-
sucht sein könnte, sie ein Stündchen allein zu lassen, um etwas 
Dringendes zu erledigen. Dieser Eindruck ist falsch! Das Risiko 
ist viel zu hoch, dass ein vierjähriges Kind Sachen ausprobiert, 
mit denen es sich in Gefahr bringt. Zum Beispiel, wenn es mit ei-
nem Becher Apfelsaft stolpert, dabei den Teddy nass spritzt und 
beschließt, ihn trocken zu föhnen. Da hat es nun den Föhn ge-
funden und an der Steckdose die Kindersicherung ausgetrickst, 
schlimmstenfalls ist mit der Steckdose etwas nicht in Ordnung 
... Oder dem Kind wird die leere Wohnung plötzlich unheimlich, 
und es rennt alleine auf die Straße. Also einschließen? Niemals! 
Es bricht zwar selten Feuer in einer Wohnung aus, aber es kann 
vorkommen. Das Kind muss jederzeit hinauskönnen. In Fällen, 
in denen man schnell dringend etwas erledigen muss, ist ein 
guter Kontakt zu den Nachbarn Gold wert. An viele Orte kann 
man Kinder mitnehmen, es gibt Betreuungsangebote in Kauf-
häusern, auf Behörden, in Bibliotheken. Fragen Sie danach oder 
regen Sie es an. Genauso wenig dürfen Sie Ihr Kind nachts allein 
lassen. Nachts allein aufzuwachen, überfordert ein kleines Kind. 
Nehmen Sie es lieber zu Freunden mit und lassen es dort ein-
schlafen. Manchmal ist es besser, ein schlafendes Kind durch 
die Nacht zu befördern, als sich immer alles zu versagen. Eltern 
müssen mal rauskommen, das ist wichtig! Vielleicht können Sie 
sich mit den Eltern von Kindergartenfreunden Ihres Kindes ver-
abreden: Mal übernachtet euer Kind bei uns, mal unseres bei 
euch. Es lohnt sich unbedingt, eine Lösung zu finden, mit der 
alle zufrieden sind.
Die kostenlose Verteilung der ANE-Elternbriefe im Land Bran-
denburg wird gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit, Frauen und Familie (MASGF). 

Nicht der Mensch hat am meisten gelebt,
welcher die meisten Jahre zählt, sondern der,

welcher sein Leben am meisten empfunden hat.

Jean-Jacques Rousseau

Wir trauern um

Herrn Fred Schade

Der Verstorbene war seit 2008 als ehrenamtlicher Gemeinde-
vertreter in der amtsangehörigen Gemeinde Kasel-Golzig 
tätig.
Als lösungsorientierter Praktiker setzte er seine ganze 
Kraft stets für eine solide Gemeindepolitik ein. In seinem 
langjährigen, von sachlicher Zusammenarbeit geprägtem 
Schaffen konnte Herr Schade nicht nur die Achtung und 
das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger gewinnen, 
sondern auch in weiten Kreisen der Bevölkerung eine hohe 
Wertschätzung erfahren.
Umso betroffener macht uns sein plötzlicher und viel zu 
früher Tod.
Unser Mitgefühl in diesen schweren Stunden gilt seiner 
Familie und allen, die ihm nahestanden.
Seine Verdienste um die Entwicklung der Gemeinde und 
das Wohl der Einwohnerschaft bleiben unvergessen.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Für das Amt Unterspreewald Für die Gemeinde Kasel-Golzig
Henri Urchs Fritz Mann
Amtsdirektor Ehrenamtlicher Bürgermeister

Mitteilungen der Gemeinden

Stadt Golßen

Neues aus der Bibliothek
Wir wünschen allen Lesern und Leserinnen ein gutes neues Jahr 
2019.
Wie schon bekannt aus den vergangenen Monaten wird es auch 
in diesem Jahr regelmäßig Spielenachmittage mit Omas und 
Opas geben.

Folgende Termine sind dafür geplant:
Donnerstag, 28.02.2019 von 14 bis 16 Uhr
Donnerstag, 28.03.2019 von 14 bis 16 Uhr

Zu weiteren Terminen und Veranstaltungen halten wir Sie wie 
gewohnt regelmäßig auf dem Laufenden.
Aber auch ohne Termin ist jeder Interessierte herzlich willkom-
men in unserer Stadtbibliothek Golßen.

Ihr Team der Stadtbibliothek Golßen

Historisches

Preußische Distanzsäule blieb verschont
Nomen est omen (der Name ist Programm), so sprachen die 
alten Römer. Doch es gibt Ausnahmen, wie z. B. „Verschöne-
rungsverein“. Ein Fall aus der Golßener Geschichte soll das ver-
anschaulichen.
Am 6. Mai 1897 wurde der „Verschönerungsverein der Stadt 
Golssen“ gegründet. Neben Bürgermeister, Oberpfarrer, Haupt-
lehrer und dem Besitzer der Stärkefabrik gehörten dem Verein 
auch Kleinhändler, Handwerksmeister und Gaststättenbesit-
zer an. Die mehr als 50 Gründungsmitglieder setzten sich, wie 
schon der Vereinsname sagt, das Ziel, das äußere Erscheinungs-
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DRK-Seniorenclub Golßen
Hauptstraße 35, Tel.: 0151 54408889

Monatsplan Februar 2019

04.02.19 gemeinsames Singen/Herr Wolff
05.02.19 Spielenachmittag
07.02.19 Erzählnachmittag/Basteln
11.02.19 GEBURTSTAG DES MONATS
12.02.19 Spielenachmittag
14.02.19 Erzählnachmittag
18.02.19 Singen/Spielen/Basteln
19.02.19 Spielenachmittag und SKAT
21.02.19 (Veranstaltung außer Haus)
25.02.19 Singen/Spielen/Basteln
26.02.19 Spielenachmittag
28.02.19 evtl. VHS „Tour de Prignitz“

Herr Lorenz

Unsere Veranstaltungen beginnen um 14:00 Uhr; für alle Skat-
spieler schon um 12:30 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen

Das DRK-Team

Sport

SV 1885 Golßen I – Kreisober-
liga Südbrandenburg SV 1885 
Golßen II – 1. Kreisklasse Nord

Testspiele:
Samstag, 09.02.2019 14 Uhr Golßen I – Eintracht KW
Samstag, 16.02.2019 14 Uhr Golßen I – W. Schönwalde
Punktspiele:
Samstag, 23.02.2019 12:30 Uhr Lauchhammer II – Golßen I
Samstag, 02.03.2019 15 Uhr Preußen Elsterwerda – 

Golßen I
Sonntag, 03.03.2019 15 Uhr SC Golßen II – RW Luckau II

Punktspiele im Nachwuchsbereich
Spieltermine der F- & G-Junioren sind noch nicht bekannt.
Beginn wird wahrscheinlich im Monat März sein.
Spielstart der D-Junioren: Sonntag, 24.03.2019
Spielstart der B-Junioren: Samstag, 16.03.2019
________________________________________________________

Der SV 1885 Golßen e. V. lädt am 15.03.2019 zur Jahres-
hauptversammlung und Wahl des Vorstandes um 19 Uhr in 
die Gaststätte Schade in Prierow ein.

Tagesordnung
Jahreshauptversammlung des SV 1885 Golßen e. V. am 
15.03.2019
1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Wahl des Tagungsleiters
3. Feststellen der Beschlussfähigkeit
4. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
5. Berichte der Abteilungen
6. Bericht des Kassenwart und der Kassenprüfer
7. Entlastung Kassenwart
8. Entlastung Vorstand
9. Wahl des Wahlleiters
10. Wahl: Vorstand und Kassenwart
11. Ausblick 2019
12. Diskussion und Fragen
13. Schlusswort und Verabschiedung durch den 1. Vorsitzende

gez. Jens Dallügge
1.Vorsitzender SV 1885 Golßen e. V.

Interessierte Brandenburger 
Eltern können diesen und alle 
weiteren Briefe kostenfrei über 
die Internetpräsenz des Arbeits-
kreises Neue Erziehung e. V., 
www.ane.de oder per E-Mail an 
ane@ane.de über eine Sammelbestellung in Ihrer Kita oder per 
Telefon 030 259006-35 bestellen. Die Elternbriefe kommen alters-
entsprechend bis zum 8. Geburtstag in regelmäßigen Abstän-
den nach Hause, auch für Geschwisterkinder.

Sabine Weczera M.A.
Elternbriefe Brandenburg

Selbsthilfegruppe Neubeginn
(Alkohol und Drogen) trifft sich jeden Mittwoch um 17:30 Uhr

im DRK Seniorenclub; Hauptstraße 35 in Golßen
(Jochen Stein: Tel.-Nr.: 035452 15671).

Vereine und Verbände

Seniorenclub Golßen

Der Seniorenbeirat der Stadt Golßen lädt 
herzlich ein!

Unsere 1. Veranstaltung im neuen Jahr 2019 findet in der Stadt-
bibliothek Stadtwall statt.

Das Thema: Medizinische und praktische Hinweise in der 
Venen-Therapie für Frauen und Männer!

Zum Thema sprechen Mitarbeiter der Lindenapotheke in Golßen 
und eine Außendienstmitarbeiterin der Firma Belsana.
Wann? 21.02. 2019
Beginn? 14:00 Uhr

Bitte melden Sie sich bis zum 16.02.2019 an.
Wir freuen uns auf ihre Teilnahme!

Vorschau für den Monat März

Herzliche Einladung zur Frauentagsfeier und Frühlingsfest 
am 14.03.2019 bei Aldin!
Mit musikalischer Unterhaltung und Tanz sowie einem kleinen 
Unterhaltungsprogramm.
Beginn ist um 13:30 Uhr mit „der gemeinsamen Kaffeetafel“.
Anmeldungen erbitten wir bis zum 07.03.2019!
Tel.: 035452 191712 Frau Labitzke, DRK-Senioren-Club

035452 16978 Frau Galley, AWO Golßen
0173 4323137 Schwester Kerstin, Seniorentreff, Helios
035452 3034 Frau Sauerbrei, Seniorenbeirat

Achtung

Einladung

Auf diesem Wege gratulieren die Stadt Golßen 
und das Deutsche Rote Kreuz alle, die im Mo-
nat Februar Geburtstag haben. Wir wünschen 
Ihnen beste Gesundheit und alles Gute.

DAS LEBEN ist eine Chance, nutze sie.
DAS LEBEN ist Schönheit, bewundere sie.

DAS LEBEN ist Seligkeit, genieße sie.

Bitte genießen Sie mit uns am 11. März um 14:00 Uhr bei Kaffee 
und Kuchen einen besonderen Nachmittag und bewundern den 
kleinen Blumengruß, den wir Ihnen gern überreichen.
(Wir bitten um Anmeldung.)

Mit freundlichen Grüßen

Das DRK-Team
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Reichenbach, Kathrin Berndt und Marvin-Erik Manig waren 
auch die Routiniers in Frankfurt am Start. Hier die Ergebnisse: 
Kathrin Berndt 3. Platz Luftgewehr Damen II, Bernd Reichen-
bach 2. Platz Freie Pistole Herren III. Besonders stolz sind wir 
jedoch auf die Erfolge von Marvin-Erik Manig, er holte sich im 
Wettkampf KK-liegend-60-Schuß den Landesmeistertitel und 
wurde im Luftgewehr Vizemeister. Marvin ist seit 4 Jahren Mit-
glied unserer Gilde und hat sich zu einem Spitzenschützen im 
Jugendbereich entwickelt.
Erstmals in unserer Vereinsgeschichte nahm Matthias Manig an 
den Wettkämpfen im Target Sprint und im Sommerbiathlon –Sprint 
und Massenstart Luftgewehr- in Lübbenau und Sprint und Mas-
senstart KK- in Senftenberg teil. Er sicherte sich den Landes-
meistertitel im Target Sprint sowohl in Brandenburg als auch in 
Sachsen und konnte sich in allen Disziplinen auch für die Deut-
schen Meisterschaften qualifizieren.
Auch sportlich-organisatorisch war die Schützengilde 1836 Gol-
ßen e. V. aktiv. So organisierten wir wieder das Vereinsschiessen 
der Stadt Golßen, den Gurkenpokal der Schützenvereine mit 
über 50 Teilnehmern am Gurkentagwochenende und gleichzei-
tig starteten wir den Utzenberglauf. Durch die Verbindung von 
Sportwettbewerb und Gurkentag in Golßen können noch mehr 
Besucher zum Gurkentag angelockt und so dieser noch attrak-
tiver gestaltet werden. 
Weiterhin fanden auch 2018 wieder der Adventsbiathlon – zum 
10.-Mal und der Duo-Paar Biathlon – zum 6.-Mal sowie das 
Silvester-Schießen statt. Beim Silvesterschießen setzten sich 
die Damen durch, es gewann bei den Gastschützen Nadine 
Graßmann Jeschke (Schützengilde zu Lübben) und in der Ver-
einswertung unserer Gilde Simone Manig. Wir versuchen uns 
bei diesen Veranstaltungen als offener Verein zu präsentieren 
und Besuchern, Sportlern und Interessenten die Möglichkeiten 
des Schießsportes darzustellen aber auch die Verbindung zur 
Tradition des Vereins darzulegen. Dieses ist aber immer nur in 
Zusammenarbeit aller Vereinsmitglieder möglich, da neben der 
sportlichen Organisation auch immer für das leibliche Wohl ge-
sorgt wird. Hier waren im vergangenen Jahr besonders Peter 
Rampenthal, Jürgen Schadow, Günther Wenzlaff und Hans-Jo-
achim Konrad aktiv.
Zur Aufgabe eines Schützenvereines gehören aber nicht nur die 
sportlichen Wettkämpfe sondern auch die Traditionspflege und 
somit die Organisation und Ausrichtung eines Schützenfestes 
und die Teilnahme an anderen Schützenfesten. Die Organisation 
des Schützenfestes obliegt dem Seniorenrat unseres Vereins. Im 
Rahmen des Schützenfestes werden die Königshäuser ermittelt. 
Den Titel des Jugendschützenkönigs konnte sich in diesem Jahr 
Marvin-Erik Manig vor Marc-Bastian Manig und Jessica Parnack 
sichern. Seniorenschützenkönig wurde Günther Schadow, 1.Rit-
ter Peter Rampenthal und 2. Ritter Günter Wolff. Schützenkönig 
2018 ist Bernd Reichenbach, 1.Ritter Matthias Manig und 2. Rit-
ter Hans Joachim Konrad. Wir konnten uns über die Teilnahme 
zahlreicher Vereinsmitglieder anderer Schützenvereine freuen 
und verbrachten ein paar schöne Stunden in gemütlicher Run-
de. Unsere Vereinsmitglieder nahmen an den Schützenfesten in 
Lübbenau, Luckau, Lübben, Teupitz und Gallun teil.
Beim Landeskönigsschiessen in Uebigau nahm unser Schüt-
zenkönig 2017 Matthias Manig teil und errang den Titel des 
1. Ritter des Schützenbundes Land Brandenburg (2. Platz).
Erwähnenswert sind aber auch noch die Teilnahme von Marvin-
Erik Manig im Landesligateam der Schützengilde zu Lübben. 
Das Team erreichte den 2. Platz der Gesamtwertung und wird im 
März 2019 in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundes-
liga im Luftgewehr kämpfen. Ebenso startete Bernd Reichen-
bach im Landesligateam der Schützengilde Priros im Wettkampf 
Luftpistole. Die Mannschaft erreichte den 4. Platz und startet 
ebenfalls in die Relegation zur 2. Bundesliga.
In der aktuellen Saison sind wir wieder mit 2 Mannschaften in 
die Wettkämpfe der Kreisliga/-klasse Saison 2018/2019 gestar-
tet. Diese beiden Mannschaften werden zusätzlich von zwei 
neuen Schützen Emil Pohland und Simone Manig im Luftgewehr 
unterstützt. 

Spielplan Monat Februar

SV Wacker 21 Schönwalde

SV Wacker 21 Schönwalde (1. KL)
SG Niewitz/Schönwalde II (1. KK.)
SpG Wacker Schönwalde/TSG Lübben (C-Jun.)
SG Wacker 21/TSG Lübben (D-Jun.)
SpG TSG Lübben/Wacker 21 (E-Jun.)
SV Wacker 21 Schönwalde (F-Jun.)

Sa, 16.02.19/Kreisfreundschaftsspiel
14:00 Uhr / SV 1885 Golßen - SV Wacker 21 Schönwalde

Erfolgreiches Jahr der Schützengilde  
1836 Golßen e. V.

Die Schützengilde Golßen blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 
sowohl in der Traditionspflege als auch im sportlichen Bereich 
zurück. So nahmen die Schützen und Schützinnen an verschie-
denen Schützenfesten anderer Vereine und an vielen Wettkämp-
fen in diesem Jahr teil.
Bei den Wettkämpfen in der Kreisklasse-/liga 2017/2018 star-
teten wir mit 2 Mannschaften bei den Luftgewehrschützen und 
sicherten uns den 3. Platz in der Gesamtwertung der Kreisliga. 
Hervorzuheben wäre, dass diese Mannschaft aus unseren Nach-
wuchsschützen bestand. Jessica Parnack startete erstmalig bei 
diesen Wettkämpfen und erzielter hervorragende Ergebnisse.
In der Kreisliga 2017/2018 schaffte die Schützengilde sogar 
die Vizemeisterschaft und hatte hier mit Marvin-Erik Manig den 
zweitbesten Schützen am Start.

Ebenso konnten die Golßener Schützen bei den Kreismeister-
schaften in Teupitz überzeugen. Hier die Ergebnisse: Marc-Bas-
tian Manig -- Luftpistole Kreismeister Jugendklasse, Luftgewehr 
2. Platz; Jessica Parnack – Luftgewehr Kreismeisterin Junio-
ren Klasse; Marvin-Erik Manig – Luftgewehr Kreismeister, KK-
liegend Kreismeister seiner Klasse; Katrin Bernd – Luftgewehr 
Kreismeisterin Damen II; Martin Brückmann – Luftgewehr 2. 
Platz Herren II, KK-Sportkarabiner Kreismeister Herren II; Holger 
Knopf – 2. Platz KK Sportkarabiner Herren II; Bernd Reichen-
bach – Luftpistole Freistehend und Auflage Kreismeister Herren 
III; Dieter Muth – Luftgewehr Auflage 2. Platz Senioren I; Günther 
Lehrmann (ältester Teilnehmer) Luftgewehr Auflage Kreismeister 
Seniorenklasse V. Insgesamt sicherten wir uns damit 9. Kreis-
meistertitel.
Die Kreismeisterschaft ist gleichzeitig auch der Qualifikations-
wettkampf für die Landesmeisterschaften in Frankfurt/Oder. 
Erstmals qualifiziert war Jessica Parnack, die sich dann auch 
in Frankfurt/Oder mit einem hervorragenden 5. Platz belohnen 
konnte. Ebenso zum ersten Mal in Frankfurt dabei war Marc-
Bastian Manig, der mit einem 10. Platz Luftpistole und dem 20. 
Platz im Luftgewehr die Saison abschließen konnte. Mit Bernd 
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Trink- und Abwasserverbände

Bekanntmachung des Trink- und  
Abwasserzweckverbandes Dürrenhofe/ 

Krugau

Entsorgungstermine der Lidzba  
Reinigungsgesellschaft mbH im Verbandsgebiet

Schlepzig 04.02.2019 – 15.02.2019
Gewünschte Entsorgungen außerhalb dieser Zeiten vereinbaren 
Sie bitte mit:
Lidzba Reinigungsgesellschaft mbH
Am Seegraben 14
03058 Groß Gaglow
Tel.: 0355 5829- 0 Fax: 0355 5829- 31
------------------------------------------------------------------------
Störmeldungen richten Sie bitte:
Für den Bereich Trinkwasser 
an Herrn Krüger Tel.: 0152 05210557
Für den Bereich Abwasser an Herrn Ortak Tel.: 0152 05216267
Herrn Lawnik Tel.: 0173 3675625
gez. Annett Lehmann
Verbandsvorsteherin

Trink- und Abwasserzweckverband  
Dürrenhofe/Krugau

Hinweise zu den Abschlagszahlungen  
der Trink – und Abwassergebühren

Sehr geehrte Kunden,
bitte überweisen Sie die Abschläge der Trink- und Abwasserge-
bühren unbedingt unter Angabe Ihrer 8-stelligen Rechnungs-/ 
bzw. Kundennummer.

Freuen können wir uns über die Modernisierung auf elektroni-
sche Schießanlage auf dem Luftgewehrstand, die wir aus Ver-
eins- und privaten Mitteln finanziert haben. Für das Jahr 2019 
sind größere Reparaturarbeiten am Luftgewehrstand geplant.
Weiterhin nahmen Vereinsmitglieder an verschiedenen Lehrgän-
gen (Standaufsicht, Jugend Basis Lizenz) teil, um den Trainings-
betrieb kontinuierlich gewährleisten zu können, ebenso nehmen 
unsere Vereinsmitglieder auch als Wettkampfrichter an vielen 
Veranstaltungen teil.
Sportschießen kann man in jedem Alter erlernen, für Interessier-
te gibt es die Möglichkeit 3-mal als Gastschütze sich zu probie-
ren. Zum Luftgewehr/-pistole-Training und zur Traditionspflege 
treffen wir uns immer freitags ab 17 Uhr.
Wie viele Sportarten ist auch der Schießsport ohne finanzielle 
Unterstützung nicht durchführbar, deshalb danken wir hier der 
Stadt Golßen, der Spreewaldkonserve, der Baruther Urstrom-
quelle, Tropical Island und allen Unterstützern unserer Gilde.

Schützengilde 1836 e. V. Golßen

Fastnacht

GCC – Golßener 
Carneval Club e. V.

Prinz Patrick I. und Prinzes-
sin Saskia I. laden ein zur 
45. Saison des GCC unter 
dem Motto
„Der GCC ist verrückt – es 
geht in die 60-er zurück“

26.01.19 Gala in CB
02.02.19 Männerballettturnier Kolkwitz
02.02. - 10.02.19 Ferien in Brandenburg!
16.02.19, 19:30 1. Veranstaltung des GCC
17.02.19, 14:30 Seniorenkarneval des GCC
23.02.19, 19.30 2. Veranstaltung des GCC
24.02.19, 15:00 Kids-Karneval des GCC
28.02.19, 19:00 Weiberfastnacht des GCC
02.03.19, 19:30 3. Veranstaltung des GCC
03.03.19, 13:11 Zug der fröhlichen Leute in Cottbus
04.03.19 Rosenmontag

Karten-Bestellungen für die Abendveranstaltungen abzugeben 
bei Tatjana Schrön-Damm im Kosmetikstudio, Hauptstr. 4, in 
Golßen oder tel. Mi - Fr ab 19 Uhr unter: 035452 129924.
Karten-Vorbestellungen für die Seniorenveranstaltungen bei 
Diethard Krahn unter: 035452 3015.
Die weiteren Termine und Wissenswertes 
zum GCC findet man tagesaktuell auf unserer 
Homepage www.gcc-golssen.de und hier:

Na dann, wir seh’n uns und freuen uns auf SIE!
Auf ein erfolgreiches Jahr 2019 ... mit ... „Golßen – nuff-nuff!“

Sichern Sie sich jetzt schon den Platz für Ihre Anzeige:

anzeigen.wittich.de
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Sonstiges

Der Vereinsring Golßen informiert
Der Bürgermeisterder Stadt Golßen und der Golßener Vereins-
ring bedanken sich bei den vielen fleißigen Helfern, bei den 
Organisatoren und den zahlreichen Besuchern des Golßener 
Weihnachtsmarktes. Unser kleiner aber feiner Markt mit seinen 
kreativen Ständen, seiner kulinarischer Vielfalt, seinen musikali-
chen Programmpunkten von und mit den Vereinen der Gemein-
de, den Kids und Karnevalisten, den Sängern und Bläsern bot 
wieder abwechslungsreiche Stunden für jedermann.

Höhepunkte in diesem Jahr waren ohne Zweifel das Höhenfeu-
erwerk und die gewonnene Rewe-Wette. Nun sind die Stadt-
verordneten beauftragt, aus 200 Vorschlägen zum Golßener 
Freibad den Einen herauszusuchen, der diese Einrichtung noch 
attraktiver macht.
Vielen Dank an das REWE-Team und die SÜLL, das Amt und 
den Weihnachtsmann für die Unterstützung!
Ideen und Kritik zum Format des künftigen Golßener Weihnachts-
marktes sind im Vereinsring herzlich willkommen! Na dann, wir 
seh`n uns zum nächsten Weihnachtsmarkt am 14.12.2019!

Steffen Glombitza, im Namen aller Organisatoren

Es besteht auch die Möglichkeit zum Lastschrifteinzug der 
Gebühren, entsprechend der Gebührenbescheide. Der Einzug 
der Abschläge kann formlos durch einen Auftrag an den Trink- 
und Abwasserzweckverband Dürrenhofe/Krugau, OT Groß Leu-
then, Schlossstraße 13a, 15913 Märkische Heide erfolgen. Er 
muss die Kundendaten und die Rechnungsnummer,
die Bankverbindung und eine rechtsverbindliche Unterschrift 
enthalten. Sie können die entsprechende Vorlage zum Last-
schrifteinzug gern unter 035471 8080 20 o. -21 telefonisch an-
fordern.
Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass das unterzeichnete Do-
kument nur im Original eingereicht werden kann. Eine Kopie/
Fax oder E-Mail-Nachricht kann nicht anerkannt werden.
Sparen Sie mit dem Einzugsverfahren Zeit und Geld!

gez. Annett Lehmann
Verbandsvorsteherin

Trink- und Abwasserzweckverband  
Dürrenhofe/Krugau

An-/Abmeldung bei Eigentümerwechsel

Informationspflicht bei Eigentümerwechsel
Sehr geehrte Kunden,
gemäß unserer Satzungen (§ 10 Trinkwasserbeitragssatzung, 
§ 9 Trinkwassergebührensatzung, § 10 Abwasserbeitragssat-
zung und § 10 Abwassergebührensatzung) sind Sie verpflichtet, 
innerhalb von 4 Wochen, einen Eigentümerwechsel am Grund-
stück beim Trink- und Abwasserzweckverband Dürrenhofe/Kru-
gau, OT Groß Leuthen, Schlossstraße 13a, 15913 Märkische 
Heide schriftlich anzuzeigen.
Ein Verstoß gegen die Mitteilungspflicht ist eine Ordnungswid-
rigkeit und kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet 
werden. (§ 12 Trinkwasserbeitragssatzung, § 10 Trinkwasser-
gebührensatzung, § 12 Abwasserbeitragssatzung und § 11 Ab-
wassergebührensatzung).
Wir empfehlen die Ablesung der Zählerstände gemeinsam mit 
dem neuen Eigentümer zu tätigen.
Eine Unterschrift beider Parteien wird empfohlen.
Bis zum vollständigen Nachweis eines Eigentümerwechsels 
bleibt der Kunde zahlungspflichtig.

gez. Annett Lehmann
Verbandsvorsteherin

Trink- und Abwasserzweckverband  
Dürrenhofe/Krugau

Informationen zum Zählerwechsel 
im Bereich des Trink- und Abwasserzweckverbandes 

Dürrenhofe/Krugau

Sehr geehrte Kunden,
im Verbrauchsjahr 2019 werden die Hauptwasserzähler im Auf-
trag und auf Kosten des Verbandes in den betreffenden Haus-
halten durch den Mitarbeiter des TAZ Herrn Roland Krüger 
ausgewechselt. Er verfügt über einen Dienstausweis. Die betrof-
fenen Haushalte werden dazu rechtzeitig informiert und entspre-
chende Termine vereinbart. Terminvereinbarungen zum Wechsel 
der Wasserzähler sind bitte dringend einzuhalten, Leerfahrten 
müssen sonst kostenpflichtig in Rechnung gestellt werden.
Wir weisen nochmals darauf hin, dass Hauptzähler mit einem 
KFR- Ventil, Zählerbügel, einem Druckminderer sowie einem 
Filter zu installieren sind, auch Unterzähler sind mit einem KFR-
Ventil zu versehen. Dies wird in den Richtlinien des Deutschen 
Vereins des Gas und Wasserfaches (DVGW) zwingend vorge-
schrieben. Die Kosten für die o. g. Ersatzteile werden jedoch 
nicht erstattet, da dies Bestandteile der Kundenanlage sind.

gez. Annett Lehmann
Verbandsvorsteherin

Männer-Gesang-Verein Golßen 1867 e. V.

Jahreshauptversammlung

Einladung

zur Jahreshauptversammlung des Männergesangvereines 
Golßen 1867 e. V. Golßen

am Dienstag, dem 26.02.2019, um 19.00 Uhr
in der Gaststätte „Zur alten Bäckerei“

in Golßen am Markt
sind alle Mitglieder des Vereines herzlich eingeladen.

Auf der Tagesordnung stehen:
- die Berichte des Vorstandes
- die Diskussion über die Berichte des Vorstandes
- die Entlastung des Vorstandes
- die Wahl der Mitglieder des neuen Vorstandes.
Auch im Jahr 2019 treffen sich die aktiven Sänger zu den 
Übungsstunden jeden Dienstag, um 19.30 Uhr, Vereinszim-
mer „Liebes Ecke“ in der Hauptstraße.

Dietrich Wessel
Schriftführer
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BereitschaftsdiensteEs war einmal …,
so stimmte die Erzählerin die Kinder, Eltern und Großeltern zur 
diesjährigen Weihnachtsfeier der Gemeinde Unterspreewald am 
2. Dezember 2018 ein.
Schneeweißchen und Rosenrot hießen die Mädchen, welche 
die Kinder in die Märchenwelt verführten. So verschenkten 
Schneeweißchen und Rosenrot selbstgebackene Lebkuchen-
männchen an die Kinder, welche gleich während der Vorstel-
lung ausgeteilt wurden. Aufregung herrschte immer dann, wenn 
Schneeweißchen und Rosenrot dem bösartigen Zwerg halfen, 
aber keine Dankbarkeit erfahren haben. Im Gegenteil, sie wur-
den beschimpft. Gerade die Verwandlung der Prinzen durch 
den Zauber des Zwerges sorgte für Stimmung, als diese als Bär 
und Vogel weiterleben mussten. Im Winter gaben die hilfsberei-
ten Mädchen dem Bär und dem Vogel eine warme Behausung. 
Durch den fürsorglichen Umgang der Mädchen konnten die bei-
den auch vor dem Jäger fliehen. Durch den Mut von Schnee-
weißchen und Rosenrot sowie den Einsatz der Tiere konnte der 
Zwerg besiegt und die Prinzen zurückverwandelt werden. Die 
Prinzen verbrachten mit den Mädchen gemeinsam ihre Zukunft 
und lebten glücklich und zufrieden auf ihrem Schloss.
Nachdem die Aufregung durch die Märchenvorstellung vorbei 
und der Magen mit köstlichem Kuchen gefüllt war, fehlte nur 
noch der Weihnachtsmann, der nicht lange auf sich warten ließ. 
Der Weihnachtsmann hatte für jedes Kind Zeit sich ein vorge-
tragenes Lied anzuhören und sodann das Geschenk zu über-
reichen.
Für die gelungene Vorstellung der Effekte sorgte in diesem Jahr 
der Techniker Peter Thormann, durch dessen Einsatz die Sze-
nen aufregender gestaltet werden konnten. Wir hoffen, dass es 
auch bei den Kindern gut angekommen ist.
Im Namen aller Märchenspieler und natürlich der Kinder wollen 
wir uns für die Unterstützung und die Spenden bedanken.
Wir sagen DANKE an das Amt Unterspreewald, den Ortvorsteher 
Lothar Lorenz, Familie Kirstein der Gaststätte zur Kurve, Edeka 
Becker Neu Lübbenau, Getränkehandel Frank Dopp, Josepha 
Hahn, dem Weihnachtsmann und natürlich den Eltern, welche 
uns mit leckerem Kuchen den Nachmittag versüßt haben.

S. Kahl
Im Namen der Märchenspieler

Notrufe
Feuerwehr/Rettungsdienst   112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung
außerhalb der Öffnungszeiten   116 117
Polizei   110
Zentrale Rufnummer der Leitstelfe   0355 6320
Stromstörungshotline   0800 2305070
Gasstörungsdienst SÚLL GmbH   03544 5026001714690129
Gasstörungsdienst SÜWAG GmbH   03546 277930
Wasserstörungsdienst für den Bereich TAZV Luckau
für Havarien nach Dienstschluss   0800 8807088

Kirchliche Mitteilungen

Februar 2019
Monatsspruch Februar:

Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht 
fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden 

soll. (Röm 8,18)

Pfarrsprengel Dahme-Berste-Land

Gottesdienste:
3. Februar, 4. Sonntag nach Epiphanias
9.30 Uhr Jetsch
9.30 Uhr Freiwalde (Gottesdienstprojekt)
11.00 Uhr Altgolßen
10. Februar, letzter Sonntag nach Epiphanias
9.30 Uhr Golßen
9.30 Uhr Freiwalde (Gottesdienstprojekt)
11.00 Uhr Drahnsdorf
11.00 Uhr Schönwalde
17. Februar, Septuagesimae
9. 30 Uhr Mahlsdorf mit Abendmahl
9.30 Uhr Freiwalde (Gottesdienstprojekt)
9.30 Uhr Rietzneuendorf
11.00 Uhr Falkenhain mit Abendmahl
24. Februar, Sexagesimae
9.30 Uhr Golßen
9.30 Uhr Freiwalde mit Taufe
10.00 Uhr Krossen (LKG)
11.00 Uhr Zützen
11.00 Uhr Waldow
1. März, Freitag
18.00 Uhr Golßen: Weltgebetstag mit anschließendem Bei-

sammensein

Weitere Termine im Februar:
Christenlehre Golßen:
1. – 3. Klasse: Freitag, 12.00 – 13.00 Uhr
4. – 6. Klasse: Freitag, 14.00 – 15.00 Uhr
im Pfarrhaus Golßen

Christenlehre Kasel-Golzig:
Montag, 16.00 – 17.00 Uhr
im Gemeindehaus Kasel-Golzig

Christenlehre Schönwalde:
1. – 2. Klasse: Donnerstag, 12.30 – 13.30 Uhr
3. – 4. Klasse: Donnerstag, 14.00 – 15.00 Uhr
5. – 6. Klasse: Donnerstag, 15.30 – 16.30 Uhr

Konfirmandenunterricht
für den Groß-Sprengel Dahme-Berste-Land vierzehntägig diens-
tags im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Luckau, Schulstr. 1

Frauenkreis des Pfarrsprengels Golßen: (jeden 2. Mi im Monat)
Mittwoch, 13.02., 14.00 Uhr im Pfarrhaus Golßen

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 1. März 2019

Annahmeschluss für redaktionelle
Beiträge und Anzeigen:
Montag, der 21. Januar 2019
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Frauenkreis Kasel-Golzig:
Der Frauenkreis ist in der Winterpause. Wir treffen uns wieder ab 
Frühjahr nächsten Jahres. Wir freuen uns, wenn wir Sie dort sehen!

Frauenkreis Schönwalde:
Dienstag, 12.02., 19.00 Uhr im Paul-Gerhard-Saal

Frauengesprächskreis:
Dienstag, 26.02., 19.00 Uhr im Pfarrhaus Golßen

Männerkreis:
Donnerstag, 14.02., 19.00 Uhr im Pfarrhaus Golßen

Gesprächskreis „Über Gott und die Welt“:
für alle von 14 – 41 Jahren, Freitag, 22.02., 19.30 Uhr, im Pfarr-
haus Golßen

Bibelkreis Krossen:
Termin bitte erfragen bei Herrn Gerhard Bauer, 035453 267

Gemeindechor Golßen:
mittwochs, 18.30 Uhr im Pfarrhaus Golßen

Ökumenischer Kirchenchor Schönwalde:
Termine erfragen bei Uta Schulz, 035477 4181

Posaunenchor Waldow:
mittwochs, 19.30 Uhr in der Kirche Waldow

Möchten Sie gern von Pfarrerin Erdem besucht werden oder mit 
ihr einen Gesprächstermin vereinbaren? Rufen Sie bitte an im 
Pfarramt Golßen 035452 717

Pfarrsprengel Krausnick – Neu Schadow und Schlepzig

Gottesdienste:
10. Februar, letzter Sonntag nach Epiphanias
9.30 Uhr Krausnick
11.00 Uhr Neu Lübbenau
17. Februar, Septuagesimae
11.00 Uhr Schlepzig
1. März, Freitag
16.00 Uhr Weltgebetstag in Neu Schadow
16.30 Uhr Weltgebetstag in Krausnick

Weltgebetstag in Schlepzig am 22.03.2019

Weitere Termine im Februar:
Kirchenchor Schlepzig:
mittwochs, 20.00 Uhr im Pfarrhaus Schlepzig

Anzeigen
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